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HINWEISE FÜR DEN LESER 

 Der vorliegende Band der Resolutionen und Beschlüsse des Sicherheitsrats enthält 
die Resolutionen und Beschlüsse des Rates vom 1. August 2002 bis 31. Juli 2003 zu 
Sachfragen sowie Beschlüsse zu einigen wichtigeren Verfahrensfragen. Die Resolutio-
nen und Beschlüsse sind in Teil I und Teil II jeweils unter einem allgemeinen Titel 
aufgeführt, der auf die behandelten Fragen hinweist. In jedem dieser Teile sind die 
Fragen nach dem Zeitpunkt ihrer erstmaligen Behandlung durch den Rat im Berichts-
zeitraum geordnet; die Resolutionen und Beschlüsse zu den einzelnen Fragen sind in 
chronologischer Reihenfolge aufgeführt. 

 Die Resolutionen sind in der Reihenfolge ihrer Verabschiedung nummeriert. Jeder 
Resolution folgt eine Angabe des Abstimmungsergebnisses. Beschlüsse werden ge-
wöhnlich ohne Abstimmung gefasst; hat jedoch eine Abstimmung stattgefunden, ist 
das Ergebnis unmittelbar nach dem Beschluss aufgeführt. 
 

* 
 

*          * 
 

BESONDERER HINWEIS FÜR DIE DEUTSCHE AUSGABE 

 Die Dokumente der Vereinten Nationen, die auf Grund von Resolution 3355 
(XXIX) der Generalversammlung vom 18. Dezember 1974 ab dem 1. Juli 1975 ins 
Deutsche zu übersetzen sind (alle Resolutionen der Generalversammlung, des Sicher-
heitsrats und des Wirtschafts- und Sozialrats sowie die sonstigen Beilagen zum Offi-
ziellen Protokoll der Generalversammlung), werden bei Quellenangaben in Deutsch 
zitiert, auch wenn die Übersetzung noch nicht erschienen sein sollte. Das Gleiche gilt 
für die schon vor dem 1. Juli 1975 verabschiedeten Resolutionen der genannten Orga-
ne. (Die Resolutionen des Sicherheitsrats liegen schon ab 1. Januar 1975 in Deutsch 
vor.) Die Titel anderer Quellenangaben werden zur Vereinfachung von Bestellungen 
nicht übersetzt. 
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Mitglieder des Sicherheitsrats in den Jahren 2002 und 2003 
 
 
 

 In den Jahren 2002 und 2003 gehörten dem Sicherheitsrat folgende Mitglieder an: 
 
 
 

2002 2003 

Bulgarien Angola 

China Bulgarien 

Frankreich Chile 

Guinea China 

Irland Frankreich 

Kamerun Deutschland 

Kolumbien Guinea 

Mauritius Kamerun 

Mexiko Mexiko 

Norwegen Pakistan 

Russische Föderation Russische Föderation 
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Teil I. Fragen, die vom Sicherheitsrat auf Grund seiner Verantwortung 
für die Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Si-
cherheit behandelt wurden 

DIE SITUATION IN ANGOLA1 

Beschlüsse 

 Auf seiner nichtöffentlichen 4595. Sitzung am 7. August 2002 beschloss der Sicher-
heitsrat, seinen Präsidenten zu ermächtigen, gemäß Regel 55 der vorläufigen Geschäftsord-
nung des Rates über den Generalsekretär das folgende Kommuniqué herauszugeben: 

 "Auf seiner nichtöffentlichen 4595. Sitzung am 7. August 2002 behandelte der 
Sicherheitsrat den Punkt 'Die Situation in Angola'. 

  Der Präsident lud mit Zustimmung des Rates Herrn Georges Chikoti, den Vize-
minister für auswärtige Beziehungen Angolas, ein, im Einklang mit den einschlägi-
gen Bestimmungen der Charta der Vereinten Nationen und Regel 37 der vorläufigen 
Geschäftsordnung des Rates ohne Stimmrecht an der Erörterung des Punktes teilzu-
nehmen. 
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 ferner unter Begrüßung der fortlaufenden Anstrengungen, die die União Nacional pa-
ra a Independência Total de Angola unternimmt, um zur aktiven Teilhaberin am demokrati-
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 in Bekräftigung der Wichtigkeit der "Acordos de Paz"4, des Protokolls von Lusaka5 
und der Zusatzvereinbarung zum Protokoll von Lusaka betreffend die Einstellung der 
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cordos de Paz"4, des Protokolls von Lusaka5, der Zusatzvereinbarung vom 4. April 2002 
zum Protokoll von Lusaka betreffend die Einstellung der Feindseligkeiten und die Rege-
lung der ausstehenden militärischen Fragen des Protokolls von Lusaka3 und der einschlä-
gigen Ratsresolutionen unternommen wurden, 
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gigen Resolutionen des Sicherheitsrats und der von der Regierung Angolas am 19. No-
vember 2002 veröffentlichten Erklärung zum Friedensprozess10 unternommen haben, so-
wie über den Abschluss der Arbeit der Gemeinsamen Kommission, wie aus der am 20. No-
vember 2002 in Luanda unterzeichneten Erklärung der Gemeinsamen Kommission zum 
Friedensprozess11 hervorgeht, 

 mit dem erneuten Ausdruck seiner Besorgnis über die humanitären Auswirkungen der 
derzeitigen Lage auf die Zivilbevölkerung Angolas, 

 tätig werdend nach Kapitel VII der Charta der Vereinten Nationen, 

 1. erklärt seine Absicht, den ergänzenden Bericht des Überwachungsmechanis-
mus9 nach Resolution 1295 (2000) umfassend zu prüfen; 

 2. beschließt, dass die Maßnahmen, die mit Ziffer 19 der Resolution 864 (1993), 
den Ziffern 4 c) und d) der Resolution 1127 (1997) und den Ziffern 11 und 12 der Resolu-
tion 1173 (1998) verhängt wurden, mit dem Tag der Verabschiedung dieser Resolution un-
wirksam werden; 

 3. beschließt außerdem, den mit Ziffer 22 der Resolution 864 (1993) eingerichte-
ten Ausschuss des Sicherheitsrats mit sofortiger Wirkung aufzulösen; 

 4. beschließt ferner, den Generalsekretär zu ersuchen, den gemäß Ziffer 11 der Re-
solution 1237 (1999) eingerichteten Treuhandfonds der Vereinten Nationen zu schließen 
und die erforderlichen Vorkehrungen zu treffen, um an diejenigen Mitgliedstaaten, die 
freiwillige Beiträge zu dem Treuhandfonds entrichtet hatten, anteilmäßig und im Einklang 
mit den einschlägigen Finanzverfahren Rückerstattungen zu leisten. 

Auf der 4657. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

Beschlüsse 

 Auf seiner 4671. Sitzung am 17. Dezember 2002 beschloss der Sicherheitsrat, den 
Vertreter Angolas einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des folgenden Punktes 
teilzunehmen: 

"Die Situation in Angola 

Zwischenbericht des Generalsekretärs über die Mission der Vereinten Nationen 
in Angola (S/2002/1353)". 

 Auf derselben Sitzung beschloss der Rat außerdem, wie zuvor in Konsultationen ver-
einbart, Herrn Ibrahim A.Gambari, den Sonderbeauftragten des Generalsekretärs für Ango-
la und Leiter der Mission der Vereinten Nationen in Angola, gemäß Regel 39 seiner vorläu-
figen Geschäftsordnung zur Teilnahme einzuladen. 
 
 
 
 
 

DIE SITUATION BETREFFEND DIE DEMOKRATISCHE REPUBLIK KONGO12 

Beschlüsse 

 Auf seiner 4596. Sitzung am 8. August 2002 beschloss der Sicherheitsrat, die Vertre-
ter der Demokratischen Republik Kongo, Ruandas und Südafrikas einzuladen, ohne 

_______________ 
10 S/2002/1337, Anlage. 
11 S/2002/1274, Anlage. 
12 Resolutionen beziehungsweise Beschlüsse zu dieser Frage wurden vom Sicherheitsrat auch in den Jahren 
1997 bis 2001 und während des Zeitraums vom 1. Januar bis 31. Juli 2002 verabschiedet. 
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Stimmrecht an der Erörterung des Punktes "Die Situation betreffend die Demokratische 
Republik Kongo" teilzunehmen. 

 Auf seiner nichtöffentlichen 4597. Sitzung am 8. August 2002 beschloss der Rat, sei-
nen Präsidenten zu ermächtigen, gemäß Regel 55 der vorläufigen Geschäftsordnung des 
Rates über den Generalsekretär das folgende Kommuniqué herauszugeben: 

 "Auf seiner nichtöffentlichen 4597. Sitzung am 8. August 2002 behandelte der 
Sicherheitsrat den Punkt 'Die Situation betreffend die Demokratische Republik Kon-
go'. 

  Frau Nkosazana C. Dlamini Zuma, die Außenministerin Südafrikas, Herr Leo-
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  Der Rat spricht der Regierung Südafrikas seine Anerkennung für ihre Modera- 
tion des Friedensabkommens und für die Rolle aus, die sie gemeinsam mit dem Ge-
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 Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluss an Konsultationen unter den 
Mitgliedern des Sicherheitsrats im Namen des Rates die folgende Erklärung ab15: 

  "Der Sicherheitsrat begrüßt die Fortschritte, die beim Abzug der ausländischen 
bewaffneten Kräfte aus dem Hoheitsgebiet der Demokratischen Republik Kongo er-
zielt wurden, betont, dass diese Abzüge vollständig abgeschlossen werden müssen, 
und fordert die Durchführung aller von den Parteien unterzeichneten Vereinbarungen 
sowie aller einschlägigen Ratsresolutionen. Gleichzeitig bringt der Rat seine ernsthaf-
te Besorgnis über die wachsenden Spannungen im Osten des Landes zum Ausdruck, 
insbesondere in Uvira und in der Ituri-Region. 

  Der Rat verurteilt die anhaltende Gewalt im Osten der Demokratischen Repu-
blik Kongo, insbesondere den von den Mai-Mai und anderen bewaffneten Kräften 
verübten Angriff auf Uvira, und beobachtet mit großer Sorge den Aufbau bewaffneter 
Kräfte in der Umgebung von Bukavu. Der Rat stellt mit Besorgnis fest, dass diese 
Handlungen zur Instabilität im Osten der Demokratischen Republik Kongo beitragen 
und die regionale Stabilität gefährden, schwerwiegende humanitäre Auswirkungen 
haben, indem sie insbesondere die Zahl der Binnenvertriebenen und Flüchtlinge erhö-
hen, und die Sicherheit der Grenzen zu Burundi und Ruanda gefährden können. 

  Der Rat fordert alle Konfliktparteien auf, die Feindseligkeiten sofort und ohne 
Vorbedingungen einzustellen, begrüßt den in dem Kommuniqué der Regierung der 
Demokratischen Republik Kongo vom 14. Oktober 2002 enthaltenen Aufruf zu einer 
solchen Waffenruhe16 und fordert die Regierung der Demokratischen Republik Kon-
go und alle Regierungen in der Region auf, zu diesem Zweck ihren Einfluss auf alle 
Parteien geltend zu machen und alle Handlungen zu unterlassen, welche die Lage 
weiter verschärfen oder den Friedensprozess untergraben würden. 

  Der Rat bittet den Generalsekretär, weiter über die Ereignisse in der Region von 
Uvira Bericht zu erstatten, und betont, wie wichtig es ist, dass die Mission der Orga-
nisation der Vereinten Nationen in der Demokratischen Republik Kongo ihre Über-
wachungspräsenz im Osten der Demokratischen Republik Kongo, insbesondere in 
den an Burundi und Ruanda angrenzenden Regionen, verstärkt, sobald die Sicher-
heitslage diese Dislozierung zulässt. Er ermutigt alle örtlichen Akteure, namentlich 
die Konfliktparteien sowie die Zivilgesellschaft und die religiösen Organisationen, 
Gespräche aufzunehmen, um die Feindseligkeiten zu beenden und sich über eine 
Grundlage für die friedliche Koexistenz in der Region während der Übergangszeit in 
der Demokratischen Republik Kongo zu einigen. In dieser Hinsicht bittet der Rat den 
Generalsekretär zu erwägen, seine Guten Dienste zur Förderung und Erleichterung 
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ten, wie im Abkommen von Luanda17 vorgesehen, und ersucht die Mission, in dieser 
Hinsicht gegebenenfalls Unterstützung zu gewähren. 
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 2. begrüßt außerdem den von allen ausländischen Parteien getroffenen Beschluss, 
ihre Truppen vollständig aus dem Hoheitsgebiet der Demokratischen Republik Kongo ab-
zuziehen, sowie die Fortschritte, die bei der Durchführung dieser Prozesse erzielt wurden, 
insbesondere den Abzug von 23.400 ruandischen Soldaten aus der Demokratischen Repu-
blik Kongo, der vom Drittpartei-Verifikationsmechanismus am 24. Oktober 2002 verifi-
ziert wurde, sowie die von Uganda, Simbabwe und Angola vorgenommenen Truppenabzü-
ge, und betont, wie wichtig es ist, dass diese Abzüge in transparenter, geordneter und veri-
fizierter Weise abgeschlossen werden, und unterstreicht in diesem Zusammenhang, dass 
die Parteien die Verifikation dieser Abzüge erleichtern müssen, namentlich indem der Mis-
sion der Organisation der Vereinten Nationen in der Demokratischen Republik Kongo fort-
laufend ausführliche Informationen über diese Abzüge übermittelt werden, und ersucht den 
Generalsekretär, dem Rat über diese Angelegenheit Bericht zu erstatten; 

 3. bekundet seine volle Unterstützung
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erklärt wurden, und legt der Regierung nahe, ihre Zusagen zur Förderung der Entwaffnung, 
Demobilisierung, Repatriierung, Wiedereingliederung oder Neuansiedlung der bewaffneten 
Gruppen im Einklang mit dem Friedensabkommen von Pretoria weiter umzusetzen; 

 9. begrüßt die Zusage der Regierung der Demokratischen Republik Kongo und an-
derer kongolesischer Parteien, eine alle Seiten einschließende Vereinbarung über den poli-
tischen Übergang herbeizuführen, betont, wie wichtig eine solche Vereinbarung für den 
umfassenderen Friedensprozess ist, fordert alle kongolesischen Parteien auf, aktiv zusam-
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 d) fordert, dass dem Internationalen Strafgerichtshof für Ruanda21 alle von ihm an-
geklagten Personen überstellt werden; 

 e) verlangt erneut, dass Kisangani ohne weitere Verzögerung oder Vorbedingungen 
entmilitarisiert wird; 

 f) verlangt, dass alle Parteien sich für die sofortige volle Wiederherstellung der 
Bewegungsfreiheit auf dem Kongo-Fluss einsetzen; 

 14. bekundet seine tiefe Besorgnis über die humanitäre Lage im ganzen Land und 
insbesondere in der Ituri-Region, fordert die Parteien auf, den humanitären Organisationen 
vollen Zugang zu den hilfsbedürftigen Bevölkerungsgruppen zu gewähren und die Sicher-
heit der humanitären Helfer zu gewährleisten, und verurteilt diejenigen, die die Bereitstel-
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 21. hebt hervor, dass es von entscheidender Bedeutung ist, zu verhindern, dass die 
Situation in der Demokratischen Republik Kongo sich noch weiter destabilisierend auf die 
Nachbarstaaten auswirkt, insbesondere auf Burundi, Ruanda, Uganda und die Zentralafri-
kanische Republik, und fordert alle beteiligten Parteien auf, zu diesem Zweck nach Treu 
und Glauben zusammenzuarbeiten und in dieser Hinsicht die fortlaufenden Beobachtungs-
tätigkeiten der Mission in ihrem Dislozierungsgebiet, namentlich im Ostteil der Demokra-
tischen Republik Kongo und in den Grenzgebieten, zu erleichtern; 

 22. erklärt erneut, dass zu gegebener Zeit unter der Schirmherrschaft der Vereinten 
Nationen und der Afrikanischen Union eine internationale Konferenz über Frieden, Sicher-
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 sowie in Bekräftigung der Souveränität der Demokratischen Republik Kongo über ih-
re natürlichen Ressourcen, 

 unter Hinweis auf die Schreiben des Generalsekretärs vom 12. April27 und 10. No-
vember 200128 sowie vom 22. Mai 200229, 

 erneut seine Entschlossenheit erklärend, zur Unterstützung des Friedensprozesses ge-
eignete Maßnahmen zu ergreifen, um dabei behilflich zu sein, der Plünderung der Res-
sourcen der Demokratischen Republik Kongo ein Ende zu setzen, 

 feststellend, dass die Situation in der Demokratischen Republik Kongo nach wie vor 
eine Bedrohung des Weltfriedens und der internationalen Stabilität im ostafrikanischen 
Zwischenseengebiet darstellt, 

 1. nimmt Kenntnis von dem Bericht der Sachverständigengruppe für die illegale 
Ausbeutung der natürlichen Ressourcen und anderer Reichtümer der Demokratischen Re-
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schaffen, die sicherstellen, dass diese Sektoren auf transparente und rechtmäßige Weise 
kontrolliert werden und tätig sind, damit die Reichtümer der Demokratischen Republik 
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Gruppe zuvor gesammelte Informationen zur Verfügung zu stellen, um ihnen dabei behilf-
lich zu sein, die erforderlichen Ermittlungsmaßnahmen einzuleiten; 

 13. 
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 21. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befasst zu bleiben. 

Auf der 4691. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

Beschlüsse 

 Auf seiner 4705. Sitzung am 13. Februar 2003 beschloss der Sicherheitsrat, die Ver-
treter der Demokratischen Republik Kongo und Ruandas einzuladen, ohne Stimmrecht an 
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Fragen aus und fordert sie auf, so bald wie möglich die Übergangsregierung in der Demo-
kratischen Republik Kongo einzurichten, und betont, dass jeder Versuch, ihre Einrichtung 
zu untergraben oder zu verzögern, unannehmbar wäre; 

 2. verurteilt die in der Demokratischen Republik Kongo verübten Massaker und 
anderen systematischen Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht und die Menschen-
rechte, insbesondere die sexuelle Gewalt gegen Frauen und Mädchen als Mittel der Krieg-
führung und die im Gebiet von Ituri verübten Greueltaten durch Truppen der Bewegung für 
die Befreiung des Kongo und der Kongolesischen Sammlungsbewegung für die Demokra-
tie/National, sowie die von den bewaffneten Kräften der Union kongolesischer Patrioten 
kürzlich begangenen Gewalthandlungen und erklärt erneut, dass diese Handlungen nicht 
straflos bleiben werden und dass die Täter zur Rechenschaft gezogen werden; 

 3. betont, dass die im Bericht des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für 
Menschenrechte im Zusammenhang mit schweren Verstößen gegen das humanitäre Völ-
kerrecht und die Menschenrechte namentlich genannten Offiziere mittels weiterer Ermitt-
lungen vor Gericht gebracht werden sollen und, sofern dies auf Grund der Ermittlungen 
gerechtfertigt ist, im Rahmen eines glaubwürdigen Gerichtsverfahrens zur Rechenschaft 
gezogen werden sollen; 

 4. fordert die kongolesischen Parteien auf
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Behauptungen betreffend die Präsenz ruandischer Truppen im Hoheitsgebiet der Demo-
kratischen Republik Kongo sowie betreffend die Unterstützung der bewaffneten Gruppen 
im Osten des Landes durch die Regierung der Demokratischen Republik Kongo untersu-
chen können, erklärt erneut, dass beides unannehmbar wäre und die Fortsetzung des Frie-
densprozesses untergraben würde, und betont, dass jede fortdauernde militärische Aktivität 
im Osten der Demokratischen Republik Kongo schädliche Auswirkungen auf die Tätigkei-
ten der Mission zur Entwaffnung, Demobilisierung, Repatriierung, Wiedereingliederung 
oder Neuansiedlung bewaffneter Gruppen haben würde; 

 17. ersucht die Mission, dem Rat so bald wie möglich über die Ergebnisse ihrer in 
Ziffer 16 genannten Untersuchungen Bericht zu erstatten; 

 18. bekundet seine Unterstützung für die vom Generalsekretär in Ziffer 59 seines 
letzten Berichts festgelegten allgemeinen Orientierungen für die Rolle der Mission bei der 
Unterstützung des Friedensprozesses33 und bringt seine Absicht zum Ausdruck, seine dies-
bezüglichen Empfehlungen zu berücksichtigen; 

 19. bekundet erneut seine volle Unterstützung für die Mission und für die Anstren-
gungen, die sie weiter unternimmt, um den Parteien in der Demokratischen Republik Kon-
go und in der Region dabei behilflich zu sein, den Friedensprozess voranzubringen, und 
betont, wie wichtig es ist, dass die Mission mit der Phase III der Dislozierung im Einklang 
mit Resolution 1445 (2002) vom 4. Dezember 2002 voranschreitet; 

 20. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befasst zu bleiben. 

Auf der 4723. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

Beschlüsse 

 Auf seiner 4756. Sitzung am 16. Mai 2003 beschloss der Sicherheitsrat, den Vertreter 
der Demokratischen Republik Kongo einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des 
Punktes "Die Situation betreffend die Demokratische Republik Kongo" teilzunehmen. 

 Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluss an Konsultationen unter den 
Mitgliedern des Sicherheitsrats im Namen des Rates die folgende Erklärung ab34: 

  "Der Sicherheitsrat verurteilt die jüngsten Tötungen, die Gewalt und die sonsti-
gen Menschenrechtsverletzungen und Greueltaten in Bunia sowie die Angriffe auf die 
Mission der Organisation der Vereinten Nationen in der Demokratischen Republik 
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  Der Rat fordert alle Parteien in der Region auf, jede Unterstützung bewaffneter 
Gruppen einzustellen und alle Handlungen zu unterlassen, die die Wiederherstellung 
des Friedens in Ituri gefährden könnten, insbesondere die Arbeit der Übergangsver-
waltung von Ituri, und bekräftigt sein nachdrückliches Bekenntnis zur Souveränität 
der Demokratischen Republik Kongo über ihr gesamtes Hoheitsgebiet. 

  Der Rat bekundet seine Besorgnis über die Verschlechterung der humanitären 
Lage in Bunia und verlangt, dass alle Parteien vollen und ungehinderten Zugang für 
humanitäre Hilfslieferungen gewähren und die Sicherheit der humanitären Helfer ge-
währleisten. Er fordert außerdem die Gebergemeinschaft auf, die humanitären Orga-
nisationen weiter zu unterstützen. 

  Der Rat würdigt die von dem Personal und den Kontingenten der Mission in Itu-
ri unter sehr schwierigen Bedingungen geleistete Arbeit und unterstützt sie vorbehalt-
los. 

  Der Rat begrüßt die Anstrengungen des Generalsekretärs, die dringliche huma-
nitäre und Sicherheitslage in Bunia anzugehen, namentlich durch Optionen für die 
Entsendung einer internationalen Noteinsatztruppe, und ermutigt ihn, die diesbezüg-
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Anlage 

Mandat der Mission des Sicherheitsrats nach Zentralafrika 

Demokratische Republik Kongo 

  Die Mission wird gegenüber ihren Gesprächspartnern allgemein die Notwen-
digkeit betonen, den Friedensprozess voranzubringen. Unter dieser Bedingung kön-
nen alle Menschen in der Demokratischen Republik Kongo und in der Region Nutzen 
aus der nachdrücklichen Unterstützung ziehen, die die internationale Gemeinschaft, 
insbesondere der Rat, zu geben bereit ist. Die Mission wird demnach die kongolesi-
schen Parteien bitten, entschlossen auf die Erfüllung ihrer Verpflichtungen im Rah-
men des interkongolesischen Dialogs hinzuarbeiten. Sie wird den kongolesischen 
Parteien und den Nachbarstaaten der Demokratischen Republik Kongo unmissver-
ständlich die Erwartungen des Rates und ihre Verpflichtungen in Erinnerung rufen, 
nämlich die vollständige Einstellung der Feindseligkeiten, die Achtung der Men-
schenrechte, des humanitären Rechts und des Wohls der Zivilbevölkerung, die wirt-
schaftliche Zusammenarbeit sowie weitere vertrauensbildende Maßnahmen, den Ab-
zug ausländischer Truppen, die Nichteinmischung, die Einstellung der Unterstützung 
bewaffneter Gruppen, die Beendigung der Plünderung der natürlichen Ressourcen 
und den Zugang der Mission der Organisation der Vereinten Nationen in der Demo-
kratischen Republik Kongo zu allen Teilen des Hoheitsgebiets. Die Mission wird dar-
über hinaus alle Parteien drängen, ihre Verpflichtungen nach den einschlägigen Rats-
resolutionen vollinhaltlich zu erfüllen, namentlich ihre konkreten Verpflichtungen zur 
Entmilitarisierung Kisanganis, zur Sicherstellung der vollständigen Wiederöffnung 
des Kongo-Flusses für den zivilen Verkehr und zur Gewährleistung des uneinge-
schränkten Zugangs der humanitären Hilfsorganisationen zu den hilfebedürftigen Be-
völkerungsgruppen. 

 Die Mission wird gegenüber den kongolesischen Parteien und den Staaten in der 
Region betonen, wie wichtig Fortschritte im Hinblick auf die Abhaltung der vorge-
schlagenen internationalen Konferenz über Frieden, Sicherheit, Demokratie und Ent-
wicklung im ostafrikanischen Zwischenseengebiet sind. 

Der Übergang in der Demokratischen Republik Kongo 

 Die Mission könnte betonen, 

 a) dass sich alle kongolesischen Parteien für das zufriedenstellende Funktio-
nieren der Übergangsregierung sowie für die nationale Aussöhnung, die Wiederverei-
nigung des Hoheitsgebiets und die Einstellung der Feindseligkeiten einsetzen müs-
sen; 

  b) dass das System der Vereinten Nationen und die Bretton-Woods-Institutio-
nen bestrebt sind, die künftige Übergangsregierung besser in die Lage zu versetzen, 
eine auf rechtmäßige und transparente Weise vonstatten gehende Ausbeutung der na-
türlichen Ressourcen der Demokratischen Republik Kongo zum Nutzen des kongole-
sischen Volkes zu gewährleisten und den von der Sachverständigengruppe für die il-
legale Ausbeutung der natürlichen Ressourcen und anderer Reichtümer der Demokra-
tischen Republik Kongo beschriebenen wiederholten Plünderungen ein Ende zu set-
zen; 

  c) dass die Übergangsregierung der Einrichtung der für Sicherheit und öffent-
liche Ordnung zuständigen Institutionen (Armee, Polizei und rechtsprechende Ge-
walt) Vorrang geben muss; 

  d) dass die Übergangsregierung lokale Initiativen zur Befriedung und Aus-
söhnung (Ituri und die Kivu-Provinzen) unterstützen muss. 
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 Rolle der Mission der Organisation der Vereinten Nationen in der Demokrati-
schen Republik Kongo 

  Auf der Grundlage des Berichts des Generalsekretärs über die Änderung des 
Konzepts der Mission der Vereinten Nationen in der Demokratischen Republik Kon-
go36 wird die Mission Folgendes evaluieren: 

  a
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 Am 22. Mai 2003 richtete der Präsident des Sicherheitsrats das folgende Schreiben an 
den Generalsekretär37: 

  "Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, dass Ihr Schreiben vom 16. Mai 2003 
betreffend Ihre Absicht, Herrn William Lacy Swing (Vereinigte Staaten von Amerika) 
mit Wirkung vom 1. Juli 2003 zu Ihrem Sonderbeauftragten für die Demokratische 
Republik Kongo zu ernennen38, den Mitgliedern des Sicherheitsrats zur Kenntnis ge-
bracht worden ist. Sie nehmen von der in Ihrem Schreiben enthaltenen Information 
und Absicht Kenntnis." 

 Auf seiner 4764. Sitzung am 30. Mai 2003 beschloss der Rat, den Vertreter der De-
mokratischen Republik Kongo einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des Punktes 
"Die Situation betreffend die Demokratische Republik Kongo" teilzunehmen. 

Resolution 1484 (2003) 
vom 30. Mai 2003 

 Der Sicherheitsrat, 

 unter Hinweis 
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Ersuchen zum Ausdruck gebracht haben, sowie davon, dass der Präsident der Ruandischen 
Republik und der Staatsminister für auswärtige Angelegenheiten Ugandas in Schreiben an 
den Generalsekretär auf dessen Ersuchen ihre Unterstützung für die Dislozierung einer 
multinationalen Truppe nach Bunia zum Ausdruck gebracht haben, 

 feststellend, dass die Situation in der Region Ituri und insbesondere in Bunia eine Be-
drohung des Friedensprozesses in der Demokratischen Republik Kongo sowie des Friedens 
und der Sicherheit im ostafrikanischen Zwischenseengebiet darstellt, 

 tätig werdend nach Kapitel VII der Charta der Vereinten Nationen, 

 1. genehmigt die Dislozierung einer Interimistischen multinationalen Noteinsatz-
truppe in Bunia bis zum 1. September 2003, in enger Abstimmung mit der Mission der Or-
ganisation der Vereinten Nationen in der Demokratischen Republik Kongo, insbesondere 
mit ihrem derzeit in der Stadt dislozierten Kontingent, mit dem Ziel, zur Stabilisierung der 
Sicherheitsbedingungen und zur Verbesserung der humanitären Lage in Bunia beizutragen, 
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 10. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befasst zu bleiben. 

Auf der 4764. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

Beschluss 

 Auf seiner 4780. Sitzung am 26. Juni 2003 behandelte der Sicherheitsrat den Punkt 

"Die Situation betreffend die Demokratische Republik Kongo 

Zweiter Sonderbericht des Generalsekretärs über die Mission der Organisation 
der Vereinten Nationen in der Demokratischen Republik Kongo (S/2003/566 
und Corr.1)". 

Resolution 1489 (2003) 
vom 26. Juni 2003 

 Der Sicherheitsrat, 

 unter Hinweis auf seine Resolution 1291 (2000) vom 24. Februar 2000 und die ande-
ren einschlägigen Resolutionen betreffend die Mission der Organisation der Vereinten Na-
tionen in der Demokratischen Republik Kongo, namentlich die Resolutionen 1468 (2003) 
vom 20. März 2003 und 1484 (2003) vom 30. Mai 2003, 

 in Bekräftigung seines Bekenntnisses zur Souveränität, territorialen Unversehrtheit 
und politischen Unabhängigkeit der Demokratischen Republik Kongo und aller Staaten der 
Region, 
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 6. billigt
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 14. verurteilt außerdem nachdrücklich die Fortdauer des bewaffneten Konflikts im 
östlichen Teil der Demokratischen Republik Kongo, insbesondere die schweren Verstöße 
gegen die Waffenruhe, zu denen es in letzter Zeit in Nord- und Südkivu gekommen ist, 
darunter vor allem die Offensiven der Kongolesischen Sammlungsbewegung für die De-
mokratie/Goma, verlangt, dass alle Parteien gemäß dem am 19. Juni 2003 in Bujumbura 
unterzeichneten "Acte d'Engagement" für die Einstellung der Feindseligkeiten im östlichen 
und nordöstlichen Teil der Demokratischen Republik Kongo die Feindseligkeiten unver-
züglich und ohne Vorbedingung vollständig einstellen und sich auf die im Rahmen des 
Plans von Kampala und der Unterpläne von Harare zur Entflechtung und Umdislozierung 
vereinbarten Positionen zurückziehen und dass sie jede Provokationshandlung unterlassen; 

 15. verlangt, dass alle Parteien von jedweder Einschränkung der Bewegungsfreiheit 
des Personals der Vereinten Nationen Abstand nehmen, erinnert alle Parteien daran, dass 
sie verpflichtet sind, der Mission vollständigen und ungehinderten Zugang zu gewähren, 
damit sie ihren Auftrag erfüllen kann, und bittet den Sonderbeauftragten des Generalsekre-
tärs, jede Nichteinhaltung dieser Verpflichtung zu melden; 

 16. verleiht seiner Besorgnis darüber Ausdruck, dass die fortdauernden Feindselig-
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triebenen zu gewährleisten und, soweit die Umstände dies erfordern, dazu beizutragen, die 
Sicherheit der Zivilbevölkerung und des Personals der Vereinten Nationen und der humani-
tären Organisationen in Bunia und seiner Umgebung und anschließend, sobald es die Si-
tuation zulässt, in anderen Teilen Ituris zu gewährleisten; 

 28. verurteilt kategorisch die illegale Ausbeutung der natürlichen Ressourcen und 
sonstigen Quellen des Reichtums der Demokratischen Republik Kongo und bekundet seine 
Absicht, Mittel zu prüfen, um ihr ein Ende zu setzen, erwartet mit Interesse den von der 
Sachverständigengruppe in Kürze vorzulegenden Bericht über diese Ausbeutung und den 
Zusammenhang zwischen ihr und der Fortsetzung der Feindseligkeiten und verlangt, dass 
alle Parteien und interessierten Staaten mit der Gruppe voll zusammenarbeiten; 

 29. legt den Regierungen der Demokratischen Republik Kongo, Ruandas, Ugandas 
und Burundis nahe, Schritte zur Normalisierung ihrer Beziehungen zu unternehmen und 
zusammenzuarbeiten, um die gegenseitige Sicherheit entlang ihrer gemeinsamen Grenzen 
zu gewährleisten, und bittet diese Regierungen, untereinander Abkommen über gutnach-
barliche Beziehungen zu schließen; 

 30. erklärt erneut, dass zu gegebener Zeit unter der Schirmherrschaft der Vereinten 
Nationen und der Afrikanischen Union eine internationale Konferenz über Frieden, Sicher-
heit, Demokratie und Entwicklung im ostafrikanischen Zwischenseengebiet veranstaltet 
werden soll, unter Beteiligung aller Regierungen der Region und aller anderen beteiligten 
Parteien, mit dem Ziel, die Stabilität in der Region zu festigen und Bedingungen herbeizu-
führen, die es jedem erlauben werden, das Recht zu genießen, in Frieden innerhalb der je-
weiligen nationalen Grenzen zu leben; 

 31. bekundet erneut seine vorbehaltlose Unterstützung für den Sonderbeauftragten 
des Generalsekretärs und das gesamte Personal der Mission sowie für die Anstrengungen, 
die sie weiterhin unternehmen, um den Parteien in der Demokratischen Republik Kongo 
und in der Region dabei behilflich zu sein, den Friedensprozess voranzubringen; 

 32. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befasst zu bleiben. 

Auf der 4797. Sitzung einstimmig verabschiedet. 
 

 
 
 

DIE SITUATION IN GUINEA-BISSAU43 
 

Beschlüsse 

 Am 9. August 2002 richtete der Präsident des Sicherheitsrats das folgende Schreiben 
an den Generalsekretär44: 

 "Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, dass Ihr Schreiben vom 5. August 2002 
betreffend Ihren Vorschlag, das derzeitige, am 31. Dezember 2002 auslaufende Man-
dat des Büros der Vereinten Nationen zur Unterstützung der Friedenskonsolidierung 
in Guinea-Bissau bis zum 31. Dezember 2003 zu verlängern45, den Mitgliedern des 
Sicherheitsrats zur Kenntnis gebracht worden ist. Sie nehmen von dem in Ihrem 
Schreiben enthaltenen Vorschlag Kenntnis." 

_______________ 
43 Resolutionen beziehungsweise Beschlüsse zu dieser Frage wurden vom Sicherheitsrat auch in den Jahren 
1998, 1999, 2000 und 2001 sowie während des Zeitraums vom 1. Januar bis 31. Juli 2002 verabschiedet. 
44 S/2002/917. 
45 S/2002/916. 
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 die Regierung Liberias auffordern, ihre Zusammenarbeit mit den Nachbarlän-
dern zu verstärken; 

 bewerten, wie die Regierung auf die Vorschläge des Rates zur Beilegung der 
Krise eingegangen ist, einschließlich einer Bewertung der Chancen für freie und 
faire Wahlen; 

 die Wirkung und die Effektivität des Büros der Vereinten Nationen zur Friedens-
konsolidierung in Liberia, seine Zusammenarbeit mit den operativen Teilen des 
Landesteams der Vereinten Nationen sowie die Erwartungen der Regierung Li-
berias hinsichtlich des neuen Mandats des Büros bewerten. 

 Côte d'Ivoire 

 Alle Parteien nachdrücklich auffordern, alle Bestimmungen der Waffenruhe 
vollinhaltlich zu achten; 

 die Regierung und alle Parteien nachdrücklich auffordern, das Abkommen von 
Linas-Marcoussis47 vollinhaltlich durchzuführen; 

 mit dem Sonderbeauftragten des Generalsekretärs, Herrn Albert Tevoedjre, die 
Fortschritte im Hinblick auf die Mission der Vereinten Nationen in Côte d'Ivoire 
erörtern; 

 die Notwendigkeit betonen, dass alle Parteien die Menschenrechte achten; 

 prüfen, wie das Problem der Unsicherheit im westlichen Côte d'Ivoire bewältigt 
werden kann. 

 Guinea-Bissau 

 Der Regierung und Präsident Kumba Yalá eindringlich nahe legen, dafür zu sor-
gen, dass die anstehenden Wahlen auf transparente, faire und glaubhafte Weise 
vonstatten gehen, und die dafür notwendigen vertrauensbildenden Maßnahmen 
zu ergreifen; 

 der Regierung eindringlich nahe legen, sich das von der Ad-hoc-Beratungs-
gruppe des Wirtschafts- und Sozialrats für Guinea-Bissau ausgearbeitete Part-
nerschaftskonzept zu eigen zu machen." 

 Auf seiner 4776. Sitzung am 19. Juni 2003 beschloss der Rat, die Vertreter Gambias 
und Guinea-Bissaus einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des folgenden Punktes 
teilzunehmen: 

"Die Situation in Guinea-Bissau 

Bericht des Generalsekretärs über die Entwicklungen in Guinea-Bissau und über 
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 "Der Sicherheitsrat, unter Hinweis auf seine früheren Erklärungen über Guinea-
Bissau, namentlich die Erklärung seines Präsidenten vom 29. November 200049, und 
nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs über die Entwicklungen in Gui-
nea-Bissau und über die Tätigkeit des Büros der Vereinten Nationen zur Unterstüt-
zung der Friedenskonsolidierung in dem Land50 sowie der Ratsmission nach Guinea-
Bissau erwartungsvoll entgegensehend, bekundet seine Besorgnis im Hinblick auf die 
instabile politische Lage in Guinea-Bissau, die anhaltende wirtschaftliche und soziale 
Krise und die beunruhigenden Meldungen, die nach wie vor in Bezug auf die Men-
schenrechtslage eingehen. Er fordert die Führer des Landes und die internationale 
Gemeinschaft nachdrücklich zu einer entschlosseneren Zusammenarbeit auf, um si-
cherzustellen, dass die Vorhaben im Hinblick auf Entwicklung, humanitäre Fragen 
und Friedenskonsolidierung rasch wieder auf Kurs gebracht werden können. 

  Der Rat appelliert an den Präsidenten und die Regierung Guinea-Bissaus, die 
anstehenden Parlamentswahlen rasch und wirksam zu organisieren und sicherzustel-
len, dass diese Wahlen auf transparente, faire und glaubhafte Weise durchgeführt wer-
den und im Einklang mit der Verfassung und dem Wahlgesetz stehen. Der Rat erwar-
tet, dass die Kandidaten und die politischen Parteien keinerlei Gewalt und Einschüch-
terungen ausgesetzt werden und dass alle Seiten die Anwesenheit internationaler Be-
obachter bei diesen Wahlen akzeptieren werden. Der Rat verleiht außerdem der Hoff-
nung Ausdruck, dass die Regierung im Anschluss an die erfolgreiche Abhaltung der 
Wahlen zusätzliche konkrete Maßnahmen ergreifen wird, um ihr Bekenntnis zu De-
mokratie und Rechtsstaatlichkeit weiter unter Beweis zu stellen, indem sie die neue 
Verfassung verkündet und dafür sorgt, dass der Präsident und Vizepräsident des  
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  Der Rat anerkennt und würdigt die wichtige Rolle, die dem Beauftragten des 
Generalsekretärs sowie dem Landesteam der Vereinten Nationen bei der Festigung 
des Friedens, der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit zukommt, und dankt ihnen 
für ihre Tätigkeit. 

  Der Rat bekundet seine volle Unterstützung für die anstehende Mission nach 
Guinea-Bissau, die unter Leitung des Ständigen Vertreters Mexikos bei den Vereinten 
Nationen stehen und der erste Teil einer umfassenden Mission nach Westafrika sein 
wird, und sieht ihren Schlussfolgerungen und Empfehlungen mit Interesse entgegen. 

  Der Rat bekundet seine Absicht, die Situation in Guinea-Bissau weiter regelmä-
ßig zu prüfen." 

 
 

 
 
 

PUNKTE IM ZUSAMMENHANG MIT DER SITUATION 
IN DER ZENTRALAFRIKANISCHEN REPUBLIK 

A. Die Situation in der Zentralafrikanischen Republik51 

Beschlüsse 

 Am 12. August 2002 richtete der Präsident des Sicherheitsrats das folgende Schreiben 
an den Generalsekretär52: 

 "Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, dass Ihr Schreiben vom 6. August 2002 
betreffend Ihren Vorschlag, das am 31. Dezember 2002 auslaufende Mandat des Bü-
ros der Vereinten Nationen zur Unterstützung der Friedenskonsolidierung in der Zent-
ralafrikanischen Republik um ein weiteres Jahr bis zum 31. Dezember 2003 zu ver-
längern53, den Mitgliedern des Sicherheitsrats entsprechend Ihrem Ersuchen zur 
Kenntnis gebracht worden ist. Sie nehmen von dem in Ihrem Schreiben enthaltenen 
Vorschlag Kenntnis." 

 Auf seiner 4627. Sitzung am 18. Oktober 2002 beschloss der Rat, den Vertreter der 
Zentralafrikanischen Republik einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des Punktes 
"Die Situation in der Zentralafrikanischen Republik" teilzunehmen. 

 Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluss an Konsultationen unter den 
Mitgliedern des Sicherheitsrats im Namen des Rates die folgende Erklärung ab54: 

  "Der Sicherheitsrat begrüßt die Abhaltung des Gipfeltreffens der Zentralafrika-
nischen Wirtschafts- und Währungsgemeinschaft in Libreville am 2. Oktober 2002 
zur Behandlung der zwischen der Zentralafrikanischen Republik und der Republik 
Tschad bestehenden Situation. Er würdigt den Präsidenten der Gabunischen Repu-
blik, El Hadsch Omar Bongo, für seine führende Rolle bei der Veranstaltung dieses 
Treffens. Er begrüßt die von der Zentralafrikanischen Republik und der Republik 
Tschad eingegangene Verpflichtung zur Wiederaufnahme der Zusammenarbeit auf 
verschiedenen Ebenen. Er unterstützt nachdrücklich die Absicht des Präsidenten der 
Republik Tschad, Bangui in sehr naher Zukunft zu besuchen. Er befürwortet weitere 
vertrauensbildende Maßnahmen, die zur Normalisierung der Beziehungen zwischen 
den beiden Ländern beitragen. 

_______________ 
51 Resolutionen beziehungsweise Beschlüsse zu dieser Frage wurden vom Sicherheitsrat auch in den Jahren 
1997 bis 2001 und während des Zeitraums vom 1. Januar bis 31. Juli 2002 verabschiedet. 
52 S/2002/930. 
53 S/2002/929. 
54 S/PRST/2002/28. 
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  Der Rat begrüßt außerdem die von der Afrikanischen Union zum Ausdruck ge-
brachte Bereitschaft, auch weiterhin einen Beitrag zu den laufenden Anstrengungen 
zur Normalisierung der Beziehungen zwischen der Zentralafrikanischen Republik 
und Tschad zu leisten und den Frieden und die Stabilität in der zentralafrikanischen 
Region, wie in dem am 11. Oktober 2002 in Addis Abeba herausgegebenen Kommu-
niqué der auf Botschafterebene abgehaltenen fünfundachtzigsten ordentlichen Tagung 
des Zentralorgans des Mechanismus für die Verhütung, Bewältigung und Beilegung 
von Konflikten vorgesehen, zu fördern. 

  Der Rat begrüßt ferner das Schlusskommuniqué des Gipfeltreffens von Libre- 
ville55. Insbesondere bekundet er seine volle Unterstützung für den Beschluss, in der 
Zentralafrikanischen Republik eine Internationale Beobachtertruppe zu dislozieren, 
die aus 300 bis 350 Soldaten aus Gabun, Kamerun, Kongo, Äquatorialguinea und 
Mali bestehen soll und die mit drei Hauptaufgaben betraut wird: die Sicherheit des 
Präsidenten der Zentralafrikanischen Republik zu gewährleisten, die Grenze zwi-
schen Tschad und der Zentralafrikanischen Republik zu beobachten und ihre Sicher-
heit zu gewährleisten, und einen Beitrag zum Umbau der Streitkräfte der Zentralafri-
kanischen Republik zu leisten. 

  Der Rat bekundet erneut seine nachdrückliche Unterstützung für den Beauftrag-
ten des Generalsekretärs für die Zentralafrikanische Republik, General Lamine Cissé, 
dessen Bemühungen für diese Initiative von entscheidender Bedeutung gewesen sind. 
Er ermutigt ihn, den an dieser Initiative beteiligten Regierungen weiter beratend zur 
Seite zu stehen. 

  Der Rat fordert die an der Truppe beteiligten Mitgliedstaaten auf, in enger Ab-
sprache mit dem Beauftragten des Generalsekretärs und dem Büro der Vereinten Na-
tionen zur Unterstützung der Friedenskonsolidierung in der Zentralafrikanischen Re-
publik tätig zu werden. Er ersucht den Generalsekretär, durch seinen Beauftragten ei-
ne geeignete Verbindung mit der Truppe herzustellen. 

  Der Rat ermutigt alle Mitgliedstaaten, den an der Truppe beteiligten Mitglied-
staaten finanzielle, logistische und materielle Unterstützung zu gewähren. 

  Der Rat bittet die Führung der Truppe, ihm regelmäßig und zumindest alle drei 
Monate Bericht zu erstatten." 

 Auf seiner nichtöffentlichen 4658. Sitzung am 9. Dezember 2002 beschloss der Rat, 
seinen Präsidenten zu ermächtigen, gemäß Regel 55 der vorläufigen Geschäftsordnung des 
Rates über den Generalsekretär das folgende Kommuniqué herauszugeben: 

  "Auf seiner nichtöffentlichen 4658. Sitzung am 9. Dezember 2002 behandelte 
der Sicherheitsrat den Punkt 'Die Situation in der Zentralafrikanischen Republik'. 

  Der Präsident lud mit Zustimmung des Rates den Ministerpräsidenten der Zent-
ralafrikanischen Republik, Herrn Martin Ziguele, ein, im Einklang mit den einschlä-
gigen Bestimmungen der Charta der Vereinten Nationen und Regel 37 der vorläufi-
gen Geschäftsordnung des Rates ohne Stimmrecht an der Erörterung des Punktes teil-
zunehmen. 

  Die Ratsmitglieder und der Ministerpräsident der Zentralafrikanischen Republik 
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B. Schreiben des Ständigen Vertreters Tschads bei den Vereinten Nationen an den 
Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 29. November 2002 

Beschluss 
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tugals, der Republik Korea, Thailands, Timor-Lestes und der Ukraine einzuladen, ohne 
Stimmrecht an der Erörterung des folgenden Punktes teilzunehmen: 

"Die Situation in Timor-Leste 

Bericht des Generalsekretärs über die Unterstützungsmission der Vereinten Na-
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 Auf seiner 4758. Sitzung am 19. Mai 2003 beschloss der Rat, den Vertreter Timor-
Lestes einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des folgenden Punktes teilzuneh-
men: 

"Die Situation in Timor-Leste 

Bericht des Generalsekretärs über die Unterstützungsmission der Vereinten Na-
tionen in Osttimor (S/2003/449)". 

Resolution 1480 (2003) 
vom 19. Mai 2003 

 Der Sicherheitsrat, 

 in Bekräftigung seiner früheren Resolutionen über Timor-Leste, insbesondere der Re-
solutionen 1410 (2002) vom 17. Mai 2002 und 1473 (2003) vom 4. April 2003, 

 in Würdigung der Anstrengungen des Volkes und der Regierung Timor-Lestes sowie 
der Fortschritte beim Aufbau der Institutionen eines unabhängigen Staates und bei der För-
derung einer stabilen, gerechten Gesellschaft auf der Grundlage demokratischer Werte und 
der Achtung der Menschenrechte, 

 sowie in Würdigung der Arbeit der Unterstützungsmission der Vereinten Nationen in 
Osttimor unter der Führung des Sonderbeauftragten des Generalsekretärs, die darauf ge-
richtet ist, die Regierung Timor-Lestes beim Aufbau der Kapazitäten des Landes auf dem 
Gebiet der Infrastruktur, der öffentlichen Verwaltung, der Sicherung der Ordnung und der 
Verteidigung zu unterstützen und den Abschluss des Mandats der Mission zu planen, so 
auch durch die Schaffung einer Arbeitsgruppe für die Liquidation der Mission, 

 betonend, dass es vorrangig gilt, die allgemeine Leistungsfähigkeit der Polizei Timor-
Lestes zu verbessern, 

 erfreut über die kontinuierlichen Fortschritte beim Aufbau positiver bilateraler Bezie-
hungen zwischen den Regierungen Timor-Lestes und Indonesiens, die für die künftige Sta-
bilität Timor-Lestes von entscheidender Bedeutung sind, und anregend, dass beide Regie-
rungen sich auch weiterhin darum bemühen, eine Einigung über die Frage der Grenz-
demarkation zu erzielen, die Sicherheit in der Grenzregion zu fördern, die Wiederansied-
lung der noch in Westtimor bleibenden Osttimorer zu erleichtern und die Verantwortlichen 
für die schweren Verbrechen von 1999 vor Gericht zu stellen, 

 anerkennend, wie wichtig die Fortsetzung der Bemühungen ist, in der Vorphase des 
Abzugs der Mission in koordinierter und strukturierter Weise Qualifikationen und Befug-
nisse von der Mission auf die Regierung Timor-Lestes zu übertragen, mit dem Ziel, zur 
Gewährleistung der langfristigen Sicherheit und Stabilität Timor-Lestes beizutragen, 

 davon Kenntnis nehmend, dass das planmäßige Datum für die Beendigung der Mis- 
sion der 20. Mai 2004 ist, wie in dem Mandatsumsetzungsplan vorgesehen, der in dem Be-
richt des Generalsekretärs vom 17. April 200259 und in dem Sonderbericht des Generalsek-
retärs vom 3. März 200357 dargelegt wird, 

 unter Betonung der Notwendigkeit, die internationale Unterstützung für Timor-Leste 
fortzusetzen, und dazu anregend, dass auch weiterhin bilaterale und multilaterale Entwick-
lungshilfe geleistet wird, 

 nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs vom 21. April 200360, 

 Kenntnis nehmend von der in den Ziffern 38 bis 51 des genannten Berichts beschrie-
benen militärischen Strategie, 
_______________ 
59 S/2002/432. 
60 S/2003/449. 
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 1. beschließt, das gegenwärtige Mandat der Unterstützungsmission der Vereinten 
Nationen in Osttimor bis zum 20. Mai 2004 zu verlängern; 

 2. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befasst zu bleiben. 

Auf der 4758. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

Beschluss 

 Am 17. Juli 2003 richtete der Präsident des Sicherheitsrats das folgende Schreiben an 
den Generalsekretär61: 

 "Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, dass Ihr Schreiben vom 14. Juli 2003 
betreffend Ihre Absicht, Generalleutnant Khairuddin Mat Yusof (Malaysia) zum 
Kommandeur der Truppe der Unterstützungsmission der Vereinten Nationen in Ost-
timor zu ernennen62, den Mitgliedern des Sicherheitsrats zur Kenntnis gebracht wor-
den ist. Sie nehmen von der in Ihrem Schreiben geäußerten Absicht Kenntnis." 

 
 

 
 
 

PUNKTE IM ZUSAMMENHANG MIT DER STÄRKUNG DER ZUSAMMEN-
ARBEIT MIT DEN TRUPPENSTELLENDEN LÄNDERN63 

A. Sitzung des Sicherheitsrats mit den Ländern, die Truppen für die Mission der 
Vereinten Nationen in Äthiopien und Eritrea stellen, gemäß Resolution 1353 
(2001), Anlage II Abschnitte A und B64 

Beschlüsse 

 Auf seiner nichtöffentlichen 4599. Sitzung am 13. August 2002 beschloss der Sicher-
heitsrat, seinen Präsidenten zu ermächtigen, gemäß Regel 55 der vorläufigen Geschäfts-
ordnung des Rates über den Generalsekretär das folgende Kommuniqué herauszugeben: 

 "Am 13. August 2002 hielt der Sicherheitsrat gemäß den Abschnitten A und B 
der Anlage II seiner Resolution 1353 (2001) vom 13. Juni 2001 seine nichtöffentliche 
4599. Sitzung mit den Ländern ab, die Truppen für die Mission der Vereinten Natio-
nen in Äthiopien und Eritrea stellen. 

  Der Rat und die truppenstellenden Länder ließen sich von Herrn Hédi Annabi, 
dem Beigeordneten Generalsekretär für Friedenssicherungseinsätze, nach Regel 39 
der vorläufigen Geschäftsordnung des Rates unterrichten. 

  Die Ratsmitglieder führten einen konstruktiven Meinungsaustausch mit den Ver-
tretern der teilnehmenden truppenstellenden Länder." 

 Auf seiner nichtöffentlichen 4716. Sitzung am 10. März 2003 beschloss der Rat, sei-
nen Präsidenten zu ermächtigen, gemäß Regel 55 der vorläufigen Geschäftsordnung des 
Rates über den Generalsekretär das folgende Kommuniqué herauszugeben: 

_______________ 
61
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 "Am 19. September 2002 hielt der Sicherheitsrat gemäß den Abschnitten A 
und B der Anlage II seiner Resolution 1353 (2001) vom 13. Juni 2001 seine nichtöf-
fentliche 4612. Sitzung mit den Ländern ab, die Truppen für die Mission der Organi-
sation der Vereinten Nationen in der Demokratischen Republik Kongo stellen. 

  Der Rat und die truppenstellenden Länder ließen sich von Herrn Hédi Annabi, 
dem Beigeordneten Generalsekretär für Friedenssicherungseinsätze, nach Regel 39 
der vorläufigen Geschäftsordnung des Rates unterrichten. 
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4733. Sitzung mit den Ländern ab, die Truppen für die Beobachtermission der Verein-
ten Nationen für Irak und Kuwait stellen. 

  Der Rat und die truppenstellenden Länder ließen sich von Herrn Hédi Annabi, 
dem Beigeordneten Generalsekretär für Friedenssicherungseinsätze, nach Regel 39 
der vorläufigen Geschäftsordnung des Rates unterrichten. 

  Die Ratsmitglieder führten einen konstruktiven Meinungsaustausch mit den Ver-
tretern der teilnehmenden truppenstellenden Länder." 

 Auf seiner nichtöffentlichen 4781. Sitzung am 1. Juli 2003 beschloss der Rat, seinen 
Präsidenten zu ermächtigen, gemäß Regel 55 der vorläufigen Geschäftsordnung des Rates 
über den Generalsekretär das folgende Kommuniqué herauszugeben: 

  "Am 1. Juli 2003 hielt der Sicherheitsrat gemäß den Abschnitten A und B der 
Anlage II seiner Resolution 1353 (2001) vom 13. Juni 2001 seine nichtöffentliche 
4781. Sitzung mit den Ländern ab, die Truppen für die Beobachtermission der Verein-
ten Nationen für Irak und Kuwait stellen. 

  Der Rat und die truppenstellenden Länder ließen sich von Herrn Julian Harston, 
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  "Am 21. November 2002 hielt der Sicherheitsrat gemäß den Abschnitten A 
und B der Anlage II seiner Resolution 1353 (2001) vom 13. Juni 2001 seine nichtöf-
fentliche 4648. Sitzung mit den Ländern ab, die Truppen für die Friedenstruppe der 
Vereinten Nationen in Zypern stellen. 

  Der Rat und die truppenstellenden Länder ließen sich von Herrn Joachim Hüt-
ter, dem Direktor der Abteilung Europa und Lateinamerika der Sekretariats-Haupt-
abteilung Friedenssicherungseinsätze, nach Regel 39 der vorläufigen Geschäftsord-
nung des Rates unterrichten." 

 Auf seiner nichtöffentlichen 4769. Sitzung am 5. Juni 2003 beschloss der Rat, seinen 
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denssicherungseinsätze, nach Regel 39 der vorläufigen Geschäftsordnung des Rates 
unterrichten. 

  Die Ratsmitglieder führten einen konstruktiven Meinungsaustausch mit den Ver-
tretern der teilnehmenden truppenstellenden Länder." 

H. Sitzung des Sicherheitsrats mit den Ländern, die Truppen für die Beobachter-
mission der Vereinten Nationen in Georgien stellen, gemäß Resolution 1353 
(2001), Anlage II Abschnitte A und B66 

Beschlüsse 

 Auf seiner nichtöffentlichen 4687. Sitzung am 17. Januar 2003 beschloss der Sicher-
heitsrat, seinen Präsidenten zu ermächtigen, gemäß Regel 55 der vorläufigen Geschäfts-
ordnung des Rates über den Generalsekretär das folgende Kommuniqué herauszugeben: 

  "Am 17. Januar 2003 hielt der Sicherheitsrat gemäß den Abschnitten A und B 
der Anlage II seiner Resolution 1353 (2001) vom 13. Juni 2001 seine nichtöffentliche 
4687. Sitzung mit den Ländern ab, die Truppen für die Beobachtermission der Verein-
ten Nationen in Georgien stellen. 

  Der Rat und die truppenstellenden Länder ließen sich von Herrn Joachim Hüt-
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  Der Rat und die truppenstellenden Länder ließen sich von Herrn Hédi Annabi, 
dem Beigeordneten Generalsekretär für Friedenssicherungseinsätze, und Generalma-
jor Lalit Mohan Tewari, dem Kommandeur der Interimstruppe der Vereinten Natio-
nen in Libanon, nach Regel 39 der vorläufigen Geschäftsordnung des Rates unter-
richten. 

  Die Ratsmitglieder führten einen konstruktiven Meinungsaustausch mit den Ver-
tretern der teilnehmenden truppenstellenden Länder." 

 Auf seiner nichtöffentlichen 4795. Sitzung am 25. Juli 
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 3. beschließt
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ralmajor Robert Gordon, sowie das Militär- und Zivilpersonal der Mission und der Grenz-
kommission bei ihrer Arbeit zur Unterstützung des Friedensprozesses; 

 18. beschließt
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  Der Rat fordert die Parteien nachdrücklich zur vollen und umgehenden Zusam-
menarbeit mit der Grenzkommission zum Beginn der Markierung der Grenze im Sek-
tor Ost und bei der Einleitung der Vermessungsarbeiten in den Sektoren Mitte und 
West auf. Der Rat fordert die Parteien auf, alle Fragen, die im Zusammenhang mit der 
Umsetzung der Entscheidung der Grenzkommission über die Festlegung des Grenz-
verlaufs auftreten, im Rahmen des Abkommens von Algier zu lösen. 

  Der Rat ermutigt die Parteien, ihre Zusammenarbeit mit der Militärischen Ko-
ordinierungskommission fortzusetzen, um die sich aus der Tätigkeit der Grenzkom-
mission ergebenden militärischen und sicherheitsspezifischen Koordinierungsprob-
leme zu lösen. Der Rat begrüßt die von beiden Parteien gegebenen Zusicherungen in 
Bezug auf die Gewährleistung der Sicherheit des Personals der Grenzkommission 
und der in der vorübergehenden Sicherheitszone und den angrenzenden Gebieten tä-
tigen Auftragnehmer während der Markierung der Grenze. 

  Der Rat bedauert das Fehlen politischer Kontakte zwischen den Parteien. Er ist 
der Auffassung, dass der politische Dialog zwischen den beiden Ländern entschei-
dend für den Erfolg des Friedensprozesses und die Konsolidierung der bisher erziel-
ten Fortschritte ist. Der Rat fordert beide Parteien auf, ihre Beziehungen durch einen 
politischen Dialog zu normalisieren, namentlich durch vertrauensbildende Maßnah-
men wie die abwechselnde Abhaltung von Tagungen der Militärischen Koordinie-
rungskommission in den jeweiligen Hauptstädten. 

  Der Rat unterstreicht die Bereitschaft der Vereinten Nationen, den politischen 
Dialog zu erleichtern, wenn sie darum gebeten werden, und tatkräftige Unterstützung 
bei der Bewältigung der humanitären und entwicklungsspezifischen Herausforderun-
gen zu leisten, die sich aus der Markierung der Grenze ergeben. 

  Der Rat ermutigt die Mission, ihre örtliche Informationstätigkeit fortzusetzen, 
um der örtlichen Bevölkerung wertvolle Informationen über den Friedensprozess und 
die Aufklärungsprogramme über die Minengefahr zur Verfügung zu stellen. Der Rat 
begrüßt die Absicht der Mission, auch weiterhin rasch wirkende Projekte durchzufüh-
ren, durch die der Bevölkerung in den Grenzregionen unmittelbare Hilfe gewährt 
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BRIEFWECHSEL ZWISCHEN DEM GENERALSEKRETÄR UND DEM PRÄSI-
DENTEN DES SICHERHEITSRATS BETREFFEND DIE INDIEN-PAKI-
STAN-FRAGE82 

Beschluss 

 Am 21. August 2002 richtete der Präsident des Sicherheitsrats das folgende Schreiben 
an den Generalsekretär83: 

  "Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, dass Ihr Schreiben vom 15. August 2002 
betreffend Ihre Absicht, Brigadegeneral Pertti Puonti (Finnland) zum Leitenden Mili-
tärbeobachter der Militärbeobachtergruppe der Vereinten Nationen in Indien und Pa-
kistan zu ernennen84, den Mitgliedern des Sicherheitsrats zur Kenntnis gebracht wor-
den ist. Sie nehmen von der darin geäußerten Absicht Kenntnis." 

 
 

 
 
 

PUNKTE IM ZUSAMMENHANG MIT DER SITUATION 
IM EHEMALIGEN JUGOSLAWIEN 
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  Der Rat begrüßt die Fortschritte, die bei den Vorbereitungen für die Gemeinde-
wahlen am 26. Oktober 2002 erzielt wurden, und fordert alle Wahlberechtigten, na-
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 Auf seiner 4703. Sitzung am 6. Februar 2003 behandelte der Rat den Punkt 

"Resolutionen des Sicherheitsrats 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998), 1239 
(1999) und 1244 (1999) 

Bericht des Generalsekretärs über die Übergangsverwaltungsmission der Verein-
ten Nationen im Kosovo (S/2003/113)". 

 Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluss an Konsultationen unter den 
Mitgliedern des Sicherheitsrats im Namen des Rates die folgende Erklärung ab89: 

  "Der Sicherheitsrat bekräftigt, dass er weiterhin entschlossen ist, die volle und 
wirksame Durchführung seiner Resolution 1244 (1999) vom 10. Juni 1999 zu errei-
chen. Der Rat nimmt Kenntnis von der Umwandlung der Bundesrepublik Jugosla-
wien in Serbien und Montenegro und bekräftigt in diesem Zusammenhang, dass die 
Resolution 1244 (1999) in allen ihren Aspekten ihre volle Gültigkeit behält. Die Re-
solution 1244 (1999) bildet nach wie vor die Grundlage für die Politik der internatio-
nalen Gemeinschaft in Bezug auf das Kosovo. 

  Der Rat bekräftigt ferner sein Bekenntnis zum Ziel eines multiethnischen und 
demokratischen Kosovo und fordert alle Volksgruppen auf, auf dieses Ziel hinzuar-
beiten, aktiv an den öffentlichen Institutionen sowie an den Entscheidungsprozessen 
mitzuwirken und sich in die Gesellschaft zu integrieren. Er verurteilt alle Versuche, 
Strukturen und Institutionen zu schaffen und aufrechtzuerhalten sowie Initiativen zu 
ergreifen, die mit der Resolution 1244 (1999) und dem Verfassungsrahmen für eine 
vorläufige Selbstverwaltung im Kosovo unvereinbar sind. Der Rat fordert, dass die 
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Eigentumsrechte, Dialog mit Belgrad und Kosovo-Schutzkorps. Der Rat begrüßt die 
Vorlage eines detaillierten Durchführungsplans, der die geeignete Grundlage sein 
wird, an der die Fortschritte gemessen werden können, wie mit dem Sonderbeauftrag-
ten des Generalsekretärs während der Mission des Sicherheitsrats im Dezember 2002 
erörtert. Die Erreichung dieser Ziele ist unabdingbar, um einen politischen Prozess in 
Gang zu setzen, der die Zukunft des Kosovo im Einklang mit der Resolution 1244 
(1999) bestimmen soll. Der Rat weist einseitige Initiativen, welche die Stabilität und 
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 Auf seiner 4782. Sitzung am 3. Juli 2003 beschloss der Rat, die Vertreter Albaniens, 
Italiens, Japans und Serbien und Montenegros einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörte-
rung des folgenden Punktes teilzunehmen: 

"Resolutionen des Sicherheitsrats 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998), 1239 
(1999) und 1244 (1999) 

Bericht des Generalsekretärs über die Übergangsverwaltungsmission der Verein-
ten Nationen im Kosovo (S/2003/675)". 

 Auf derselben Sitzung beschloss der Rat außerdem, wie zuvor in Konsultationen ver-
einbart, Herrn Michael Steiner, den Sonderbeauftragten des Generalsekretärs für das Ko-
sovo und Leiter der Übergangsverwaltungsmission der Vereinten Nationen im Kosovo, 
gemäß Regel 39 seiner vorläufigen Geschäftsordnung zur Teilnahme einzuladen. 

 Am 28. Juli 2003 richtete der Präsident des Sicherheitsrats das folgende Schreiben an 
den Generalsekretär91: 

  "Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, dass Ihr Schreiben vom 24. Juli 2003 be-
treffend Ihre Absicht, Herrn Harri Holkeri (Finnland) zu Ihrem Sonderbeauftragten 
und Leiter der Übergangsverwaltungsmission der Vereinten Nationen im Kosovo zu 
ernennen92, den Mitgliedern des Sicherheitsrats zur Kenntnis gebracht worden ist. Sie 
nehmen von der in Ihrem Schreiben geäußerten Absicht Kenntnis." 
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 in nochmaliger Bekräftigung seines Bekenntnisses zur Unabhängigkeit, Souveränität 
und territorialen Unversehrtheit der Republik Kroatien innerhalb ihrer international aner-
kannten Grenzen, 

 erneut Kenntnis nehmend von der am 30. September 1992 von den Präsidenten der 
Republik Kroatien und der Bundesrepublik Jugoslawien in Genf unterzeichneten Gemein-
samen Erklärung95
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 7. beschließt, mit der Angelegenheit befasst zu bleiben. 
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 Auf derselben Sitzung beschloss der Rat außerdem, wie zuvor in Konsultationen ver-
einbart, Lord Ashdown, den Hohen Beauftragten für die Durchführung des Friedensüber-
einkommens in Bosnien und Herzegowina, und Herrn Jacques Paul Klein, den Sonderbe-
auftragten des Generalsekretärs und Koordinator der Einsätze der Vereinten Nationen in 
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Durchführungs- und Wiederaufbaubemühungen zu tragen, davon abhängen wird, in-
wieweit alle Behörden in Bosnien und Herzegowina das Friedensübereinkommen be-
folgen und an der Durchführung des Übereinkommens und aller für den Wiederauf-
bau einer Zivilgesellschaft notwendigen Reformen aktiv mitwirken. 

  Der Rat bekräftigt sein Bekenntnis zu den Grundsätzen der Souveränität und 
territorialen Unversehrtheit Bosnien und Herzegowinas sowie zur Unverletzlichkeit 
seiner Grenzen. Der Rat ermutigt Bosnien und Herzegowina, sich auch künftig für 
die Förderung des Friedens und der Stabilität in der Region einzusetzen, namentlich 
durch eine Verstärkung der politischen und wirtschaftlichen Zusammenarbeit. 
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 feststellend, dass die Situation in der Region auch weiterhin eine Bedrohung des 
Weltfriedens und der internationalen Sicherheit darstellt, 
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rung ihres Auftrags zu ergreifen, und erkennt das Recht der Truppe an, alle erforderlichen 
Maßnahmen zu ergreifen, um sich gegen einen Angriff oder die Androhung eines Angriffs 
zu verteidigen; 

 13. ermächtigt die nach Ziffer 10 tätig werdenden Mitgliedstaaten, im Einklang mit 
Anhang 1-A des Friedensübereinkommens alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, 
um die Einhaltung der vom Kommandeur der Truppe festgelegten Regeln und Verfahren 
für die Einsatzführung und Kontrolle im Luftraum über Bosnien und Herzegowina für den 
gesamten zivilen und militärischen Flugverkehr sicherzustellen; 

 14. ersucht die Behörden in Bosnien und Herzegowina, unter Berücksichtigung der 
Verantwortlichkeiten, die der Truppe mit Anhang 1-A des Friedensübereinkommens in Be-
zug auf den Luftraum von Bosnien und Herzegowina übertragen wurden, mit dem Kom-
mandeur der Truppe zusammenzuarbeiten, um die wirksame Verwaltung der Flughäfen in 
Bosnien und Herzegowina sicherzustellen; 

 15. verlangt, dass die Parteien die Sicherheit und Bewegungsfreiheit der Truppe und 
des sonstigen internationalen Personals achten; 

 16. bittet alle Staaten, insbesondere die Staaten der Region, den nach Ziffer 10 tätig 



Resolutionen und Beschlüsse des Sicherheitsrats vom 1. August 2002 bis 31. Juli 2003 

 

74 

PUNKTE IM ZUSAMMENHANG MIT BEDROHUNGEN DES WELTFRIEDENS 
UND DER INTERNATIONALEN SICHERHEIT DURCH TERRORISTISCHE 
HANDLUNGEN 
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Resolution 1438 (2002) 
vom 14. Oktober 2002 

 Der Sicherheitsrat, 

 in Bekräftigung der Ziele und Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen sowie 
seiner einschlägigen Resolutionen, insbesondere der Resolution 1373 (2001) vom 28. Sep-
tember 2001, 

 sowie in Bekräftigung
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 4. 
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Beschluss 

 Auf seiner 4686. Sitzung am 17. Januar 2003 behandelte der Sicherheitsrat den Punkt 
"Bedrohungen des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit durch terroristische 
Handlungen ". 

Resolution 1455 (2003) 
vom 17. Januar 2003 

 Der Sicherheitsrat, 

 unter Hinweis auf seine Resolutionen 1267 (1999) vom 15. Oktober 1999, 1333 
(2000) vom 19. Dezember 2000, 1363 (2001) vom 30. Juli 2001, 1373 (2001) vom 
28. September 2001, 1390 (2002) vom 16. Januar 2002 und 1452 (2002) vom 20. De-
zember 2002, 

 unterstreichend, dass alle Mitgliedstaaten verpflichtet sind, die Resolution 1373 
(2001) vollinhaltlich durchzuführen, so auch im Hinblick auf jedes Mitglied der Taliban 
und der Al-Qaida und sämtliche mit den Taliban und der Al-Qaida verbundenen Personen, 
Gruppen, Unternehmen und Einrichtungen, die an der Finanzierung, Planung, Erleichte-
rung und Vorbereitung oder der Begehung terroristischer Handlungen oder an ihrer Unter-
stützung beteiligt waren, sowie die Erfüllung der Verpflichtungen zur Bekämpfung des 
Terrorismus im Einklang mit den einschlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats zu er-
leichtern; 

 in Bekräftigung der Notwendigkeit, durch terroristische Handlungen verursachte Be-
drohungen des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit mit allen Mitteln, im Ein-
klang mit der Charta der Vereinten Nationen und dem Völkerrecht, zu bekämpfen, 

 feststellend, dass bei der Verwirklichung der in Ziffer 4 b) der Resolution 1267 
(1999), in Ziffer 8 c) der Resolution 1333 (2000) und in den Ziffern 1 und 2 der Resolution 
1390 (2002) genannten Maßnahmen die Bestimmungen der Ziffern 1 und 2 der Resolution 
1452 (2002) in vollem Umfang zu berücksichtigen sind, 

 unter erneuter Verurteilung des Al-Qaida-Netzwerks und der anderen mit ihm ver-
bundenen terroristischen Gruppen für die laufend von ihnen begangenen vielfachen krimi-
nellen Terrorakte, die darauf abzielen, den Tod unschuldiger Zivilpersonen und anderer 
Opfer sowie die Zerstörung von Sachwerten zu verursachen, 

 in erneuter Bekräftigung seiner unmissverständlichen Verurteilung aller Formen des 
Terrorismus und terroristischer Handlungen in den Resolutionen 1368 (2001) vom 
12. September 2001, 1438 (2002) vom 14. Oktober 2002, 1440 (2002) vom 24. Oktober 
2002 und 1450 (2002) vom 13. Dezember 2002, 

 bekräftigend, dass Akte des internationalen Terrorismus eine Bedrohung des Welt-
friedens und der internationalen Sicherheit darstellen, 

 tätig werdend nach Kapitel VII der Charta, 

 1. beschließt, die Durchführung der mit Ziffer 4 b) der Resolution 1267 (1999), 
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 4. ersucht den Ausschuss, den Mitgliedstaaten die in Ziffer 2 der Resolution 1390 
(2002) genannte Liste mindestens alle drei Monate zu übermitteln, und betont gegenüber 
allen Mitgliedstaaten, wie wichtig es ist, dass dem Ausschuss im Rahmen des Möglichen 
die Namen von Mitgliedern der Al-Qaida und der Taliban sowie anderer mit ihnen verbun-
denen Personen, Gruppen, Unternehmen und Einrichtungen samt Informationen, die ihre 
Identifizierung erlauben, übermittelt werden, sodass der Ausschuss die Aufnahme neuer 
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dige und wirksame Durchführung der in Ziffer 1 genannten Maßnahmen besser zu gewähr-
leisten, mit dem Ziel, die Staaten zur Durchführung aller einschlägigen Ratsresolutionen zu 
ermutigen; 

 12. ersucht die Überwachungsgruppe, binnen dreißig Tagen nach Verabschiedung 
dieser Resolution ein detailliertes Arbeitsprogramm vorzulegen und dem Ausschuss dabei 
behilflich zu sein, den Mitgliedstaaten Leitlinien zur formalen Gestaltung der in Ziffer 6 
genannten Berichte zu geben; 

 13. ersucht die Überwachungsgruppe außerdem, dem Ausschuss zwei schriftliche 
Berichte über die Durchführung der in Ziffer 1 genannten Maßnahmen vorzulegen, den 
ersten bis zum 15. Juni 2003 und den zweiten bis zum 1. November 2003, und den Aus-
schuss auf dessen Wunsch zu unterrichten; 

 14. ersucht den Ausschuss, über seinen Vorsitzenden bis zum 1. August 2003 und 
bis zum 15. Dezember 2003 dem Rat ausführliche mündliche Bewertungen der Durchfüh-
rung der in Ziffer 1 genannten Maßnahmen durch die Mitgliedstaaten zu geben, auf der 
Grundlage der in Ziffer 6 dieser Resolution, in Ziffer 6 der Resolution 1390 (2002) und in 
allen einschlägigen Teilen der nach Resolution 1373 (2001) vorgelegten Berichte der Mit-
gliedstaaten sowie im Einklang mit transparenten Kriterien, die vom Ausschuss festzulegen 
und allen Mitgliedstaaten zu übermitteln sind, und zusätzlich die ergänzenden Empfehlun-
gen der Überwachungsgruppe zu prüfen, mit dem Ziel, weitere Maßnahmen zur Verbesse-
rung der in Ziffer 1 genannten Maßnahmen zu empfehlen, die vom Rat zu prüfen sind; 

 15. ersucht den Ausschuss außerdem, auf der Grundlage der in Ziffer 14 genannten 
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 3. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, im Einklang mit ihren Verpflichtungen 
nach Resolution 1373 (2001) umgehend miteinander und mit den kolumbianischen Behör-
den zusammenzuarbeiten und diesen bei ihren Bemühungen, die Täter, Organisatoren und 
Förderer dieses Terroranschlags zu finden und vor Gericht zu stellen, gegebenenfalls Un-
terstützung und Hilfe zu gewähren; 
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  Der Rat bittet den Ausschuss zur Bekämpfung des Terrorismus, seine in dem 
Arbeitsprogramm für den siebenten 90-Tage-Zeitraum des Ausschusses120 festgelegte 
Agenda weiterzuverfolgen. 

  Der Rat stellt fest, dass 3 Staaten dem Ausschuss zur Bekämpfung des Terroris-
mus noch keinen Bericht vorgelegt haben und 51 Mitgliedstaaten mit der Vorlage ei-
nes weiteren Berichts im Rückstand sind, unter Verstoß gegen die in Resolution 1373 
(2001) festgelegten Anforderungen. Er fordert sie auf, umgehend Bericht zu erstatten, 
um zu gewährleisten, dass die in der Resolution 1373 (2001) verlangte Universalität 
der Antwort erhalten bleibt. 

  Der Rat bittet den Ausschuss zur Bekämpfung des Terrorismus, auch künftig in 
regelmäßigen Abständen über seine Tätigkeiten Bericht zu erstatten, und bekundet 
seine Absicht, die Struktur und die Tätigkeiten des Ausschusses spätestens bis zum 
4. Oktober 2003 zu überprüfen." 

 Auf seiner 4752. Sitzung am 6. Mai 2003 behandelte der Rat den Punkt "Bedrohun-
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Resolution 1456 (2003) 
vom 20. Januar 2003 

 Der Sicherheitsrat 

 beschließt, die beigefügte Erklärung zur Frage der Bekämpfung des Terrorismus zu 
verabschieden. 

Auf der 4688. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

Anlage 

 Der Sicherheitsrat, 

 am 20. Januar 2003 auf Ebene der Außenminister zusammentretend, bekräftigt: 

a) Der Terrorismus in allen seinen Formen und Ausprägungen stellt eine der 
schwersten Bedrohungen des Friedens und der Sicherheit dar; 

b) alle Akte des Terrorismus sind kriminell und nicht zu rechtfertigen, ungeachtet 
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mens vom 9. Dezember 1999 zur Bekämpfung der Finanzierung des Terrorismus121, und 
alle zu diesem Zweck ergriffenen Initiativen zu unterstützen und die Hilfe und die Bera-
tung, die nunmehr verfügbar werden, voll in Anspruch zu nehmen; 

 b) einander bei der Verhütung, Untersuchung, Verfolgung und Bestrafung terroris-
tischer Handlungen, gleichviel wo sie sich ereignen, in größtmöglichem Maße behilflich zu 
sein; 

 c) eng zusammenzuarbeiten, um die Sanktionen gegen Terroristen und ihre Ver-
bündeten, insbesondere die Al-Qaida und die Taliban und ihre Verbündeten, in vollem Um-
fang anzuwenden, wie in den Resolutionen 1267 (1999) vom 15. Oktober 1999, 1390 
(2002) und 1455 (2003) festgelegt, umgehende Maßnahmen zu ergreifen, um ihnen den 
Zugang zu den finanziellen Ressourcen zu verwehren, die sie für ihre Taten benötigen, und 
mit der Überwachungsgruppe nach Resolution 1363 (2001) voll zusammenzuarbeiten; 

3. die Staaten müssen diejenigen, die terroristische Handlungen finanzieren, planen, un-
terstützen oder begehen oder die den Tätern Unterschlupf gewähren, im Einklang mit dem 
Völkerrecht, insbesondere dem Grundsatz "entweder ausliefern oder strafrechtlich verfol-
gen", vor Gericht bringen; 

4. der Ausschuss zur Bekämpfung des Terrorismus muss verstärkte Anstrengungen zur 
Förderung der vollinhaltlichen Durchführung der Resolution 1373 (2001) durch die Mit-
gliedstaaten unternehmen, insbesondere indem er die Staatenberichte prüft, die internatio-
nale Unterstützung und Zusammenarbeit erleichtert und seine Tätigkeit auch künftig auf 
transparente und effektive Weise wahrnimmt, und in dieser Hinsicht 

 a) betont der Rat, dass die Staaten verpflichtet sind, dem Ausschuss innerhalb der 
von ihm festgelegten Fristen Bericht zu erstatten, fordert die 13 Staaten, die noch keinen 
Erstbericht vorgelegt haben, und die 56 Staaten, die mit der Vorlage weiterer Berichte im 
Rückstand sind, auf, ihre Berichte bis zum 31. März vorzulegen, und ersucht den 
Ausschuss, regelmäßig über die erzielten Fortschritte Bericht zu erstatten; 

 b) fordert der Rat die Staaten auf, auf die Informationsersuchen, Bemerkungen und 
Fragen des Ausschusses rasch und umfassend zu reagieren, und weist den Ausschuss an, 
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7. die internationalen Organisationen sollen ermitteln, wie sie die Wirksamkeit ihrer 
Maßnahmen zur Bekämpfung des Terrorismus erhöhen können, namentlich indem sie mit-
einander und mit anderen maßgeblichen internationalen Akteuren einen Dialog führen und 
Informationen austauschen; der Rat richtet diesen Appell insbesondere an diejenigen Fach-
organe und -organisationen, die sich mit der Kontrolle des Einsatzes nuklearer, chemischer, 
biologischer und anderer tödlicher Materialien beziehungsweise des Zugangs dazu befas-
sen; in diesem Zusammenhang ist zu betonen, wie wichtig es ist, die bestehenden rechtli-
chen Verpflichtungen auf dem Gebiet der Abrüstung, der Rüstungsbegrenzung und der 
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schließen oder widrigenfalls die entsprechenden Konsequenzen zu tragen. In diesem 
Zusammenhang fordert der Rat die Nationalen Befreiungskräfte unter der Führung 
von Herrn Agathon Rwasa mit allem Nachdruck auf, die Feindseligkeiten sofort ein-
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des Sicherheitssektors und der Justiz, durchgeführt werden. Die Lösung dieser drin-
genden Probleme und anderer damit zusammenhängender Fragen ist der einzige Weg, 
um sicherzustellen, dass der sechsunddreißigmonatige Übergangszeitraum zu einem 
Erfolg wird. 

  Der Rat verurteilt die von den bewaffneten Kräften des Nationalrats für die Ver-
teidigung der Demokratie-Kräfte für die Verteidigung der Demokratie unter Herrn Pi-
erre Nkurunziza am 17. und 25. April 2003 verübten Angriffe auf Bujumbura und an-
dere Städte. Der Rat nimmt Kenntnis von der Erklärung des Nationalrats für die Ver-
teidigung der Demokratie-Kräfte für die Verteidigung der Demokratie vom 27. April 
2003, dass er Angriffe unterlassen wird, außer wenn er selbst angegriffen wird, und 
fordert alle burundischen Parteien, insbesondere den Nationalrat für die Verteidigung 
der Demokratie-Kräfte für die Verteidigung der Demokratie, auf, die Waffenruhever-
einbarungen einzuhalten und sie unverzüglich durchzuführen. 

  Der Rat verlangt erneut, dass die Nationalen Befreiungskräfte unter Herrn Aga-
thon Rwasa ihre Waffen niederlegen und mit der Regierung Burundis sofort eine be-
dingungslose Waffenruhe vereinbaren. Die bisher fehlende Bereitschaft der Nationa-
len Befreiungskräfte, eine friedliche Lösung des Konflikts anzustreben, macht es der 
internationalen Gemeinschaft schwer, die Legitimität ihrer Anliegen zu akzeptieren. 

  Der Rat fordert alle maßgeblichen regionalen Parteien und Akteure nachdrück-
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  Der Rat ersucht den Generalsekretär, den Friedensprozess in Burundi weiter zu 
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  "Die internationale Gemeinschaft und der Sicherheitsrat haben gemeinsame und 
beständige Anstrengungen unternommen, um den Frieden und die Sicherheit in West-
afrika, insbesondere in der Region der Mano-Fluss-Union, zu fördern. Diese Anstren-
gungen waren mit dem Einsatz umfangreicher Ressourcen und Kapazitäten verbun-
den. Der Friedensprozess in Sierra Leone ist das greifbare Ergebnis dieser Anstren-
gungen. Der Rat wird seine Anstrengungen weiterführen und auch künftig die Ver-
ständigung und den Frieden in der Region fördern, um zu gewährleisten, dass der 
nach wie vor fragile Friedensprozess in Sierra Leone festere Gestalt annimmt und 
dem Volk Sierra Leones und der gesamten Region der Mano-Fluss-Union zum Nut-
zen gereicht. 

  Andererseits ist der Rat tief besorgt über die Situation in Liberia und die von ihr 
ausgehende Bedrohung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit in der 
Region als Ergebnis der Aktivitäten der Regierung Liberias und des anhaltenden in-
ternen Konflikts in diesem Land, einschließlich der bewaffneten Angriffe durch die 
Vereinigten Liberianer für Aussöhnung und Demokratie. Der interne Konflikt und das 
hohe Maß an Gewalt in Liberia führen zu umfangreichen Flüchtlingsströmen und zur 
Vertreibung von Menschen in Liberia, was die humanitäre Lage verschärft und die 
Bewegungen irregulärer Kombattanten und den Zustrom von Waffen in der gesamten 



Resolutionen und Beschlüsse des Sicherheitsrats vom 1. August 2002 bis 31. Juli 2003 

 

96 

Rat die Auffassung, dass die Initiative der Präsidenten der drei Länder zur Abhaltung 
eines direkten Dialogs, der dem Prozess von Rabat Impulse verleihen soll, eine äu-
ßerst wünschenswerte Entwicklung ist. Der Rat fordert den Präsidenten Liberias 
nachdrücklich auf, sich aktiv an diesen Treffen zu beteiligen. 

  Der Rat bekundet seine nachdrückliche Unterstützung für das Moratorium der 
Wirtschaftsgemeinschaft der westafrikanischen Staaten für die Einfuhr, Ausfuhr und 
Herstellung von Kleinwaffen und leichten Waffen in Westafrika135. Der Rat legt den 
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ria und fordert die Regierung Liberias nachdrücklich auf, bei den Tätigkeiten des Bü-
ros der Vereinten Nationen zur Unterstützung der Friedenskonsolidierung in Liberia 
in vollem Umfang zusammenzuarbeiten. Der Rat hält es für wünschenswert, dass das 
Büro unter anderem die folgenden Aufgaben übernimmt: 

– Den liberianischen Behörden und der Öffentlichkeit bei der Stärkung der 
demokratischen Institutionen und der Rechtsstaatlichkeit Hilfe anzubieten, 
einschließlich bei der Förderung einer unabhängigen Presse und eines für 
die freie Betätigung politischer Parteien in Liberia förderlichen Umfelds; 

– zur Vorbereitung freier und fairer Wahlen im Jahr 2003 beizutragen und 
diese Vorbereitung zu überwachen, vor allem durch die Förderung einer 
unabhängigen Wahlkommission; 

– die Achtung der Menschenrechte in Liberia zu verbessern und zu überwa-
chen, namentlich durch einen konstruktiven Dialog mit der Regierung Li-
berias, mit besonderem Augenmerk auf der Erreichung lokaler Gruppen 
der Zivilgesellschaft und der Förderung der Schaffung einer unabhängigen 
und funktionsfähigen Menschenrechtskommission; 

– die nationale Aussöhnung und die Regelung des Konflikts zu fördern, auch 
durch Unterstützung für Initiativen am Boden; 

– die Regierung Liberias bei der Durchführung der zu schließenden Frie-
densabkommen zu unterstützen; 

– eine Informations- und Aufklärungskampagne durchzuführen, um die Poli-
tiken und Tätigkeiten der Vereinten Nationen in Bezug auf Liberia korrekt 
darzustellen. 

  Der Rat hat dem Generalsekretär in einem Schreiben eine solche Stärkung des 
Mandats des Büros empfohlen und darum ersucht, alle drei Monate einen Bericht zu 
erhalten. 

  Der Rat vertritt die Auffassung, dass dringende Anstrengungen erforderlich 
sind, um die ernste humanitäre Lage in Liberia zu verbessern und insbesondere die 
Bedürfnisse der Binnenvertriebenen und der Flüchtlinge zu decken. In dieser Hinsicht 
fordert der Rat die Regierung Liberias und die Kombattanten, insbesondere die Re-
bellengruppe Vereinigte Liberianer für Aussöhnung und Demokratie, nachdrücklich 
auf, den humanitären Organisationen der Vereinten Nationen und den nichtstaatlichen 
Organisationen uneingeschränkten Zugang zu den Gebieten zu gewähren, in denen 
Flüchtlinge der Hilfe bedürfen und die Menschenrechte geschützt werden müssen. 
Ebenso legt der Rat den Nachbarländern Liberias nahe, den internationalen humanitä-
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welche die Situation an den Grenzen zwischen Liberia und seinen Nachbarn ver-
schärfen könnten. 

  Der Rat fordert die Regierung Liberias auf, auf die Schaffung eines förderlichen 
Umfelds hinzuarbeiten, damit eine echte nationale Aussöhnungskonferenz Erfolg ha-
ben kann, unter breiter Beteiligung aller Gruppen der liberianischen Gesellschaft, 
sowohl innerhalb als auch außerhalb des Landes. 

  Der Rat fordert die Regierung Liberias außerdem auf, die erforderlichen Maß-
nahmen und politischen Reformen durchzuführen, die die Voraussetzung für allge-
meine, freie, faire, transparente und alle Seiten einschließende Wahlen im Jahr 2003 
sind. Der Rat hebt hervor, wie wichtig es ist, dass alle politischen Parteien auf breiter 
Basis und umfassend an diesem Prozess teilhaben und dass alle politischen Führer in 
das Land zurückkehren. 

  Der Rat fordert die internationale Gemeinschaft auf, zu erwägen, wie sie durch 
finanzielle und technische Hilfe Entwaffnungs-, Demobilisierungs- und Wiederein-
gliederungsprogramme unterstützen kann, die im Rahmen der Einstellung der Feind-
seligkeiten und des Eintretens für eine politische Reform in Liberia geschaffen wer-
den könnten. Besondere Aufmerksamkeit und besondere Ressourcen sollten dafür 
aufgewandt werden, Frauen und Kindern bei der Wiedereingliederung behilflich zu 
sein und jungen Exkombattanten und Kindersoldaten Chancen zu bieten, damit sie 
wieder voll in die Gesellschaft eingegliedert werden. 

  Der Rat erkennt an, dass der Erfolg einer umfassenden internationalen Strategie 
für Liberia von der direkten und aktiven Mitwirkung der Afrikanischen Union, der 



Resolutionen und Beschlüsse des Sicherheitsrats vom 1. August 2002 bis 31. Juli 2003 

 



Resolutionen und Beschlüsse des Sicherheitsrats vom 1. August 2002 bis 31. Juli 2003 

 

100 



Resolutionen und Beschlüsse des Sicherheitsrats vom 1. August 2002 bis 31. Juli 2003 

 

 101

des Kimberley-Prozesses am 1. Januar 2003 begrüßend und an seine Besorgnis über die 
Rolle erinnernd, die der illegale Handel mit Diamanten in dem Konflikt in der Region 
spielt, 

 sowie unter Begrüßung der Anstrengungen, die die Wirtschaftsgemeinschaft der 
westafrikanischen Staaten und die Internationale Kontaktgruppe für Liberia nach wie vor 
unternehmen, um auf die Wiederherstellung des Friedens und der Stabilität in der Region 
hinzuwirken, insbesondere über die Ernennung von General Abdulsalami Abubakar, des 
ehemaligen Präsidenten der Bundesrepublik Nigeria, zum Vermittler in dem Konflikt in 
Liberia, 

 Kenntnis nehmend von den positiven Auswirkungen des Rabat-Prozesses auf den 
Frieden und die Sicherheit in der Subregion, und alle Länder der Mano-Fluss-Union dazu 
ermutigend, den Prozess durch weitere Treffen und erneute Zusammenarbeit wiederzube-
leben, 

 die zivilgesellschaftlichen Initiativen in der Region, namentlich das Frauen-Friedens-
netzwerk der Mano-Fluss-Union, dazu aufrufend, auch weiterhin zur Wiederherstellung 
des Friedens in der Region beizutragen, 

 unter Begrüßung des am 26. April 2003 in Togo abgehaltenen Gipfeltreffens der Prä-
sidenten der Republik Liberia und der Republik Côte d'Ivoire und diese ermutigend, den 
Dialog fortzusetzen, 

 mit der Aufforderung an alle Staaten, insbesondere an die Regierung Liberias, mit 
dem Sondergerichtshof für Sierra Leone umfassend zusammenzuarbeiten, 

 unter Hinweis auf das am 31. Oktober 1998 in Abuja verabschiedete Moratorium der 
Wirtschaftsgemeinschaft der westafrikanischen Staaten für die Einfuhr, Ausfuhr und Her-
stellung von Kleinwaffen und leichten Waffen in Westafrika135 und seine Verlängerung ab 
dem 5. Juli 2001142, 

 tief besorgt über die sich verschlechternde humanitäre Lage und weit verbreitete 
Menschenrechtsverletzungen in Liberia sowie über die ernste Instabilität in Liberia und 
den Nachbarländern, einschließlich Côte d'Ivoires, 

 feststellend, dass die aktive Unterstützung, die die Regierung Liberias bewaffneten 
Rebellengruppen in der Region gewährt, namentlich Rebellen in Côte d'Ivoire und ehema-
ligen Kombattanten der Revolutionären Einheitsfront, die die Region weiter destabilisie-
ren, eine Bedrohung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit in der Region dar-
stellt, 

 tätig werdend nach Kapitel VII der Charta der Vereinten Nationen, 

 1. beschließt, dass die Regierung Liberias den Forderungen in Resolution 1343 
(2001) nicht in vollem Umfang nachgekommen ist; 

 2. stellt besorgt fest, dass das von der Regierung Liberias entsprechend der Forde-
rung in Ziffer 2 e) der Resolution 1343 (2001) aktualisierte Luftfahrzeugregister nach wie 
vor nicht operativ ist; 

 3. betont, dass die in Ziffer 1 genannten Forderungen darauf abzielen, zur Konso-
lidierung und Sicherung des Friedens und der Stabilität in Sierra Leone beizutragen und 
friedliche Beziehungen zwischen den Ländern der Region aufzubauen und zu stärken; 

 4. fordert alle Staaten in der Region, insbesondere die Regierung Liberias, auf, ak-
tiv an allen regionalen Friedensinitiativen mitzuwirken, insbesondere denjenigen der Wirt-
schaftsgemeinschaft der westafrikanischen Staaten, der Internationalen Kontaktgruppe für 

_______________ 
142 S/2001/700, Anlage. 
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Liberia, der Mano-Fluss-Union und des Rabat-Prozesses, und bekundet seine nachdrückli-
che Unterstützung für diese Initiativen; 

 5. fordert
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bar und mit dem Kimberley-Prozess voll vereinbar ist, und dem Ausschuss eine detaillierte 
Beschreibung der geplanten Regelung vorzulegen; 

 14. beschließt ungeachtet Ziffer 15 der Resolution 1343 (2001), dass die von der 
Regierung Liberias durch die Herkunftszeugnisregelung kontrollierten Rohdiamanten von 
den mit Ziffer 6 der Resolution 1343 (2001) verhängten Maßnahmen ausgenommen sein 
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mäß den Ziffern 10 und 17 und in Durchführung dieser Resolution unternommen werden, 
insbesondere über die Durchführung des in der Präambel dieser Resolution genannten Mo-
ratoriums der Wirtschaftsgemeinschaft der westafrikanischen Staaten für die Einfuhr, Aus-
fuhr und Herstellung von Kleinwaffen und leichten Waffen in Westafrika135; 

 22. fordert die Staaten der Subregion auf, die von ihnen ergriffenen Maßnahmen zur 
Bekämpfung der Ausbreitung von Kleinwaffen und leichten Waffen sowie von Söldnertä-
tigkeiten zu verstärken und die Wirksamkeit des Moratoriums zu verbessern, und fordert 
die Staaten, die dazu in der Lage sind, nachdrücklich auf, der Wirtschaftsgemeinschaft der 
westafrikanischen Staaten zu diesem Zweck Hilfe zu gewähren; 

 23. fordert alle Konfliktparteien in der Region auf, Entwaffnungs-, Demobilisie-
rungs- und Wiedereingliederungsbestimmungen in die Friedensabkommen aufzunehmen; 

 24. ersucht den Ausschuss, die in dieser Resolution genannten Aufgaben durchzu-
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folgen, insbesondere diejenigen, die mit den Resolutionen 1171 (1998), 1306 (2000) und 
1343 (2001) verhängt wurden, und gegebenenfalls die notwendigen gerichtlichen und ad-
ministrativen Maßnahmen zu ergreifen, um allen illegalen Tätigkeiten dieser Personen und 
Unternehmen ein Ende zu setzen; 

 28. beschließt, dass alle Staaten die erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um zu 
verhindern, dass Personen, einschließlich Angehöriger der Vereinigten Liberianer für Aus-
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enthaltenen Informationen Kenntnis, insbesondere von der Notwendigkeit, dass die 
Vereinten Nationen das in der Vereinbarung vorgesehene Gemeinsame Verifizie-
rungsteam unterstützen, indem sie dafür sorgen, dass für den Transport der Teammit-
glieder ein Hubschrauber der Mission der Vereinten Nationen in Sierra Leone zur 
Verfügung steht." 

 Am 10. Juli 2003 richtete der Präsident des Sicherheitsrats das folgende Schreiben an 
den Generalsekretär146: 

 "Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, dass Ihr Schreiben vom 8. Juli 2003 
betreffend die Situation in Liberia147 den Mitgliedern des Sicherheitsrats zur Kenntnis 
gebracht worden ist. Sie nehmen von den in Ihrem Schreiben enthaltenen Informatio-
nen Kenntnis, insbesondere im Hinblick auf Ihren Appell an den Rat, dringend Maß-
nahmen zur Genehmigung einer multinationalen Truppe für Liberia zu ergreifen. Sie 
nehmen außerdem von Ihren dringenden Initiativen Kenntnis, namentlich von der Er-
nennung von Herrn Jacques Klein zu Ihrem Sonderbeauftragten für Liberia, der die 
Aktivitäten der Vereinten Nationen in dem Land leiten und koordinieren soll." 

 
 

 
 
 

DIE SITUATION IN AFGHANISTAN148 

Beschlüsse 

 Auf seiner 4611. Sitzung am 19. September 2002 beschloss der Sicherheitsrat, den 
Vertreter Afghanistans einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des Punktes "Die 
Situation in Afghanistan" teilzunehmen. 

 Auf derselben Sitzung beschloss der Rat außerdem, wie zuvor in Konsultationen ver-
einbart, Herrn Lakhdar Brahimi, den Sonderbeauftragten des Generalsekretärs für Afgha-
nistan, gemäß Regel 39 seiner vorläufigen Geschäftsordnung zur Teilnahme einzuladen. 

 Auf seiner 4638. Sitzung am 30. Oktober 2002 beschloss der Rat, den Vertreter Af-
ghanistans einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des Punktes "Die Situation in 
Afghanistan" teilzunehmen. 

 Auf derselben Sitzung beschloss der Rat außerdem, wie zuvor in Konsultationen ver-
einbart, Herrn Lakhdar Brahimi, den Sonderbeauftragten des Generalsekretärs für Afgha-
nistan, gemäß Regel 39 seiner vorläufigen Geschäftsordnung zur Teilnahme einzuladen. 

 Auf seiner 4651. Sitzung am 27. November 2002 beschloss der Rat, den Vertreter Af-
ghanistans einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des Punktes "Die Situation in 
Afghanistan" teilzunehmen. 

Resolution 1444 (2002) 
vom 27. November 2002 

 Der Sicherheitsrat, 

 in Bekräftigung seiner früheren Resolutionen über Afghanistan, insbesondere seiner 
Resolutionen 1386 (2001) vom 20. Dezember 2001 und 1413 (2002) vom 23. Mai 2002, 

_______________ 
146 S/2003/696. 
147 S/2003/695. 
148
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 in Bekräftigung seines nachdrücklichen Bekenntnisses zur Souveränität, Unabhän-
gigkeit, territorialen Unversehrtheit und nationalen Einheit Afghanistans, 

 in Unterstützung der internationalen Anstrengungen zur Ausrottung des Terrorismus 
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Beschlüsse 

 Auf seiner 4699. Sitzung am 31. Januar 2003 beschloss der Sicherheitsrat, den Vertre-
ter Afghanistans einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des Punktes "Die Situa-
tion in Afghanistan" teilzunehmen. 

 Auf derselben Sitzung beschloss der Rat außerdem, wie zuvor in Konsultationen ver-
einbart, Herrn Lakhdar Brahimi, den Sonderbeauftragten des Generalsekretärs für Afgha-
nistan, gemäß Regel 39 seiner vorläufigen Geschäftsordnung zur Teilnahme einzuladen. 

 Auf seiner 4711. Sitzung am 24. Februar 2003 beschloss der Rat, den Vertreter Af-
ghanistans einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des Punktes "Die Situation in 
Afghanistan" teilzunehmen. 

 Auf derselben Sitzung beschloss der Rat außerdem, wie zuvor in Konsultationen ver-
einbart, Herrn Jean-Marie Guéhenno, den Untergeneralsekretär für Friedenssicherungsein-
sätze, gemäß Regel 39 seiner vorläufigen Geschäftsordnung zur Teilnahme einzuladen. 

 Auf derselben Sitzung beschloss der Rat ferner auf Grund des an den Präsidenten des 
Sicherheitsrats gerichteten Antrags des Ständigen Vertreters Deutschlands bei den Verein-
ten Nationen, datiert vom 20. Februar 2003153, Herrn Harald Braun, den Sonderbeauftrag-
ten der deutschen Regierung für die Ausbildung der afghanischen Polizei, gemäß Regel 39 
seiner vorläufigen Geschäftsordnung zur Teilnahme einzuladen. 

 Auf derselben Sitzung beschloss der Rat auf Grund des an den Präsidenten des Si-
cherheitsrats gerichteten Antrags des Ständigen Vertreters Japans bei den Vereinten Natio-
nen, datiert vom 21. Februar 2003154, Herrn Mutsuyoshi Nishimura, den für die Koordinie-
rung der Hilfe für Afghanistan zuständigen Botschafter Japans, gemäß Regel 39 seiner vor-
läufigen Geschäftsordnung zur Teilnahme einzuladen. 

 Auf seiner nichtöffentlichen 4712. Sitzung am 24. Februar 2003 beschloss der Rat, 
seinen Präsidenten zu ermächtigen, gemäß Regel 55 der vorläufigen Geschäftsordnung des 
Rates über den Generalsekretär das folgende Kommuniqué herauszugeben: 

 "Auf seiner nichtöffentlichen 4712. Sitzung am 24. Februar 2003 behandelte der 
Sicherheitsrat den Punkt 'Die Situation in Afghanistan'. 

 Der Rat hörte im Einklang mit der auf seiner 4711. Sitzung gemäß Regel 39 
seiner vorläufigen Geschäftsordnung ausgesprochenen Einladung eine Erklärung von 
Herrn Harald Braun, dem Sonderbeauftragten der deutschen Regierung für die Aus-
bildung der afghanischen Polizei. 

Der Präsident lud Herrn Jean-Marie Guéhenno, den Untergeneralsekretär für 
Friedenssicherungseinsätze, im Einklang mit dem auf der 4711. Sitzung gemäß Re-
gel 39 gefassten Beschluss zur Teilnahme ein. 

 Die Ratsmitglieder, Herr Braun und Herr Guéhenno führten einen konstruktiven 
Meinungsaustausch." 

 Auf seiner 4727. Sitzung am 27. März 2003 beschloss der Rat, den Vertreter Afgha-
nistans einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des folgenden Punktes teilzuneh-
men: 

"Die Situation in Afghanistan 

Bericht des Generalsekretärs (S/2003/333)". 

_______________ 
153 Dokument S/2003/200, Teil des Protokolls der 4711. Sitzung. 
154 Dokument S/2003/209, Teil des Protokolls der 4711. Sitzung. 
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 4. betont außerdem im Kontext der Ziffer 3, dass humanitäre Hilfe zu gewähren 
ist, wo immer Bedarf besteht, dass jedoch Normalisierungs- oder Wiederaufbauhilfe nur 
dort über die Übergangsregierung bereitgestellt und wirksam gewährt werden soll, wo die 
örtlichen Behörden ihre Entschlossenheit zur Wahrung eines sicheren Umfelds, zur Ach-
tung der Menschenrechte und zur Suchtstoffbekämpfung unter Beweis stellen; 

 5. bekräftigt seine nachdrückliche Unterstützung für den Sonderbeauftragten des 
Generalsekretärs und das Konzept einer vollständig integrierten Mission und unterstützt 
die volle Weisungsbefugnis des Sonderbeauftragten im Einklang mit den einschlägigen 
Ratsresolutionen in Bezug auf sämtliche Tätigkeiten der Vereinten Nationen in Afghanis-
tan; 

 6. ersucht die Mission, der Afghanischen unabhängigen Menschenrechtskommis-
sion mit Unterstützung des Amtes des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für 
Menschenrechte auch künftig bei der vollinhaltlichen Durchführung der die Menschen-
rechte betreffenden Bestimmungen des Übereinkommens von Bonn und des Nationalen 
Menschenrechtsprogramms für Afghanistan behilflich zu sein, um den Schutz und die Wei-
terentwicklung der Menschenrechte in Afghanistan zu unterstützen; 

 7. fordert alle afghanischen Parteien auf, mit der Mission bei der Erfüllung ihres 
Mandats zusammenzuarbeiten und die Sicherheit und Bewegungsfreiheit ihrer Mitarbeiter 
im gesamten Land zu gewährleisten; 

 8. ersucht die Internationale Sicherheitsbeistandstruppe, bei der Erfüllung ihres 
Mandats nach Resolution 1444 (2002) vom 27. November 2002 auch künftig in engem 
Benehmen mit dem Generalsekretär und seinem Sonderbeauftragten vorzugehen; 

 9. ersucht
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 Auf seiner 4750. Sitzung am 6. Mai 2003 beschloss der Rat, den Vertreter Afghanis-
tans einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des Punktes "Die Situation in Afgha-
nistan" teilzunehmen. 

 Auf derselben Sitzung beschloss der Rat außerdem, wie zuvor in Konsultationen ver-
einbart, Herrn Lakhdar Brahimi, den Sonderbeauftragten des Generalsekretärs für Afgha-
nistan, gemäß Regel 39 seiner vorläufigen Geschäftsordnung zur Teilnahme einzuladen. 

 Auf seiner 4774. Sitzung am 17. Juni 2003 beschloss der Rat, die Vertreter Afghanis-
tans, Griechenlands, Indiens, der Islamischen Republik Iran, Japans, Kasachstans, Kolum-
biens, Neuseelands, Norwegens, der Philippinen, der Republik Korea, Tadschikistans, der 
Ukraine und Usbekistans einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des Punktes "Die 
Situation in Afghanistan" teilzunehmen. 

 Auf derselben Sitzung beschloss der Rat außerdem, wie zuvor in Konsultationen ver-
einbart, Herrn Jean-Marie Guéhenno, den Untergeneralsekretär für Friedenssicherungsein-
sätze, und Herrn Antonio Maria Costa, den Generaldirektor des Büros der Vereinten Natio-
nen in Wien und Exekutivdirektor des Büros der Vereinten Nationen für Drogen- und 
Verbrechensbekämpfung, gemäß Regel 39 seiner vorläufigen Geschäftsordnung zur Teil-
nahme einzuladen. 

 Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluss an Konsultationen unter den 
Mitgliedern des Sicherheitsrats im Namen des Rates die folgende Erklärung ab158: 

  "Der Sicherheitsrat bekräftigt sein nachdrückliches Bekenntnis zur Souveränität, 
Unabhängigkeit, territorialen Unversehrtheit und nationalen Einheit Afghanistans. 

  Der Rat betont, dass die Frage der Sicherheit für Afghanistan nach wie vor eine 
ernste Herausforderung darstellt. Der Rat bekundet insbesondere seine Besorgnis 
darüber, dass die Taliban und andere Rebellengruppen immer häufiger Angriffe auf 
internationale und lokale Mitarbeiter humanitärer Organisationen, Koalitionskräfte, 
die Internationale Sicherheitsbeistandstruppe sowie auf Ziele der Afghanischen Über-
gangsregierung durchführen. In diesem Zusammenhang verurteilt der Rat mit größ-
tem Nachdruck den am 7. Juni 2003 in Kabul verübten Angriff auf die Truppe. Der 
Rat bekundet außerdem seine Besorgnis über die sonstigen Bedrohungen der Sicher-
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bekistan, den Nachbarstaaten Afghanistans, unterzeichnet wurde152, und die Umset-
zung ihrer Bestimmungen zu unterstützen. 

  Der Rat bekräftigt die Grundsätze in der Politischen Erklärung, die von der Ge-
neralversammlung auf ihrer zwanzigsten Sondertagung verabschiedet wurde159, wo-
nach unter anderem der Kampf gegen das weltweite Drogenproblem eine gemeinsa-
me und geteilte Verantwortung darstellt, die einen integrierten und ausgewogenen 
Ansatz in voller Übereinstimmung mit den Zielen und Grundsätzen der Charta der 
Vereinten Nationen und dem Völkerrecht erfordert. 

  Der Rat erkennt die Verbindungen zwischen dem unerlaubten Drogenhandel 
und dem Terrorismus sowie anderen Formen der Kriminalität und die Herausforde-
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gen, die Verordnungen über das Verbot des Anbaus, der Gewinnung und der Weiter-
verarbeitung von Opiummohn, einschließlich des unerlaubten Drogenhandels und des 
Drogenmissbrauchs, durchzusetzen. 
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cherheits- und Rechtsdurchsetzungsorganen, die Bekämpfung von Gruppen, die am 
unerlaubten Drogenhandel und damit zusammenhängenden Verbrechen, insbesondere 
der Geldwäsche, beteiligt sind, die Durchführung von operativen Unterbindungsmaß-
nahmen sowie kontrollierten Lieferungen, die Förderung der Nachfragesenkung und 
die Koordinierung von Informationen und Erkenntnissen, um die Wirksamkeit aller 
innerhalb Afghanistans wie auch außerhalb seiner Grenzen durchgeführten Maßnah-
men zu erhöhen. 

  Der Rat bittet den Generalsekretär, in seinen nächsten Bericht an den Sicher-
heitsrat und die Generalversammlung über die Situation in Afghanistan eine Zusam-
menfassung der auf der 4774. Sitzung am 17. Juni 2003 abgegebenen Vorschläge so-
wie alle von Mitgliedstaaten zu diesen Vorschlägen geäußerten Stellungnahmen und 
Antworten aufzunehmen und dem Rat seine diesbezüglichen Empfehlungen zur Prü-
fung vorzulegen. 

  Der Rat beschließt, mit der Angelegenheit befasst zu bleiben." 

 
 
 

DIE SITUATION IM NAHEN OSTEN EINSCHLIESSLICH 
DER PALÄSTINA-FRAGE161 

Beschlüsse 

 Auf seiner 4613. Sitzung am 20. September 2002 behandelte der Sicherheitsrat den 
Punkt "Die Situation im Nahen Osten einschließlich der Palästina-Frage". 

 Auf derselben Sitzung beschloss der Rat, wie zuvor in Konsultationen vereinbart, 
Herrn Terje Roed-Larsen, den Sonderkoordinator der Vereinten Nationen für den Nahost-
Friedensprozess und Persönlichen Beauftragten des Generalsekretärs, gemäß Regel 39 sei-
ner vorläufigen Geschäftsordnung zur Teilnahme einzuladen. 

 Auf seiner 4614. Sitzung am 23. September 2002 beschloss der Rat, die Vertreter Ä-
gyptens, Algeriens, Bahrains, Bangladeschs, Dänemarks, Indiens, der Islamischen Repu-
blik Iran, Israels, Jordaniens, Katars, Kubas, der Libysch-Arabischen Dschamahirija, Ma-
laysias, Pakistans, Saudi-Arabiens, Südafrikas, Sudans, Tunesiens und der Türkei einzula-
den, ohne Stimmrecht an der Erörterung des folgenden Punktes teilzunehmen: 

"Die Situation im Nahen Osten einschließlich der Palästinafrage 

Schreiben des Ständigen Beobachters Palästinas bei den Vereinten Nationen an 
den Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 20. September 2002 
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 Nach Wiederaufnahme der Sitzung am 23. September 2002 beschloss der Rat ferner, 
die Vertreter Indonesiens, Iraks, Marokkos, Mauretaniens, Nepals und Zyperns einzuladen, 
ohne Stimmrecht an der Erörterung des Punktes teilzunehmen. 

 Auf derselben Sitzung beschloss der Rat auf Grund des an den Präsidenten des Si-
cherheitsrats gerichteten Antrags des Ständigen Vertreters der Syrischen Arabischen Repu-
blik bei den Vereinten Nationen, datiert vom 23. September 2002163, Herrn Yahya Mah-
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 2. verlangt, dass Israel die Maßnahmen in und um Ramallah sofort beendet, na-
mentlich die Zerstörung palästinensischer ziviler und Sicherheitsinfrastruktur; 

 3. verlangt außerdem den raschen Abzug der israelischen Besatzungstruppen aus 
palästinensischen Städten und ihren Rückzug auf die vor September 2000 gehaltenen Posi-
tionen; 

 4. fordert die Palästinensische Behörde auf, ihrer erklärten Verpflichtung nachzu-
kommen und sicherzustellen, dass diejenigen, die für Terroranschläge verantwortlich sind, 
von ihr vor Gericht gestellt werden; 

 5. bekundet seine volle Unterstützung für die Bemühungen des Quartetts und for-
dert die Regierung Israels, die Palästinensische Behörde und alle Staaten in der Region auf, 
bei diesen Bemühungen mitzuarbeiten, und erkennt in diesem Zusammenhang an, dass die 
auf dem Gipfel der Arabischen Liga am 27. und 28. März 2002 in Beirut gebilligte Initiati-
ve nach wie vor wichtig ist; 

 6. beschließt, mit der Angelegenheit befasst zu bleiben. 

Auf der 4614. Sitzung mit 14 Stimmen ohne Gegenstimme 
bei einer Enthaltung (Vereinigte Staaten von Amerika) verabschiedet. 

Beschlüsse 

 Auf seiner 4645. Sitzung am 12. November 2002 behandelte der Sicherheitsrat den 
Punkt "Die Situation im Nahen Osten einschließlich der Palästina-Frage". 

 Auf derselben Sitzung beschloss der Rat, wie zuvor in Konsultationen vereinbart, 
Herrn Kieran Prendergast, den Untergeneralsekretär für politische Angelegenheiten, gemäß 
Regel 39 seiner vorläufigen Geschäftsordnung zur Teilnahme einzuladen. 

 Auf seiner 4668. Sitzung am 16. Dezember 2002 behandelte der Rat den Punkt "Die 
Situation im Nahen Osten einschließlich der Palästina-Frage". 

 Auf derselben Sitzung beschloss der Rat, wie zuvor in Konsultationen vereinbart, 
Herrn Terje Roed-Larsen, den Sonderkoordinator der Vereinten Nationen für den Nahost-
Friedensprozess und Persönlichen Beauftragten des Generalsekretärs, gemäß Regel 39 sei-
ner vorläufigen Geschäftsordnung zur Teilnahme einzuladen. 

 Auf seiner 4681. Sitzung am 20. Dezember 2002 beschloss der Rat, den Vertreter Is-
raels einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des Punktes "Die Situation im Nahen 
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 Auf derselben Sitzung beschloss der Rat, wie zuvor in Konsultationen vereinbart, 
Herrn Kieran Prendergast, den Untergeneralsekretär für politische Angelegenheiten, gemäß 
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Resolution 1436 (2002) 
vom 24. September 2002 

 Der Sicherheitsrat, 

 unter Hinweis auf seine Resolutionen und die Erklärungen seines Präsidenten betref-
fend die Situation in Sierra Leone, 

 in Bekräftigung des Bekenntnisses aller Staaten zur Achtung der Souveränität, politi-
schen Unabhängigkeit und territorialen Unversehrtheit Sierra Leones, 

 mit Genugtuung über die am 14. Mai 2002 in Sierra Leone abgehaltenen friedlichen 
Wahlen und in Würdigung der Unterstützung, die die Mission der Vereinten Nationen in 
Sierra Leone dabei gewährt hat, 

 mit dem Ausdruck seiner Besorgnis über die nach wie vor prekäre Sicherheitslage in 
der Mano-Fluss-Region, insbesondere über den Konflikt in Liberia, sowie über die be-
trächtliche Anzahl von Flüchtlingen und die humanitären Folgen für die Zivilbevölkerung, 
die Flüchtlinge und die Binnenvertriebenen in der Region und betonend, wie wichtig die 
Zusammenarbeit zwischen den Ländern der Mano-Fluss-Union ist, 

 erneut erklärend, welche Bedeutung der wirksamen Konsolidierung der staatlichen 
Autorität in ganz Sierra Leone, der Ausdehnung einer wirksamen staatlichen Kontrolle ü-
ber die Diamantenfelder und ihrer Regulierung, der Wiedereingliederung der ehemaligen 
Kombattanten, der freiwilligen und ungehinderten Rückkehr der Flüchtlinge und Binnen-
vertriebenen und der vollen Achtung der Menschenrechte und der Rechtsstaatlichkeit zu-
kommt, unter besonderer Berücksichtigung des Schutzes von Frauen und Kindern, und be-
tonend, dass die Vereinten Nationen die Regierung Sierra Leones bei der Verwirklichung 
dieser Ziele auch weiterhin unterstützen, 

 unter Begrüßung der Einrichtung des Sondergerichtshofs für Sierra Leone und der 
Kommission für Wahrheit und Aussöhnung und betonend, welche Bedeutung ihnen dabei 
zukommt, wirksame Maßnahmen in Bezug auf Straflosigkeit und Rechenschaftspflicht zu 
ergreifen und die Aussöhnung zu fördern, 

 sowie unter Begrüßung der Fortschritte beim Aufbau der Kapazitäten der Polizei und 
der Streitkräfte Sierra Leones, jedoch in Anerkennung der Notwendigkeit, diese Institutio-
nen weiter zu stärken, damit sie die Sicherheit und die Stabilität selbständig aufrechterhal-
ten können, 

 hervorhebend, wie wichtig es ist, dass die Mission die Regierung Sierra Leones auch 
weiterhin bei der Festigung des Friedens und der Stabilität unterstützt, 

 nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs vom 5. September 2002170, ins-
besondere der darin enthaltenen Vorschläge zur Anpassung der Personalstärke der Mission, 
und betonend, dass die Mission eine ausreichende militärische Kapazität und Mobilität 
bewahren muss, während die Anpassungen vorgenommen werden, 

 1. beschließt, das Mandat der Mission der Vereinten Nationen in Sierra Leone um 
einen Zeitraum von sechs Monaten ab dem 30. September 2002 zu verlängern; 

 2. dankt denjenigen Mitgliedstaaten, die Truppen, Zivilpolizisten und Unterstüt-
zungsanteile für die Mission zur Verfügung stellen, sowie denjenigen, die entsprechende 
Zusagen abgegeben haben; 

 3. nimmt Kenntnis von den in den Ziffern 26 bis 36 und 58 des Berichts des Gene-
ralsekretärs170 enthaltenen Vorschlägen zur Anpassung der Personalstärke, der Zusammen-
setzung und der Kräfteverteilung der Mission und stellt fest, dass sich die Sicherheitslage 
in Sierra Leone gebessert hat; 
_______________ 
170 S/2002/987. 
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 4. fordert die Mission nachdrücklich auf, nach Maßgabe einer Evaluierung der Si-
cherheitslage und der Fähigkeit des sierraleonischen Sicherheitssektors, die Verantwortung 
für die innere und äußere Sicherheit zu übernehmen, die Phasen 1 und 2 des Plans des Ge-
neralsekretärs umzusetzen, namentlich eine Reduzierung der Truppenstärke um 4.500 Sol-
daten binnen acht Monaten, unter Berücksichtigung der dafür notwendigen Vorkehrungen, 
und ersucht den Generalsekretär, dem Rat am Ende jeder Phase und in regelmäßigen Ab-
ständen über die von der Mission erzielten Fortschritte bei der Durchführung der Anpas-
sung und der Planung der darauf folgenden Phasen Bericht zu erstatten und etwaige not-
wendige Empfehlungen abzugeben; 

 5. bekundet seine Besorgnis
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Resolution 1446 (2002) 
vom 4. Dezember 2002 

 Der Sicherheitsrat, 

 unter Hinweis auf seine Resolutionen sowie die Erklärungen seines Präsidenten be-
treffend die Situation in Sierra Leone, insbesondere seine Resolutionen 1132 (1997) vom 
8. Oktober 1997, 1171 (1998) vom 5. Juni 1998, 1299 (2000) vom 19. Mai 2000, 1306 
(2000) vom 5. Juli 2000 und 1385 (2001) vom 19. Dezember 2001, 

 in Bekräftigung des Bekenntnisses aller Staaten zur Achtung der Souveränität, politi-
schen Unabhängigkeit und territorialen Unversehrtheit Sierra Leones, 

 unter Begrüßung des Endes des Konflikts in Sierra Leone, der bedeutenden Fort-
schritte im Friedensprozess und der Verbesserung der allgemeinen Sicherheitslage im 
Land, namentlich in den Diamantenproduktionsgebieten, mit Hilfe der Mission der Verein-
ten Nationen in Sierra Leone, 

 betonend, dass die Regierung Sierra Leones verstärkte Anstrengungen unternehmen 
muss, um ihre Autorität auf ganz Sierra Leone, einschließlich der Diamantenproduktions-
gebiete, auszudehnen, und dass die internationale Gemeinschaft auch weiterhin bei der 
Wiedereingliederung ehemaliger Kombattanten behilflich sein soll, und besorgt feststel-
lend, dass die Situation in Liberia nach wie vor eine Bedrohung der Sicherheit in Sierra 
Leone, insbesondere in den Diamantenabbaugebieten, sowie in anderen Ländern der Re-
gion darstellt, 

 unter Hinweis
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terhin von diesen Maßnahmen ausgenommen werden, und bestätigt, dass er am Ende die-
ses Zeitraums die Situation in Sierra Leone überprüfen wird, namentlich die Reichweite 
der Autorität der Regierung über die Diamantenproduktionsgebiete, um zu beschließen, ob 
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 erneut erklärend, welche Bedeutung der wirksamen Konsolidierung der staatlichen 
Autorität in ganz Sierra Leone, insbesondere in den Diamantenfeldern, der Wiedereinglie-
derung der ehemaligen Kombattanten, der freiwilligen und ungehinderten Rückkehr der 
Flüchtlinge und Binnenvertriebenen und der vollen Achtung der Menschenrechte und der 
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 8. fordert die Staaten, die internationalen Organisationen und die nichtstaatlichen 
Organisationen auf, die nationale Normalisierungsstrategie der Regierung Sierra Leones 
auch weiterhin zu unterstützen; 

 9. nimmt Kenntnis von den Anstrengungen, die die Regierung Sierra Leones unter-
nimmt, um die Diamantenabbaugebiete wirksam zu kontrollieren, fordert die Regierung 
Sierra Leones nachdrücklich auf, vordringlich geeignete Optionen für eine Politik der 
wirksameren Regulierung und Kontrolle des Diamantenabbaus zu prüfen, und legt der Re-
gierung Sierra Leones nahe, so bald wie möglich eine solche Politik zu beschließen und 
anzuwenden; 

 10. begrüßt die Fortschritte bei der Verlegung von Zivilpolizisten der Vereinten Na-
tionen zu der Mission und fordert die Mitgliedstaaten, die dazu in der Lage sind, nach-
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Ländern und der Regierung Sierra Leones Bericht zu erstatten und ihm dabei etwaige zu-
sätzliche Empfehlungen vorzulegen; 

 18. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befasst zu bleiben. 

Auf der 4729. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

Beschlüsse 

 Mit Schreiben vom 5. Mai 2003 unterrichtete der Präsident des Sicherheitsrats den 
Generalsekretär von dem Beschluss des Rates, vom 15. bis 23. Mai 2003 eine Mission in 
die westafrikanische Subregion zu entsenden174. 

 Auf seiner 4789. Sitzung am 18. Juli 2003 behandelte der Rat den Punkt 

"Die Situation in Sierra Leone 

Achtzehnter Bericht des Generalsekretärs über die Mission der Vereinten Natio-
nen in Sierra Leone (S/2003/663)". 

Resolution 1492 (2003) 
vom 18. Juli 2003 

 Der Sicherheitsrat, 

 unter Hinweis auf seine Resolutionen und die Erklärungen seines Präsidenten betref-
fend die Situation in Sierra Leone, 

 in der Erkenntnis, dass die Sicherheitslage in der Mano-Fluss-Region nach wie vor 
prekär ist, insbesondere angesichts des Konflikts in Liberia, und dass es geboten ist, die 
Kapazität der Polizei und der Streitkräfte Sierra Leones weiter zu verstärken, damit sie die 
Sicherheit und die Stabilität selbständig aufrechterhalten können, 

 Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs vom 23. Juni 2003175, ins-
besondere von den in den Ziffern 32 bis 40 beschriebenen Optionen für den stufenweisen 
Abzug der Mission der Vereinten Nationen in Sierra Leone, 

 1. 
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der Organisation der Islamischen Konferenz bei den Vereinten Nationen, gemäß Regel 39 
seiner vorläufigen Geschäftsordnung zur Teilnahme einzuladen. 

 Nach Wiederaufnahme der Sitzung am 16. Oktober 2002 beschloss der Rat außer-
dem, die Vertreter Jamaikas, Kambodschas, Katars, Simbabwes und Sri Lankas einzuladen, 
ohne Stimmrecht an der Erörterung des Punktes teilzunehmen. 

 Nach Wiederaufnahme der Sitzung am 17. Oktober 2002 beschloss der Rat ferner, die 
Vertreter Israels und Mauretaniens einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des 
Punktes teilzunehmen. 

 Auf seiner 4644. Sitzung am 8. November 2002 behandelte der Rat den Punkt "Die 
Situation zwischen Irak und Kuwait". 

Resolution 1441 (2002) 
vom 8. November 2002 
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 7. beschließt, in Anbetracht der von Irak lange unterbrochenen Anwesenheit der 
Kommission und der Atomenergie-Organisation und zu dem Zweck, dass sie die in dieser 
und in allen früheren einschlägigen Resolutionen festgelegten Aufgaben wahrnehmen kön-
nen, sowie ungeachtet früherer Vereinbarungen die nachstehenden abgeänderten bezie-
hungsweise zusätzlichen Regelungen festzulegen, die für Irak bindend sind, um ihre Arbeit 
in Irak zu erleichtern: 

– Die Kommission und die Atomenergie-Organisation bestimmen die Zusammen-
setzung ihrer Inspektionsteams und stellen sicher, dass diese Teams aus den qua-
lifiziertesten und erfahrensten verfügbaren Sachverständigen bestehen; 

– das gesamte Personal der Kommission und der Atomenergie-Organisation ge-
nießt die in dem Übereinkommen über die Vorrechte und Immunitäten der Ver-
einten Nationen183 und der Vereinbarung über die Vorrechte und Befreiungen 
der Internationalen Atomenergie-Organisation184 für Sachverständige im Auf-
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Kommission oder der Atomenergie-Organisation oder ihr dienstliches oder per-
sönliches Gepäck durchsucht werden; 

 8. beschließt außerdem, dass Irak keine feindseligen Handlungen gegen Vertreter 
oder Personal der Vereinten Nationen oder der Atomenergie-Organisation oder irgendeines 
Mitgliedstaats, der tätig wird, um einer Ratsresolution Geltung zu verschaffen, durchführen 
oder androhen wird; 

 9. ersucht den Generalsekretär, Irak diese Resolution, die für Irak bindend ist, un-
verzüglich zur Kenntnis zu bringen, verlangt, dass Irak binnen sieben Tagen nach dieser 
Unterrichtung seine Absicht bestätigt, diese Resolution vollinhaltlich zu befolgen, und ver-
langt ferner, dass Irak sofort, bedingungslos und aktiv mit der Kommission und der Atom-
energie-Organisation kooperiert; 

 10. ersucht alle Mitgliedstaaten, die Kommission und die Atomenergie-Organisa-
tion bei der Erfüllung ihres jeweiligen Mandats rückhaltlos zu unterstützen, so auch indem 
sie alle Informationen über verbotene Programme oder andere Aspekte ihres Mandats vor-
legen, namentlich über die von Irak seit 1998 unternommenen Versuche, verbotene Ge-
genstände zu erwerben, und indem sie Empfehlungen zu den zu inspizierenden Stätten, den 
zu befragenden Personen, den Umständen solcher Befragungen und den zu sammelnden 
Daten abgeben, wobei die Kommission und die Atomenergie-Organisation dem Rat über 
die dabei erzielten Ergebnisse Bericht erstatten werden; 
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geführt; Sie werden hiermit ersucht, sie zu bestätigen. Wir werden dem Rat entsprechend 
Bericht erstatten. 

 In der Erklärung am Ende unseres Treffens wurde klargestellt, dass der Kommission 
und der Atomenergie-Organisation sofortiger, bedingungsloser und uneingeschränkter Zu-
gang zu den Inspektionsstätten gewährt werden wird, einschließlich zu solchen, die in der 
Vergangenheit als "sicherheitsempfindlich" bezeichnet wurden. Wie wir jedoch feststellten, 
unterliegen acht Präsidentenanlagen auf Grund der am 23. Februar 1998 unterzeichneten 
Vereinbarung zwischen den Vereinten Nationen und der Republik Irak185 besonderen Ver-
fahren. Falls diese Anlagen, wie alle anderen Stätten, dem sofortigen, bedingungslosen und 
uneingeschränkten Zugang unterliegen sollten, würden die Kommission und die Atom-
energie-Organisation ihre dortigen Iganief(761ri)-1gtionen mit derselben Professionalität durchfüh-
ren. 
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 Die Kommission und die Atomenergie-Organisation können jedes Mittel der Sprach- 
oder Datenübertragung verwenden, einschließlich Satelliten und/oder Inlandsnetze, mit 
oder ohne Verschlüsselungskapazität. Die Kommission und die Atomenergie-Organisation 
können außerdem vor Ort Geräte für die direkte Übermittlung von Daten an das Zentrum, 
nach New York und nach Wien installieren (z. B. Sensoren und Überwachungskameras). 
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 1. beschließt, die Bestimmungen der Resolution 1409 (2002) bis zum 4. Dezember 
2002 zu verlängern; 

 2. beschließt, mit der Angelegenheit befasst zu bleiben. 

Auf der 4650. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

Beschluss 

 Auf seiner 4656. Sitzung am 4. Dezember 2002 behandelte der Sicherheitsrat den 
Punkt 

"Die Situation zwischen Irak und Kuwait 

Bericht des Generalsekretärs gemäß den Ziffern 7 und 8 der Resolution 1409 
(2002) des Sicherheitsrats (S/2002/1239)". 

Resolution 1447 (2002) 
vom 4. Dezember 2002 

 Der Sicherheitsrat, 

 unter Hinweis auf seine einschlägigen Resolutionen, namentlich die Resolutionen 
986 (1995) vom 14. April 1995, 1284 (1999) vom 17. Dezember 1999, 1352 (2001) vom 
1. Juni 2001, 1360 (2001) vom 3. Juli 2001, 1382 (2001) vom 29. November 2001 und 
1409 (2002) vom 14. Mai 2002, soweit sie sich auf die Verbesserung des humanitären Pro-
gramms für Irak beziehen, 

 in der Überzeugung, dass vorübergehende Maßnahmen zur weiteren Deckung des zi-
vilen Bedarfs des irakischen Volkes ergriffen werden müssen, bis die Erfüllung der ein-
schlägigen Resolutionen, so namentlich der Resolutionen 687 (1991) vom 3. April 1991 
und 1284 (1999), durch die Regierung Iraks es dem Rat gestattet, weitere Maßnahmen in 
Bezug auf die in Resolution 661 (1990) vom 6. August 1990 genannten Verbote zu ergrei-
fen, im Einklang mit den Bestimmungen der genannten Resolutionen, 

 Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs vom 12. November 2002186, 

 entschlossen
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 4. ersucht den Generalsekretär, dem Rat spätestens eine Woche vor Ablauf des 
180-Tage-Zeitraums auf der Grundlage der vom Personal der Vereinten Nationen in Irak 
gemachten Beobachtungen sowie auf der Grundlage von Konsultationen mit der Regierung 
Iraks einen umfassenden Bericht darüber vorzulegen, ob Irak die gerechte Verteilung der 
im Einklang mit Ziffer 8 a) der Resolution 986 (1995) finanzierten Medikamente, medizi-
nischen Versorgungsgüter, Nahrungsmittel und Güter und Versorgungsgegenstände zur De-
ckung des Grundbedarfs der Zivilbevölkerung sichergestellt hat, und in seine Berichte 
auch etwaige Bemerkungen zu der Frage aufzunehmen, ob die Einnahmen zur Deckung 
des humanitären Bedarfs Iraks ausreichen; 

 5. ersucht den Generalsekretär außerdem, im Benehmen mit den beteiligten Par-
teien 14 Tage vor Ablauf des in Ziffer 1 genannten 180-Tage-Zeitraums einen Bewertungs-
bericht über die Anwendung der Liste zu prüfender Güter und ihrer Verfahren vorzulegen 
und in den Bericht Empfehlungen über möglicherweise notwendige Überarbeitungen der 
Liste und ihrer Verfahren aufzunehmen; 

 6. beschließt, mit der Angelegenheit befasst zu bleiben. 

Auf der 4656. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

Beschlüsse 

 Am 19. Dezember 2002 richtete der Präsident des Sicherheitsrats das folgende 
Schreiben an den Generalsekretär188: 

  "Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, dass Ihr Schreiben vom 13. Dezember 
2002 betreffend Ihren Vorschlag, Frau Olga Pellicer (Mexiko) zu einer Kommissarin 
der Überwachungs-, Verifikations- und Inspektionskommission der Vereinten Natio-
nen zu ernennen189, den Mitgliedern des Sicherheitsrats zur Kenntnis gebracht wor-
den ist. Sie stimmen dem in Ihrem Schreiben enthaltenen Vorschlag zu." 

 Auf seiner 4683. Sitzung am 30. Dezember 2002 behandelte der Rat den Punkt "Die 
Situation zwischen Irak und Kuwait". 

Resolution 1454 (2002) 
vom 30. Dezember 2002 

 Der Sicherheitsrat, 

 unter Hinweis auf alle seine einschlägigen Resolutionen, namentlich die Resolutionen 
661 (1990) vom 6. August 1990, 986 (1995) vom 14. April 1995, 1284 (1999) vom 17. De-
zember 1999, 1352 (2001) vom 1. Juni 2001, 1360 (2001) vom 3. Juli 2001, 1382 (2001) 
vom 29. November 2001, 1409 (2002) vom 14. Mai 2002 und insbesondere die Resolution 
1447 (2002) vom 4. Dezember 2002, 

 in der Überzeugung, dass vorübergehende Maßnahmen zur weiteren Deckung des zi-
vilen Bedarfs des irakischen Volkes ergriffen werden müssen, bis die Erfüllung der ein-
schlägigen Resolutionen, so namentlich der Resolutionen 687 (1991) vom 3. April 1991 
und 1284 (1999), durch die Regierung Iraks es dem Rat gestattet, weitere Maßnahmen in 
Bezug auf die in Resolution 661 (1990) genannten Verbote zu ergreifen, im Einklang mit 
den Bestimmungen der genannten Resolutionen, 

 in Bekräftigung des Bekenntnisses aller Mitgliedstaaten zur Souveränität und territo-
rialen Unversehrtheit Iraks, 

 unter Hinweis auf seinen in Resolution 1447 (2002) enthaltenen Beschluss, das mit 
Resolution 986 (1995) eingerichtete Programm um 180 Tage, ab dem 5. Dezember 2002 

_______________ 
188 S/2002/1382. 
189 S/2002/1381. 
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0.01 Uhr New Yorker Ortszeit, zu verlängern und die erforderlichen Anpassungen der Liste 
zu prüfender Güter187 und der Verfahren zu ihrer Anwendung zu prüfen, sodass sie spätes-
tens am 3. Januar 2003 beschlossen werden können, und danach regelmäßige und einge-
hende Überprüfungen sowohl der Liste als auch der Verfahren durchzuführen, 

 in Bekräftigung seiner Entschlossenheit, die humanitäre Lage in Irak zu verbessern, 

 tätig werdend
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Hinweis: Bei Chemikalien der Liste B: 

 Wenn n=1-3, ist die Chemikalie als verboten zu betrachten. Wenn n>3, 
wird die Chemikalie einer Prüfung unterzogen. 

4. 1.A.4.d:  Aktivkohlemengen, die geprüft und deren Wirksamkeit als Absorptionsmit-
tel für chemische Waffen zertifiziert wurde und die die üblichen Verbrauchsmengen 
überschreiten. 

5. A.53:  Mengen an phosphororganischen Pestiziden, die die üblichen Verbrauchsmen-
gen überschreiten. 

6. C.10.4.6:  Gerät für die Entsorgung von Giftstoffen: n. 
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5. 4.1:  Zentrifugalseparatoren (oder Dekanter), die zur Verwendung mit biologischem 
Material gedacht, für Dauerbetrieb und einen Durchsatz von 20 Litern pro Stunde o-
der mehr ausgelegt und mit speziell für diesen Zweck entwickelten Rotoren ausges-
tattet sind. 

6. 4.2:  Batch-Zentrifugen mit einer Rotorenkapazität von 10 Litern oder mehr, entwi-
ckelt zur Verwendung mit biologischen Kampfstoffen. 

7. 11:  Gerät für die Mikroverkapselung von lebenden Mikroorganismen und Giftstoffen 
in einem Partikelgrößenbereich von 1 - 15 Mikrometer einschließlich Grenzflächen-
Polykondensoren und Phasenseparatoren und Stoffen wie Milchsäure-/Glykolsäure-
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6. 5.A.1.b.7:  Rundfunksendegerät (z. B. für Funk und Fernsehen), das im Frequenzbe-
reich 0,5 – 500 MHz (MF- bis UHF-Bereich) mit Ausgangspegeln über 1 kW (Effek-
tivwert (RMS)) arbeitet. 

7. 1.A.6:  Carbon-Nano-Röhrchen-Werkstoffe; 

1.B.4:  Rastersondenmikroskope oder -systeme; 

1.E.3:  Carbon-Nano-Röhrchen-Technologie. 

8. 7.A.8:  Bewegtbild-Flugsimulatoren/-Ausbildungssysteme für zivile Transportluft-
fahrzeuge. 

9. 9.A.13.b und c:  Lastkraftwagen mit militärischen Eigenschaften (z. B. Panzerung, 
EMI-gehärtet (EMI = elektromagnetischer Impuls), unabhängige Steuerung, GNSS-
Systeme (Global Navigation Satellite System), GNSS-Störsender und/oder Nacht-
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aktivität des Lieferanten als ruhend und wird nicht weiterbearbeitet, bis die Informationen 
beigebracht werden. Gehen die angeforderten Informationen nicht innerhalb eines weiteren 
Zeitraums von 90 Tagen ein, verfällt der Antrag. Das Büro hat die Vertretung oder die Or-
ganisation der Vereinten Nationen, die den Antrag vorgelegt hat, schriftlich über jede Än-
derung des Status des Antrags zu unterrichten. Das Büro wird für jeden Antrag einen seiner 
Mitarbeiter als Kontaktperson bestimmen. 

4. Nach der Registrierung durch das Büro für das Irak-Programm wird jeder Antrag von 
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werden dürfen, es sei denn, das Büro teilt mit, dass die in den Ziffern 11 und 12 festgeleg-
ten Verfahren zu einer Genehmigung des Verkaufs oder der Lieferung des/der Listenarti-
kel(s) an Irak geführt haben. Die übrigen Artikel in dem Antrag, zu denen entschieden 
wird, dass sie nicht auf der Güterprüfliste enthalten sind, gelten als genehmigt für den Ver-
kauf oder die Lieferung an Irak und werden nach dem Ermessen der Vertretung oder der 
Organisation der Vereinten Nationen, die den Antrag vorgelegt hat, sowie mit Zustimmung 
der Vertragsparteien nach dem in Ziffer 10 vorgesehenen Verfahren bearbeitet. Auf Ersu-
chen der Vertretung oder der Organisation der Vereinten Nationen, die den Antrag vorge-
legt hat, kann für diese genehmigten Artikel das entsprechende Genehmigungsschreiben 
ausgefertigt werden. 

10. Entscheiden die Kommission und/oder die Atomenergie-Organisation, dass der An-
trag keinen in Ziffer 4 genannten Artikel enthält, so unterrichtet das Büro für das Irak-
Programm umgehend schriftlich die Regierung Iraks und die Vertretung oder die Organisa-
tion der Vereinten Nationen, die den Antrag vorgelegt hat. Der Exporteur erwirbt einen An-
spruch auf Bezahlung aus dem Treuhandkonto nach Ziffer 7 der Resolution 986 (1995), 
sobald die Vertreter der Vereinten Nationen verifiziert haben, dass die Artikel, auf die sich 
der Antrag bezieht, vertragsgemäß in Irak eingetroffen sind. Das Büro und der Finanz-
dienst (Treasury) der Vereinten Nationen setzen die Banken innerhalb von fünf Werktagen 
davon in Kenntnis, dass die Artikel, auf die sich der Antrag bezieht, in Irak eingetroffen 
sind. 

11. Ist die Vertretung oder die Organisation der Vereinten Nationen, die einen Antrag vor-
gelegt hat, nicht mit der Entscheidung einverstanden, dass der Antrag einen oder mehrere 
in Ziffer 24 der Resolution 687 (1991) bezüglich militärischer Waren und Erzeugnisse auf-
geführte Artikel oder in der Güterprüfliste erfasste Waren oder Erzeugnisse aus dem Mili-
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13. Genehmigt der Ausschuss den Verkauf oder die Lieferung eines Artikels an Irak 
nicht, so unterrichtet er über das Büro für das Irak-Programm die Vertretung oder die Or-
ganisation der Vereinten Nationen, die den Antrag vorgelegt hat, und begründet seine Ent-
scheidung. Die Vertretung oder die Organisation der Vereinten Nationen, die den Antrag 
vorgelegt hat, kann innerhalb von 30 Werktagen das Büro bitten, bei dem Ausschuss eine 
erneute Prüfung seiner Entscheidung auf der Grundlage neuer Informationen zu veranlas-
sen, die zuvor in dem von dem Ausschuss geprüften Antrag nicht enthalten waren. Zu ei-
nem während dieses Zeitraums eingegangenen Ersuchen trifft der Ausschuss innerhalb von 
fünf Werktagen eine Entscheidung, die als endgültig gilt. Wird innerhalb von 30 Werktagen 
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Verträge. Die Verträge in Kategorie B werden vom Büro nach den für die Güterprüfliste 
geltenden Verfahren wieder in Umlauf gebracht. Das Büro fügt jedem wieder in Umlauf 
gebrachten Vertrag ausschließlich zu Informationszwecken die ursprüngliche Ausschuss-
Registrierungsnummer und die einzelstaatlichen Anmerkungen bei. Das Büro soll mit die-
sem Wiederumlaufverfahren innerhalb von 60 Tagen nach Verabschiedung dieser Resolu- 
tion beginnen und es innerhalb von 60 Tagen danach abschließen. 

20. Das Büro für das Irak-Programm genehmigt humanitäre Verbrauchsraten und Ver-
wendungsmengen für alle Chemikalien und Medikamente, die in den Ziffern 1, 2, 4, 5 
und 8 des Abschnitts über Chemikalien und den Ziffern 1 und 4 des Abschnitts über biolo-
gische Gegenstände der Anlage A dieser Resolution näher bezeichnet sind. Bei der Festle-
gung der Verbrauchsraten lässt sich das Büro von Informationen über die typische zivile 
Nutzung jedes konkreten Artikels zu unterschiedlichen Zeiten des Jahres leiten. Das Büro 
lässt sich ferner von dem zentralen Ziel des Rates leiten, die Lieferung von Medikamenten 
und medizinischen Chemikalien zum Wohle des irakischen Volkes zu erleichtern und zu 
beschleunigen, während dem Rat gleichzeitig Gelegenheit gegeben wird, das Anlegen von 
Lagerbeständen solcher Artikel zur Unterstützung von militärischen Anwendungen und 
Anwendungen im Zusammenhang mit Massenvernichtungswaffen und Flugkörpern zu 
verhindern. Von Irak vorgelegte Anträge auf den Kauf derartiger Artikel, welche die festge-
legten Verbrauchsraten für jeden Artikel nicht übersteigen, werden vom Sekretariat ge-
nehmigt; Anträge auf den Kauf derartiger Artikel, welche die festgelegten Verbrauchsraten 
übersteigen, werden an den Ausschuss überwiesen, der sie im Einklang mit diesen Verfah-
ren überprüft. Während des 60-tägigen Übergangszeitraums bis zur Anwendung dieser Zif-
fer bearbeitet das Büro Anträge auf Beschaffung derartiger Artikel nach den Verfahren ge-
mäß Resolution 1409 (2002). 

Beschlüsse 

 Am 9. Januar 2003 richtete der Präsident des Sicherheitsrats das folgende Schreiben 
an den Generalsekretär191: 

 "Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, dass Ihr Schreiben vom 6. Januar 2003 
betreffend Ihren Vorschlag, Brigadegeneral Franciszek Gagor (Polen) zum nächsten 
Kommandeur der Beobachtermission der Vereinten Nationen für Irak und Kuwait zu 
ernennen192
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wendigkeit, diese humanitäre Hilfe auch denjenigen Irakern zu gewähren, die infolge der 
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halb Iraks festzulegen sowie nach Bedarf die Lieferung von Gütern nach diesen Orten um-
zuleiten; 

 b) die Verträge, die von der Regierung Iraks geschlossen wurden und für die Mittel 
vorhanden sind beziehungsweise keine Mittel bereitstehen, dringend zu überprüfen, um die 
jeweilige Priorität des Bedarfs an ausreichenden Medikamenten, medizinischen Versor-
gungsgütern, Nahrungsmitteln und sonstigen Gütern und Versorgungsgegenständen für den 
zivilen Grundbedarf, auf die sich diese Verträge beziehen und die innerhalb dieses Man-
datszeitraums geliefert werden können, zu bestimmen und diese Verträge entsprechend ih-
rer Priorität abzuwickeln; 

 c) mit den Lieferanten aus diesen Verträgen in Verbindung zu treten, um zu ermit-
teln, wo genau die kontrahierten Güter sich befinden, und die Lieferanten nötigenfalls dazu 
auffordern, die Lieferungen zu verzögern, zu beschleunigen oder umzuleiten; 

 d) die notwendigen Änderungen der Vertragsbedingungen und der jeweiligen Akk-
reditive auszuhandeln und zu vereinbaren und die in Ziffer 4 a), b) und c) genannten Maß-
nahmen ungeachtet der nach dem Programm gebilligten Verteilungspläne durchzuführen; 

 e) im Rahmen des Programms neue Verträge über die Lieferung grundlegender 
medizinischer Güter auszuhandeln und zu erfüllen sowie die Ausstellung der entsprechen-
den Akkreditive zu genehmigen, ungeachtet der gebilligten Verteilungspläne, mit der Maß-
gabe, dass diese Güter nicht in Erfüllung von Verträgen nach Ziffer 4 b) ausgeliefert wer-
den können, und vorbehaltlich der Genehmigung durch den Ausschuss des Sicherheitsrats 
nach Resolution 661 (1990); 

 f) nicht ausgeschöpfte Mittel bei Bedarf ausnahmsweise und gegen Erstattung 
zwischen den gemäß Ziffer 8 a) und b) der Resolution 986 (1995) eingerichteten Konten 
umzuschichten, um die Auslieferung unverzichtbarer humanitärer Hilfsgüter an das iraki-
sche Volk zu gewährleisten, und die Mittel auf den in Ziffer 8 a) und b) der Resolution 986 
(1995) genannten Treuhandkonten zu verwenden, um das Programm gemäß dieser Resolu-
tion durchzuführen, ungeachtet der Phase, in der diese Mittel auf den Treuhandkonten ein-
gingen, oder der Phase, für die diese Mittel möglicherweise bestimmt waren; 

 g) vorbehaltlich von Verfahren, die von dem Ausschuss vor Ablauf des in Ziffer 10 
festgelegten Zeitraums zu bestimmen sind, und auf der Grundlage der Empfehlungen des 
Büros für das Irak-Programm die auf den Konten nach Ziffer 8 a) und b) der Resolution 
986 (1995) eingezahlten Mittel nach Bedarf und soweit angemessen dazu zu verwenden, 
die Lieferanten und Verlader für vereinbarte zusätzliche Transport-, Verlade- und Lager-
kosten zu entschädigen, die ihnen infolge der Umleitung und Verzögerung von Lieferun-
gen entstanden sind, die von ihm gemäß Ziffer 4 a), b) und c) zur Wahrnehmung seiner 
Aufgaben nach Ziffer 4 d) angeordnet wurde; 

 h) zusätzliche Betriebs- und Verwaltungskosten, die sich aus der Durchführung des 
vorübergehend geänderten Programms ergeben, aus den Mitteln auf dem Treuhandkonto 
nach Ziffer 8 d) der Resolution 986 (1995) zu decken, auf dieselbe Weise wie die Kosten 
im Zusammenhang mit den in Ziffer 8 d) der Resolution 986 (1995) festgelegten Tätigkei-
ten, um seine Aufgaben nach Ziffer 4 d) wahrzunehmen; 

 i) die auf den Treuhandkonten nach Ziffer 8 a) und b) der Resolution 986 (1995) 
eingezahlten Mittel für den Kauf von örtlichen Erzeugnissen und zur Deckung der örtli-
chen Kosten des Grundbedarfs der Zivilbevölkerung zu verwenden, für die im Einklang 
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 5. bekundet seine Bereitschaft, als zweiten Schritt den Generalsekretär zu ermäch-
tigen, mit der gebotenen Koordinierung zusätzliche Aufgaben vorzunehmen, sobald die Si-
tuation es bei Wiederaufnahme der Tätigkeit des Programms in Irak zulässt; 

 6. bekundet außerdem seine Bereitschaft, zu erwägen, ausnahmsweise und gegen 
Erstattung zusätzliche Mittel bereitzustellen, einschließlich aus dem Konto nach Ziffer 8 c) 
der Resolution 986 (1995), um den humanitären Bedarf des irakischen Volkes weiter zu 
decken; 

 7. beschließt, dass ungeachtet der Bestimmungen der Resolutionen 661 (1990) und 
687 (1991) und für die Gültigkeitsdauer dieser Resolution alle Anträge, die von Organisa-
tionen, Programmen und Fonds der Vereinten Nationen, anderen internationalen Organisa-
tionen und nichtstaatlichen Organisationen außerhalb des Programms "Öl für Lebensmit-
tel" im Hinblick auf die Verteilung und den Einsatz humanitärer Nothilfegüter und -aus-
rüstung außer Medikamenten, medizinischen Versorgungsgütern und Nahrungsmitteln in 
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 Die Ratsmitglieder stimmen mit Ihrer Empfehlung überein, eine Friedenssiche-
rungspräsenz in angemessener Stärke für weitere drei Monate bis zum 6. Juli 2003 
beizubehalten, vorbehaltlich weiterer Beschlüsse, die der Rat im Hinblick auf das 
Mandat der Mission möglicherweise ergreift". 

 Auf seiner 4743. Sitzung am 24. April 2003 behandelte der Rat den Punkt "Die Situa-
tion zwischen Irak und Kuwait". 

Resolution 1476 (2003) 
vom 24. April 2003 

 Der Sicherheitsrat, 

 unter Hinweis auf seine einschlägigen Resolutionen und insbesondere auf die Resolu-
tionen 661 (1990) vom 6. August 1990, 986 (1995) vom 14. April 1995, 1409 (2002) vom 
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und Einsetzung nationaler und lokaler Institutionen für eine repräsentative Regierungs- 
und Verwaltungsführung übernehmen, 

 Kenntnis nehmend von der Erklärung der Finanzminister und Notenbankgouverneure 
der Gruppe der sieben Industriestaaten vom 12. April 2003, in der sie die Notwendigkeit 
multilateraler Anstrengungen zur Unterstützung des Wiederaufbaus und der Entwicklung 
Iraks sowie die Notwendigkeit der Unterstützung dieser Anstrengungen durch den Interna-
tionalen Währungsfonds und die Weltbank anerkannten, 

 unter Begrüßung der Wiederaufnahme der humanitären Hilfe sowie der anhaltenden 
Bemühungen des Generalsekretärs und der Sonderorganisationen, dem Volk Iraks Nah-
rungsmittel und Medikamente bereitzustellen, 

 sowie begrüßend, dass der Generalsekretär einen Sonderberater für Irak ernannt hat, 

 erklärend, dass das frühere irakische Regime für die von ihm begangenen Verbrechen 
und Greueltaten zur Rechenschaft gezogen werden muss, 

 unter Betonung der Notwendigkeit, das archäologische, historische, kulturelle und re-
ligiöse Erbe Iraks zu achten und die archäologischen, historischen, kulturellen und religiö-
sen Stätten sowie Museen, Bibliotheken und Denkmäler weiterhin zu schützen, 

 Kenntnis nehmend von dem Schreiben der Ständigen Vertreter des Vereinigten König-
reichs Großbritannien und Nordirland und der Vereinigten Staaten von Amerika bei den 
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deraufbau und die Instandsetzung der Infrastruktur Iraks, für die weitere Abrüstung Iraks 
und zur Deckung der Kosten der irakischen Zivilverwaltung sowie für andere dem Volk I-
raks zugute kommende Zwecke verwendet werden wird; 

 15. fordert die internationalen Finanzinstitutionen auf, dem Volk Iraks beim Wie-
deraufbau und bei der Entwicklung seiner Wirtschaft behilflich zu sein und die Bereitstel-
lung von Hilfe durch die gesamte Gebergemeinschaft zu erleichtern, und begrüßt die Be-
reitschaft der Gläubiger, einschließlich der des Pariser Clubs, eine Lösung für die Proble-
me der irakischen Staatsschulden zu finden; 

 16. ersucht den Generalsekretär, in Abstimmung mit der Behörde seine Verantwort-
lichkeiten nach den Ratsresolutionen 1472 (2003) vom 28. März 2003 und 1476 (2003) 
vom 24. April 2003 für einen Zeitraum von sechs Monaten nach der Verabschiedung dieser 
Resolution weiter wahrzunehmen und während dieses Zeitraums die laufende Tätigkeit des 
Programms "Öl für Lebensmittel" (das "Programm") sowohl am Amtssitz als auch im Feld 
auf möglichst kostenwirksame Weise zu beenden und die Verantwortung für die Verwal-
tung aller noch verbleibenden Tätigkeiten im Rahmen des Programms auf die Behörde zu 
übertragen, indem er unter anderem die folgenden notwendigen Maßnahmen ergreift: 

 a) möglichst bald den Transport und die bescheinigte Auslieferung der vom Gene-
ralsekretär und den von ihm bezeichneten Vertretern benannten vorrangigen zivilen Güter 
zu erleichtern, in Abstimmung mit der Behörde und der irakischen Interimsverwaltung, im 
Rahmen der genehmigten und finanzierten Verträge, die zuvor von der früheren Regierung 
Iraks geschlossen wurden, zur Gewährung humanitärer Hilfe für das Volk Iraks, und dabei 
erforderlichenfalls auch Anpassungen der Vertragsbedingungen und der jeweiligen Akkre-
ditive auszuhandeln, wie in Ziffer 4 d) der Resolution 1472 (2003) vorgesehen; 

 b) angesichts der geänderten Umstände in Abstimmung mit der Behörde und der 
irakischen Interimsverwaltung den jeweiligen Nutzen eines jeden genehmigten und finan-
zierten Vertrags zu überprüfen, um festzustellen, ob der betreffende Vertrag Gegenstände 
umfasst, die für die Deckung des Bedarfs des irakischen Volkes jetzt und während des 
Wiederaufbaus erforderlich sind, und Maßnahmen in Bezug auf die Verträge, von denen 
festgestellt wird, dass ihr Nutzen fraglich ist, und die jeweiligen Akkreditive zurückzustel-
len, bis eine international anerkannte, repräsentative Regierung Iraks in der Lage ist, eine 
eigene Entscheidung zu treffen, ob diese Verträge zu erfüllen sind; 

 c) dem Rat innerhalb von 21 Tagen nach Verabschiedung dieser Resolution den 
Voranschlag eines Verwaltungshaushalts zur Prüfung und Beschlussfassung zu unterbrei-
ten, auf der Grundlage der Mittel, die bereits auf dem gemäß Ziffer 8 d) der Resolution 986 
(1995) vom 14. April 1995 eingerichteten Konto reserviert sind, in dem Folgendes aufge-
führt ist: 

i) alle bekannten und voraussichtlichen notwendigen Kosten, die den Vereinten 
Nationen entstehen, um die fortgesetzte Wahrnehmung der mit der Durchfüh-
rung dieser Resolution verbundenen Tätigkeiten zu gewährleisten, einschließ-
lich der operationellen und Verwaltungsausgaben der jeweiligen Einrichtungen 
und Programme der Vereinten Nationen, die für die Durchführung des Pro-
gramms am Amtssitz und im Feld verantwortlich sind; 

ii) alle bekannten und voraussichtlichen Kosten im Zusammenhang mit der Been-
digung des Programms; 
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der internationalen Sicherheit durch irakische Handlungen gegen Kuwait nicht mehr erfor-
derlich sind, 

 mit dem Ausdruck seines Dankes für die erheblichen freiwilligen Beiträge, welche die 
Regierung Kuwaits für die Mission geleistet hat, 

 in Würdigung
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Nationen, Herrn James Morris, den Exekutivdirektor des Welternährungsprogramms, 
Herrn David Nabarro, den Exekutivdirektor für nachhaltige Entwicklung und gesunde 
Umwelt und Leitenden grundsatzpolitischen Berater des Generaldirektors der Weltgesund-
heitsorganisation, Herrn Nils Kastberg, den Direktor der Nothilfeprogramme des Kinder-
hilfswerks der Vereinten Nationen, und Herrn Jakob Kellenberger, den Präsidenten des In-
ternationalen Komitees vom Roten Kreuz, gemäß Regel 39 seiner vorläufigen Geschäfts-
ordnung zur Teilnahme einzuladen. 

 Nach Wiederaufnahme der Sitzung am 22. Mai 2003 beschloss der Rat außerdem, 
Herrn Kenzo Oshima, den Untergeneralsekretär für humanitäre Angelegenheiten und Not-
hilfekoordinator, gemäß Regel 39 seiner vorläufigen Geschäftsordnung zur Teilnahme ein-
zuladen. 

 
 
 

KLEINWAFFEN210 

Beschlüsse 

 Auf seiner 4623. Sitzung am 11. Oktober 2002 beschloss der Sicherheitsrat, die Ver-
treter Ägyptens, Argentiniens, Australiens, Chiles, Costa Ricas, Dänemarks, Indiens, Indo-
nesiens, Israels, Jamaikas, Japans, Kanadas, Kenias, Kongos, Kroatiens, Malawis, Nami- 
bias, Nigerias, der Philippinen, der Republik Korea, Sambias, der Schweiz, Senegals, Süd-
afrikas und der Ukraine einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des folgenden 
Punktes teilzunehmen: 

"Kleinwaffen 

Bericht des Generalsekretärs (S/2002/1053)". 

 Auf derselben Sitzung beschloss der Rat außerdem, wie zuvor in Konsultationen ver-
einbart, Herrn Jayantha Dhanapala, den Untergeneralsekretär für Abrüstungsfragen, gemäß 
Regel 39 seiner vorläufigen Geschäftsordnung zur Teilnahme einzuladen. 

 Nach Wiederaufnahme der Sitzung am 11. Oktober 2002 beschloss der Rat ferner, 
den Vertreter Pakistans einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des Punktes teilzu-
nehmen. 

 Auf seiner 4639. Sitzung am 31. Oktober 2002 behandelte der Rat den Punkt 

"Kleinwaffen 

Bericht des Generalsekretärs (S/2002/1053)". 

 Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluss an Konsultationen unter den 
Mitgliedern des Sicherheitsrats im Namen des Rates die folgende Erklärung ab211: 
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unerlaubten Handels mit Kleinwaffen und leichten Waffen unter allen Aspekten215 auf 
der Konferenz der Vereinten Nationen über den unerlaubten Handel mit Kleinwaffen 
und leichten Waffen unter allen Aspekten unternommen haben. Der Rat bekundet sei-
ne tiefe Besorgnis über die nachteiligen Auswirkungen von Kleinwaffen und leichten 
Waffen auf Zivilpersonen, insbesondere auf gefährdete Gruppen wie Frauen und Kin-
der, in Situationen eines bewaffneten Konflikts und erinnert in diesem Zusammen-
hang an seine Resolutionen 1296 (2000) vom 19. April 2000, 1314 (2000) vom 
11. August 2000 und 1379 (2001) vom 20. November 2001 sowie an die Erklärung 
seines Präsidenten vom 7. Mai 2002216. 

  Der Rat legt allen Mitgliedstaaten nahe, auch künftig alle Maßnahmen zu ergrei-
fen, um die in dem Aktionsprogramm enthaltenen Empfehlungen auf nationaler, regi-
onaler und internationaler Ebene voll umzusetzen. Der Rat erkennt seine Verantwor-
tung dafür an, zu untersuchen, wie er weiter zur Behandlung der Frage des unerlaub-
ten Handels mit Kleinwaffen und leichten Waffen in Situationen, mit denen er befasst 
ist, beitragen kann. 

  Der Rat bekräftigt das naturgegebene Recht zur individuellen und kollektiven 
Selbstverteidigung im Einklang mit Artikel 51 der Charta der Vereinten Nationen so-
wie, vorbehaltlich der Charta, das Recht eines jeden Staates, diejenigen Kleinwaffen 
und leichten Waffen einzuführen, herzustellen und zu behalten, die er für seine 
Selbstverteidigung und Sicherheit benötigt. Angesichts des erheblichen Volumens des 
erlaubten Handels mit Kleinwaffen und leichten Waffen legt der Rat den Staaten na-
he, Gesetzgebungs- und andere Maßnahmen zu ergreifen, um eine wirksame Kontrol-
le über die Ausfuhr, Einfuhr, Durchfuhr, Bestandshaltung und Lagerung von Klein-
waffen und leichten Waffen zu gewährleisten. Der Rat legt den Mitgliedstaaten ein-
dringlich nahe, bei ihren Transfers von Kleinwaffen und leichten Waffen durchgängig 
und in verantwortungsbewusster Weise Endverwenderbescheinigungen einzusetzen, 
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den Berichten der Sachverständigengruppe für Liberia220 gebührend zu berücksichti-
gen. 

  Der Rat betont, dass die in Betracht kommenden internationalen Organisatio-
nen, nichtstaatlichen Organisationen, Wirtschafts- und Finanzinstitutionen und ande-
ren Akteure auf internationaler, regionaler und lokaler Ebene dazu angehalten werden 
müssen, zur Durchführung der Waffenembargos beizutragen. 

  Waffenembargos helfen, den Zustrom von Waffen in die Zielregionen und zu 
den Zielgruppen zu vermindern, doch betreffen sie nicht die in Konfliktgebieten be-
reits vorhandenen Waffen. Der Rat erklärt daher erneut, wie wichtig es ist, in den 
Postkonfliktsituationen, mit denen er befasst ist, Entwaffnungs-, Demobilisierungs- 
und Wiedereingliederungsprogramme möglichst umfassend und wirksam durchzu-
führen. 

  Der Rat ersucht den Generalsekretär, spätestens im Dezember 2003 über die 
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Schreiben des Ständigen Vertreters Kameruns bei den Vereinten Nationen an 
den Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 21. Oktober 2002 
(S/2002/1179)". 

 Auf derselben Sitzung beschloss der Rat außerdem, wie zuvor in Konsultationen ver-
einbart, Herrn Tuliameni Kalomoh, den Beigeordneten Generalsekretär für politische An-
gelegenheiten, Herrn Emmanuel Mbi, den Landesdirektor der Weltbank für das südliche 
Zentralafrika und das ostafrikanische Zwischenseengebiet, Frau Julia Taft, die Direktorin 
des Büros des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen für Krisenprävention und 
Wiederaufbau, und Herrn Ivan Šimonović, den Präsidenten des Wirtschafts- und Sozial-
rats, gemäß Regel 39 seiner vorläufigen Geschäftsordnung zur Teilnahme einzuladen. 

 Auf derselben Sitzung beschloss der Rat ferner auf Grund des an den Präsidenten des 
Sicherheitsrats gerichteten Antrags des Ständigen Vertreters Ägyptens bei den Vereinten 
Nationen, datiert vom 21. Oktober 2002224, Herrn Amadou Kébé, den Ständigen Beobach-
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diesem Zusammenhang nimmt er Kenntnis von der Arbeit, welche die Ad-hoc-
Arbeitsgruppe für Konfliktprävention und Konfliktlösung in Afrika leistet, um die 
Wirksamkeit des Büros des Sonderbeauftragten des Generalsekretärs in Afrika zu er-
höhen. 

  Der Rat stellt fest, dass die Unzulänglichkeit der institutionellen und menschli-
chen Kapazitäten, insbesondere derjenigen, die auf den Integrationsprozess ausge-
richtet sind, die soziale, wirtschaftliche und politische Integration Zentralafrikas er-
schwert hat. 

  Der Rat nimmt mit Befriedigung Kenntnis von den Anstrengungen, welche die 
zentralafrikanischen Staaten sowohl auf eigene Initiative als auch mit Unterstützung 
durch die internationale Gemeinschaft unternehmen, um die Schwierigkeiten anzuge-
hen, von denen diese Schlüsselregion Afrikas betroffen ist. Er begrüßt außerdem die 
Fortschritte, die einige zentralafrikanische Länder im Hinblick auf die Förderung der 
Demokratie, den Schutz der Menschenrechte und die nachhaltige Entwicklung erzielt 
haben, und ermutigt in dieser Hinsicht zu weiteren Anstrengungen in der gesamten 
Region. 

  Der Rat begrüßt es, dass sich die zentralafrikanischen Staaten zunehmend dieser 
Schwierigkeiten bewusst sind, was es ihnen ermöglichte, auf der am 24. Juni 1999 in 
Malabo abgehaltenen neunten Tagung des Gipfeltreffens der Staats- und Regierungs-
chefs die Aktivitäten der Wirtschaftsgemeinschaft der zentralafrikanischen Staaten 
wieder aufzunehmen und insbesondere eine Komponente der kollektiven Sicherheit 
darin aufzunehmen. In diesem Zusammenhang setzten die Staats- und Regierungs-
chefs drei Hauptprioritäten fest: 

  a) Aufbau ausreichender Kapazitäten zur Gewährleistung des Friedens, der 
Sicherheit und der Stabilität in der Region, als Voraussetzung für die wirtschaftliche 
Entwicklung; 

  b) Förderung der sozialen, wirtschaftlichen und monetären Integration Zent-
ralafrikas; 

  c) Entwicklung einer echten Kultur der Integration innerhalb der Subregion. 

  Der Rat begrüßt außerdem die subregionalen Bemühungen um die Förderung 
der Konfliktprävention, der Konfliktbewältigung und der Konfliktlösung in Zentralaf-
rika. In diesem Zusammenhang würdigt der Rat die Schritte, die die zentralafrikani-
schen Länder unternommen haben, um Konflikte mit friedlichen Mitteln beizulegen, 
namentlich den mit nachdrücklicher Unterstützung des Ständigen beratenden Aus-
schusses der Vereinten Nationen für Sicherheitsfragen in Zentralafrika erfolgten Ab-
schluss eines Protokolls zur Schaffung des Rates für Frieden und Sicherheit in Zent-
ralafrika am 24. Juni 2000, samt einem Pakt über gegenseitige Hilfe und einem 
Nichtangriffspakt228. In dieser Hinsicht legt er allen beteiligten Ländern nahe, das 
Protokoll rasch zu ratifizieren und durchzuführen, und fordert die Mitgliedstaaten der 
Vereinten Nationen, die dazu in der Lage sind, nachdrücklich auf, mit voller Unter-
stützung des Systems der Vereinten Nationen die Aufnahme der Tätigkeit seiner 
Hauptstrukturen, unter anderem des Zentralafrikanischen Frühwarnmechanismus, der 
Kommission für Verteidigung und Sicherheit und der Zentralafrikanischen Multinati-
onalen Truppe, zu unterstützen. 

  Der Rat erkennt die wichtige Rolle an, die regionale und subregionale Organisa-
tionen dabei spielen können, den unerlaubten Handel mit Kleinwaffen und leichten 
Waffen und den Zustrom solcher Waffen in Konfliktgebiete zu verhüten, und unter-
streicht, wie wichtig regionale Vereinbarungen und die regionale Zusammenarbeit 

_______________ 
228 Siehe Resolution 55/34 B der Generalversammlung. 
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sowie die Stärkung der subregionalen technischen Kapazitäten sind, um solche Waf-
fenströme zu verhüten. 

  Der Rat stellt mit Befriedigung fest, dass die Subregion infolge aller dieser Be-
mühungen die Konflikte, von denen sie betroffen ist, allmählich überwindet, wodurch 
sich eine Gelegenheit zur Konsolidierung des Friedens bietet, die alle Parteien ergrei-
fen müssen und die die Mobilisierung von beträchtlichen Ressourcen zur Unterstüt-
zung von Demobilisierungs-, Entwaffnungs- und Wiedereingliederungsprogrammen 
verlangt. 

  Der Rat bekräftigt die Notwendigkeit, die Partnerschaft zwischen dem System 
der Vereinten Nationen und den zentralafrikanischen Staaten auf dem Gebiet der 
Wahrung des Friedens und der Sicherheit zu fördern und zu stärken, und betont in 
diesem Zusammenhang, dass es gilt, die Kapazitäten in der Subregion, unter anderem 
auf dem Gebiet der Konfliktprävention und der Wahrung des Friedens und der Si-
cherheit sowie im Bereich der Wirtschaftsintegration, zu verstärken. Er fordert die 
zentralafrikanischen Staaten außerdem auf, mit Unterstützung des Systems der Ver-
einten Nationen die Wirksamkeit, die Koordinierung und die Kohäsion der subregio-
nalen Organisationen zu verbessern. 

  Der Rat bekräftigt, wie wichtig Entwaffnungs-, Demobilisierungs- und Wieder-
eingliederungsprogramme im Prozess der Konfliktlösung in Zentralafrika sind. In 
diesem Zusammenhang fordert er die zentralafrikanischen Staaten nachdrücklich auf, 
solche Programme dort, wo sie notwendig sind, einzuleiten, unter anderem mittels 
der Durchführung rasch wirkender Projekte, und fordert die internationale Gemein-
schaft auf, dabei Unterstützung zu gewähren. Der Rat dankt der Weltbank und dem 
Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen für ihre erneute Zusage, Postkon-
fliktmissionen in Zentralafrika kurz-, mittel- und langfristig zu unterstützen, und legt 
diesen Organisationen nahe, ihre Bemühungen eng mit dem Generalsekretär und sei-
nen Beauftragten im Feld abzustimmen, um eine größere Effizienz und Komplemen-
tarität zu gewährleisten. 

  Der Rat empfiehlt, in die Mandate der Friedenssicherungs- und Friedenskonso-
lidierungsmissionen gegebenenfalls die Unterstützung von Entwaffnungs-, Demobili-
sierungs- und Wiedereingliederungsprogrammen aufzunehmen. Er erkennt den Zu-
sammenhang zwischen Friedenssicherungs- und Friedenskonsolidierungsmaßnahmen 
und wird bei seiner Prüfung von Friedensmissionen auch weiterhin der Notwendig-
keit der Koordinierung und des reibungslosen Übergangs von einer Phase zur nächs-
ten Rechnung tragen. 

  Der Rat betont, dass dringend eine angemessene Lösung des Problems der 
Flüchtlinge und Binnenvertriebenen in Zentralafrika herbeigeführt werden muss. 

  Der Rat betont, wie wichtig ein umfassender, integrierter, entschlossener und 
konzertierter Ansatz gegenüber den Fragen des Friedens, der Sicherheit und der Ent-
wicklung in Zentralafrika ist. In diesem Zusammenhang bittet er den Generalsekretär, 
den Rat innerhalb von sechs Monaten darüber zu unterrichten, wie ein solcher Ansatz 
zu Gunsten Zentralafrikas verwirklicht werden kann, einschließlich durch die Ent-
sendung einer interinstitutionellen Bewertungsmission in die Region." 
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FRAUEN UND FRIEDEN UND SICHERHEIT229 

Beschlüsse 

 Auf seiner 4635. Sitzung am 28. Oktober 2002 beschloss der Sicherheitsrat, die Ver-
treter Ägyptens, Australiens, Bangladeschs, Chiles, Dänemarks, Fidschis, Indonesiens, Ja-
maikas, Japans, Kanadas, Liechtensteins, Marokkos, Namibias, Neuseelands, Österreichs, 
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 Auf derselben Sitzung beschloss der Rat außerdem, wie zuvor in Konsultationen ver-
einbart, Herrn Kieran Prendergast, den Untergeneralsekretär für politische Angelegenhei-
ten, gemäß Regel 39 seiner vorläufigen Geschäftsordnung zur Teilnahme einzuladen. 

 Am 19. Dezember 2002 richtete der Präsident des Sicherheitsrats das folgende 
Schreiben an den Generalsekretär235: 

  "Ich beehre mich, auf Ihr an mich gerichtetes Schreiben vom 18. November 
2002 betreffend Ihre Absicht, das Mandat des Politischen Büros der Vereinten Natio-
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tung Papua-Neuguineas bei den Vereinten Nationen an den Präsidenten des Sicherheitsrats, 
datiert vom 31. März 1998 (S/1998/287)" teilzunehmen. 

 Auf derselben Sitzung beschloss der Rat außerdem, wie zuvor in Konsultationen ver-
einbart, Herrn Danilo Türk, den Beigeordneten Generalsekretär für politische Angelegen-
heiten, gemäß Regel 39 seiner vorläufigen Geschäftsordnung zur Teilnahme einzuladen. 
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 unter Begrüßung des Berichts des Generalsekretärs vom 1. April 2003 über seinen 
Gute-Dienste-Auftrag in Zypern244, 

 1. würdigt die außergewöhnlichen Anstrengungen, die der Generalsekretär, sein 
Sonderberater und dessen Team in Erfüllung seines Gute-Dienste-Auftrags und im Rahmen 
der Resolution 1250 (1999) des Sicherheitsrats seit 1999 unternommen haben; 

 2. spricht dem Generalsekretär seine Anerkennung dafür aus, dass er die Initiative 
ergriffen hat, den Parteien einen Plan für eine umfassende Regelung vorzulegen, der auf-
bauend auf den im Dezember 1999 unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen be-
gonnenen Gesprächen die zwischen ihnen bestehenden Differenzen überbrücken soll, und 
den Plan im Anschluss an Verhandlungen am 10. Dezember 2002 und am 26. Februar 2003 
zu überarbeiten; 

 3. bedauert, dass es, wie im Bericht des Generalsekretärs244 beschrieben, auf 
Grund des negativen Herangehens des Führers der türkisch-zyprischen Volksgruppe, das in 
der auf dem Treffen vom 10. und 11. März 2003 in Den Haag eingenommenen Haltung 
gipfelte, nicht möglich war, eine Einigung über die Abhaltung von zwei gleichzeitigen Re-
ferenden über den Plan zu erzielen, wie vom Generalsekretär vorgeschlagen, womit den 
türkischen und den griechischen Zyprern die Chance genommen wurde, selbst über einen 
Plan zu entscheiden, der die Wiedervereinigung Zyperns ermöglicht hätte, und dass es in-
folgedessen nicht möglich sein wird, vor dem 16. April 2003 zu einer umfassenden Rege-
lung zu gelangen; 

 4. gibt dem sorgfältig ausgewogenen Plan des Generalsekretärs vom 26. Februar 
2003 als einzigartige Grundlage für weitere Verhandlungen seine volle Unterstützung und 
fordert alle Beteiligten auf, im Rahmen der Guten Dienste des Generalsekretärs zu verhan-
deln und dabei den Plan zu nutzen, um zu einer umfassenden Regelung zu gelangen, wie in 
den Ziffern 144 bis 151 des Berichts des Generalsekretärs beschrieben; 

 5. betont seine volle Unterstützung für den Gute-Dienste-Auftrag des Generalsek-
retärs, der ihm in Resolution 1250 (1999) übertragen wurde, und ersucht den Generalsekre-
tär, Zypern auch weiterhin seine Guten Dienste zur Verfügung zu stellen, wie in seinem 
Bericht beschrieben; 

 6. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befasst zu bleiben. 

Auf der 4740. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

Beschluss 

 Auf seiner 4771. Sitzung am 11. Juni 2003 behandelte der Sicherheitsrat den Punkt 

"Die Situation in Zypern 

Bericht des Generalsekretärs über den Einsatz der Vereinten Nationen in Zypern 
(S/2003/572)". 

Resolution 1486 (2003) 
vom 11. Juni 2003 

 Der Sicherheitsrat, 

 unter Begrüßung des Berichts des Generalsekretärs vom 27. Mai 2003 über den Ein-
satz der Vereinten Nationen in Zypern245 und insbesondere über die an die Parteien gerich-
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 feststellend, dass die Regierung Zyperns zugestimmt hat, dass es angesichts der Ver-
hältnisse auf der Insel notwendig ist, die Friedenstruppe der Vereinten Nationen in Zypern 
über den 15. Juni 2003 hinaus in Zypern zu belassen, 

 erfreut über die Anstrengungen, welche die Vereinten Nationen unternehmen, um das 
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Unterrichtung durch Herrn James Morris, den Exekutivdirektor des Welternäh-
rungsprogramms". 

 Auf derselben Sitzung beschloss der Rat, wie zuvor in Konsultationen vereinbart, 
Herrn James Morris, den Exekutivdirektor des Welternährungsprogramms, gemäß Re-
gel 39 seiner vorläufigen Geschäftsordnung zur Teilnahme einzuladen. 
 
 

 
 
 

SCHUTZ VON ZIVILPERSONEN IN BEWAFFNETEN KONFLIKTEN246 

Beschlüsse 

 Auf seiner 4660. Sitzung am 10. Dezember 2002 beschloss der Sicherheitsrat, die 
Vertreter Ägyptens, Argentiniens, Bangladeschs, Burkina Fasos, Chiles, Dänemarks, Indo-
nesiens, Israels, Japans, Kambodschas, Kanadas, Österreichs, der Republik Korea, der 
Schweiz, Timor-Lestes und der Ukraine einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung 
des folgenden Punktes teilzunehmen: 

"Schutz von Zivilpersonen in bewaffneten Konflikten 

Bericht des Generalsekretärs an den Sicherheitsrat über den Schutz von Zivil-
personen in bewaffneten Konflikten (S/2002/1300)". 

 Auf derselben Sitzung beschloss der Rat außerdem, wie zuvor in Konsultationen ver-
einbart, Herrn Kenzo Oshima, den Untergeneralsekretär für humanitäre Angelegenheiten 
und Nothilfekoordinator, und Herrn Angelo Gnaedinger, den Generaldirektor des Internati-
onalen Komitees vom Roten Kreuz, gemäß Regel 39 seiner vorläufigen Geschäftsordnung 
zur Teilnahme einzuladen. 

 Nach Wiederaufnahme der Sitzung am 10. Dezember 2002 beschloss der Rat ferner, 
den Ständigen Beobachter Palästinas bei den Vereinten Nationen auf Grund seines an die 
Ratspräsidentin gerichteten Antrags vom 10. Dezember 2002247 im Einklang mit der vor-
läufigen Geschäftsordnung des Rates und seiner vorhergehenden diesbezüglichen Praxis 
zur Teilnahme einzuladen. 

 Auf seiner 4679. Sitzung am 20. Dezember 2002 behandelte der Rat den Punkt 

"Schutz von Zivilpersonen in bewaffneten Konflikten 

Bericht des Generalsekretärs an den Sicherheitsrat über den Schutz von Zivil-
personen in bewaffneten Konflikten (S/2002/1300)". 

 Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluss an Konsultationen unter den 
Mitgliedern des Sicherheitsrats im Namen des Rates die folgende Erklärung ab248: 

  "Der Sicherheitsrat verweist auf seine Resolutionen 1265 (1999) vom 17. Sep-
tember 1999 und 1296 (2000) vom 19. April 2000 über den Schutz von Zivilpersonen 
in bewaffneten Konflikten sowie auf die Erklärungen seines Präsidenten vom 12. Fe-
bruar 1999249 und vom 15. März 2002250, begrüßt den dritten Bericht des Generalsek-
retärs über den Schutz von Zivilpersonen in bewaffneten Konflikten251 und bekräftigt 

_______________ 
246 Resolutionen beziehungsweise Beschlüsse zu dieser Frage wurden vom Sicherheitsrat auch in den 
Jahren 1999, 2000 und 2001 sowie während des Zeitraums vom 1. Januar bis 31. Juli 2002 verabschiedet. 
247 Dokument S/2002/1346, Teil des Protokolls der 4660. Sitzung (Erste Wiederaufnahme). 
248 S/PRST/2002/41. 
249 S/PRST/1999/6. 
250 S/PRST/2002/6. 
251 S/2002/1300. 
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die Notwendigkeit, den Schutz von Zivilpersonen in bewaffneten Konflikten als ei-
nen wichtigen Punkt auf der Tagesordnung des Rates zu belassen. 

  Der Rat verurteilt nachdrücklich alle Angriffe und Gewalthandlungen, die sich 
in Situationen bewaffneter Konflikte gegen Zivilpersonen oder andere nach dem Völ-
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halten. Der Rat unterstreicht die Rechte aller Flüchtlinge nach dem Völkerrecht, na-
mentlich dem humanitären Völkerrecht und dem Flüchtlingsvölkerrecht. Der Rat 
stellt fest, dass die multidisziplinären Bewertungsteams der Vereinten Nationen mit 
Einwilligung der Gaststaaten den Staaten bei der Trennung von Kombattanten und 
Zivilpersonen behilflich sein und sie dabei unterstützen könnten. Darüber hinaus er-
kennt der Rat die Bedürfnisse von Zivilpersonen an, die unter ausländischer Beset-
zung stehen, und betont in dieser Hinsicht ferner die Verantwortlichkeiten der Besat-
zungsmacht. 

  Der Rat nimmt Kenntnis von den neuen Problemen, auf die in dem Bericht des 
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DIE SITUATION IN SOMALIA254 

Beschlüsse 

 Auf seiner 4663. Sitzung am 12. Dezember 2002 beschloss der Sicherheitsrat, den 
Vertreter Somalias einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des folgenden Punktes 
teilzunehmen: 

"Die Situation in Somalia 

Bericht des Generalsekretärs über die Situation in Somalia (S/2002/1201)". 

 Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluss an Konsultationen unter den 
Mitgliedern des Sicherheitsrats im Namen des Rates die folgende Erklärung ab255: 

"Der Sicherheitsrat, unter Hinweis auf seine Beschlüsse betreffend die Situation 
in Somalia, insbesondere die Erklärung seines Präsidenten vom 28. März 2002256 so-
wie seine Resolutionen 733 (1992) vom 23. Januar 1992 und 1425 (2002) vom 
22. Juli 2002, und Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs vom 
25. Oktober 2002257, bekräftigt sein Eintreten für eine umfassende und dauerhafte 
Regelung der Situation in Somalia sowie seine Achtung der Souveränität, der territo-
rialen Unversehrtheit, der politischen Unabhängigkeit und der Einheit des Landes im 
Einklang mit den Zielen und Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen. 

 Der Rat unterstützt nachhaltig den einheitlichen Ansatz der Zwischenstaatlichen 
Behörde für Entwicklung hinsichtlich der nationalen Aussöhnung in Somalia und be-
kundet erneut seine nachdrückliche Unterstützung für den Prozess der nationalen 
Aussöhnung in Somalia und die derzeit in Eldoret (Kenia) unter der Schirmherrschaft 
der Zwischenstaatlichen Behörde stattfindende Nationale Aussöhnungskonferenz für 
Somalia. Der Rat legt allen Parteien in ganz Somalia eindringlich nahe, sich inner-
halb des von der Zwischenstaatlichen Behörde festgelegten Rahmens an diesem Pro-
zess zu beteiligen, und erwartet, dass die im Laufe des Prozesses angenommenen Be-
schlüsse eingehalten und rasch umgesetzt werden, namentlich die von allen Delegier-
ten am 27. Oktober 2002 in Eldoret unterzeichnete Erklärung über die Einstellung der 
Feindseligkeiten und die Strukturen und Grundsätze des Prozesses der nationalen 
Aussöhnung in Somalia (im Folgenden als 'Erklärung von Eldoret' bezeichnet)258. 

 Der Rat begrüßt die Erklärung von Eldoret als einen wichtigen Schritt zur Ver-
wirklichung des vorrangigen Ziels, der Gewalt und dem Leid des somalischen Volkes 
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zuarbeiten, unter anderem mit dem Ziel, den internationalen Flughafen und den See-
hafen in Mogadischu wieder zu öffnen und die öffentlichen Einrichtungen in der 
Stadt wiederherzustellen. 

Der Rat nimmt mit Befriedigung davon Kenntnis, dass am 2. Dezember 2002 in 
Eldoret die zweite Phase des Prozesses der nationalen Aussöhnung in Somalia einge-
leitet wurde, und begrüßt dies als einen wichtigen Schritt nach vorn. Der Rat wird 
diesen Prozess weiter mit lebhaftem Interesse verfolgen und legt allen Parteien ein-
dringlich nahe, sich auch weiterhin in konstruktiver Weise daran zu beteiligen, im 
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Ausschuss der Zwischenstaatlichen Behörde auf, seine aktive Rolle bei der Förderung 
des Prozesses fortzusetzen. Der Rat begrüßt die Ernennung von Botschafter Bethuel 
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  Der Rat bekundet seine ernste Besorgnis über die humanitäre Lage in Somalia, 
insbesondere in Bezug auf die Binnenvertriebenen, vor allem im Gebiet von Mogadi-
schu. Der Rat fordert die somalischen Führer nachdrücklich auf, ihren Verpflichtun-
gen aus der Erklärung von Eldoret gerecht zu werden und die Auslieferung der drin-
gend benötigten humanitären Hilfsgüter zu erleichtern, die Sicherheit aller internatio-
nalen und nationalen Mitarbeiter von Hilfsorganisationen zu gewährleisten, dem ge-
samten humanitären Personal sofortigen sicheren Zugang zu verschaffen und die 
Rückkehr und Wiedereingliederung der Flüchtlinge zu unterstützen. Der Rat fordert 
die Mitgliedstaaten auf, umgehend und großzügig auf den Konsolidierten interinstitu-
tionellen Beitragsappell der Vereinten Nationen für 2003 zu reagieren. 

  Der Rat stellt fest, dass einige Teile Somalias zwar nach wie vor nicht stabil 
sind, dass jedoch in weiten Teilen des Landes weiter relative Stabilität herrscht. Der 
Rat begrüßt die Entwicklung der Aktivitäten zur Friedenskonsolidierung auf Gemein-
wesenebene und fordert die Beschleunigung umfassender Aktivitäten zur Friedens-
konsolidierung. Der Rat ersucht den Generalsekretär, auch weiterhin auf kohärente 
Weise Vorbereitungsmaßnahmen am Boden für eine umfassende Mission zur Frie-
denskonsolidierung in der Konfliktfolgezeit in Somalia in die Wege zu leiten, wie in 
der Erklärung des Präsidenten des Sicherheitsrats vom 28. März 2002 festgelegt, so-
bald die Sicherheitsbedingungen dies zulassen, die auch die Bekämpfung der Armut 
und die Stärkung der staatlichen Institutionen berücksichtigen soll. 

  Der Rat betont, dass ein umfassendes Friedenskonsolidierungsprogramm in der 
Konfliktfolgezeit, das besonderes Gewicht auf die Entwaffnung, Demobilisierung, 
Rehabilitation und Wiedereingliederung legt, einen wichtigen Beitrag zur Wiederher-
stellung von Frieden und Stabilität in Somalia leisten wird. Der Rat begrüßt den Bei-
trag Irlands, Italiens und Norwegens zu dem Treuhandfonds für die Friedenskonsoli-
dierung in Somalia und fordert die anderen Geber auf, unverzüglich diesem Beispiel 
zu folgen. 

  Der Rat würdigt die Arbeit des Landesteams der Vereinten Nationen, der Rot-
kreuz- und Rothalbmondbewegungen und der nichtstaatlichen Organisationen zur 
Unterstützung des Friedens und der Aussöhnung in Somalia. Der Rat ermutigt den 
Generalsekretär, den von der Zwischenstaatlichen Behörde getragenen Prozess der 
nationalen Aussöhnung in Somalia weiterhin aktiv zu unterstützen und die Durchfüh-
rung und Verstärkung der laufenden humanitären und auf die Friedenskonsolidierung 
gerichteten Aktivitäten am Boden fortzusetzen. 

  Der Rat bekundet erneut seine Entschlossenheit, den somalischen Parteien be-
hilflich zu sein und die Vermittlungsbemühungen der Zwischenstaatlichen Behörde 
im Hinblick auf die Umsetzung der im Rahmen des Prozesses der nationalen Aussöh-
nung in Somalia angenommenen Maßnahmen und Schlussfolgerungen zu Gunsten 
des Friedens zu unterstützen." 

 Auf seiner 4737. Sitzung am 8. April 2003 beschloss der Rat, den Vertreter Somalias 
einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des Punktes "Die Situation in Somalia" 
teilzunehmen. 

Resolution 1474 (2003) 
vom 8. April 2003 

 Der Sicherheitsrat, 
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 mit Bedauern feststellend, dass das Waffenembargo seit 1992 ständig verletzt wurde, 
auch nach der Unterzeichnung der Erklärung über die Einstellung der Feindseligkeiten und 
die Strukturen und Grundsätze des Prozesses der nationalen Aussöhnung in Somalia ("Er-
klärung von Eldoret") am 27. Oktober 2002258
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 a) die Verstöße gegen das Waffenembargo zu untersuchen, unter Einschluss des 
Zugangs nach Somalia auf dem Land-, Luft- und Seeweg und insbesondere unter Aus-
schöpfung aller Quellen, die Aufschluss über Verstöße geben könnten; 

 b) detaillierte Informationen und konkrete Empfehlungen in den einschlägigen 
Fachgebieten in Bezug auf Verstöße sowie über die Maßnahmen vorzulegen, die dem Waf-
fenembargo unter seinen verschiedenen Aspekten Wirksamkeit verleihen und es verstärken 
sollen; 

 c) nach Möglichkeit Felduntersuchungen in Somalia, den Nachbarstaaten Somalias 
und gegebenenfalls in anderen Staaten durchzuführen; 

 d) die Fähigkeit der Staaten der Region zur vollständigen Durchführung des Waf-
fenembargos zu bewerten, namentlich durch eine Überprüfung der einzelstaatlichen Zoll- 
und Grenzkontrollsysteme; 

 e) sich auf die gegenwärtigen Verstöße gegen das Waffenembargo zu konzentrie-
ren, einschließlich der Transfers von Munition, Einwegwaffen und Kleinwaffen; 

 f) bestrebt zu sein, diejenigen, die weiterhin innerhalb und außerhalb Somalias ge-
gen das Waffenembargo verstoßen, sowie diejenigen, die sie aktiv unterstützen, zu identifi-
zieren und dem Ausschuss des Sicherheitsrats nach Resolution 751 (1992) vom 24. April 
1992 (im Folgenden als "der Ausschuss" bezeichnet) den Entwurf einer Liste für mögliche 
künftige Maßnahmen vorzulegen; 

 g) zu untersuchen, ob ein Mechanismus geschaffen werden kann, um zusammen 
mit Partnern innerhalb und außerhalb Somalias in enger Zusammenarbeit mit regionalen 
und internationalen Organisationen, so auch mit der Afrikanischen Union, die Durchfüh-
rung des Waffenembargos zu überwachen; 

 h) die in dem Bericht der Sachverständigengruppe enthaltenen Empfehlungen wei-
terzuentwickeln; 

 4. ersucht den Generalsekretär, nach Verabschiedung dieser Resolution und im 
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 8. beschließt, zum frühestmöglichen Zeitpunkt nach der Wiederaufnahme der Ar-
beit der Sachverständigengruppe eine Mission des Ausschusses unter der Führung des Aus-
schussvorsitzenden in die Region zu entsenden, um zu zeigen, dass der Rat entschlossen 
ist, dem Waffenembargo volle Geltung zu verschaffen; 

 9. fordert alle Staaten, insbesondere diejenigen in der Region, abermals auf, dem 
Ausschuss alle verfügbaren Informationen über Verstöße gegen das Waffenembargo zur 
Verfügung zu stellen; 

 10. bittet die Nachbarstaaten, dem Ausschuss vierteljährlich über ihre Anstrengun-
gen zur Durchführung des Waffenembargos Bericht zu erstatten; 

 11. fordert die Regionalorganisationen, insbesondere die Afrikanische Union und 
die Liga der arabischen Staaten, sowie die Staaten, die über die entsprechenden Ressourcen 
verfügen, auf, die somalischen Parteien und die Staaten in der Region bei ihren Anstren-
gungen zur vollen Durchführung des Waffenembargos zu unterstützen; 

 12. bringt seine Entschlossenheit zum Ausdruck, die Situation in Bezug auf die 
Durchführung des Waffenembargos in Somalia auf der Grundlage der von der Sachver-
ständigengruppe in ihren Berichten bereitgestellten Informationen zu überprüfen; 

 13. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befasst zu bleiben. 

Auf der 4737. Sitzung einstimmig verabschiedet. 
 
 

 
 
 
 
 

DIE SITUATION IM NAHEN OSTEN264 

Beschluss 

 Auf seiner 4670. Sitzung am 17. Dezember 2002 behandelte der Sicherheitsrat den 
Punkt 

"Die Situation im Nahen Osten 

Bericht des Generalsekretärs über die Beobachtertruppe der Vereinten Nationen 
für die Truppenentflechtung (S/2002/1328)". 

Resolution 1451 (2002) 
vom 17. Dezember 2002 

 Der Sicherheitsrat, 

 nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs vom 4. Dezember 2002 über die 
Beobachtertruppe der Vereinten Nationen für die Truppenentflechtung265 sowie in Bekräf-
tigung seiner Resolution 1308 (2000) vom 17. Juli 2000, 

 1. fordert die beteiligten Parteien zur sofortigen Durchführung der Resolution 338 
(1973) des Sicherheitsrats vom 22. Oktober 1973 auf; 

 2. beschließt, das Mandat der Beobachtertruppe der Vereinten Nationen für die 
Truppenentflechtung um einen Zeitraum von sechs Monaten, das heißt bis zum 30. Juni 
2003, zu verlängern; 

_______________ 
264 Resolutionen beziehungsweise Beschlüsse zu dieser Frage wurden vom Sicherheitsrat auch in den 
Jahren 1967 bis 2001 und während des Zeitraums vom 1. Januar bis 31. Juli 2002 verabschiedet. 
265 S/2002/1328. 
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 3. ersucht den Generalsekretär, am Ende dieses Zeitraums einen Bericht über die 
Entwicklung der Lage und die zur Durchführung der Resolution 338 (1973) getroffenen 
Maßnahmen vorzulegen. 

Auf der 4670. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

Beschlüsse 

 Ebenfalls auf der 4670. Sitzung gab der Präsident des Sicherheitsrats im Anschluss an 
die Verabschiedung der Resolution 1451 (2002) im Namen des Rates die folgende Erklä-
rung ab266: 

  "Im Zusammenhang mit der soeben verabschiedeten Resolution über die Ver-
längerung des Mandats der Beobachtertruppe der Vereinten Nationen für die Trup-
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 sowie unter Hinweis auf seine Resolution 1325 (2000) vom 31. Oktober 2000, 

 ferner unter Hinweis auf die einschlägigen Grundsätze in dem am 9. Dezember 1994 
verabschiedeten Übereinkommen über die Sicherheit von Personal der Vereinten Nationen 
und beigeordnetem Personal270, 

 dem Antrag der Regierung Libanons in dem Schreiben des Geschäftsträgers a.i. der 
Ständigen Vertretung Libanons bei den Vereinten Nationen an den Generalsekretär vom 
9. Januar 2003271 stattgebend, 

 1. billigt den Bericht des Generalsekretärs vom 14. Januar 2003 über die Interims-
truppe der Vereinten Nationen in Libanon272 und insbesondere seine Empfehlung, das 
Mandat der Truppe um einen weiteren Zeitraum von sechs Monaten zu verlängern; 

 2. beschließt, das derzeitige Mandat bis zum 31. Juli 2003 zu verlängern; 

 3. nimmt Kenntnis vom Abschluss der Neugliederung der Truppe, wie in Ziffer 26 
des Berichts des Generalsekretärs ausgeführt sowie im Einklang mit dem Schreiben des 
Präsidenten des Sicherheitsrats vom 18. Mai 2001 an den Generalsekretär268; 

 4. bekundet erneut seine nachdrückliche Unterstützung für die territoriale Unver-
sehrtheit, Souveränität und politische Unabhängigkeit Libanons innerhalb seiner internati-
onal anerkannten Grenzen; 

 5. spricht der Regierung Libanons seine Anerkennung dafür aus, dass sie Schritte 
unternommen hat, um die Wiederherstellung ihrer tatsächlichen Autorität im gesamten Sü-
den des Landes sicherzustellen, namentlich durch die Dislozierung libanesischer Streitkräf-
te, und fordert sie auf, diese Maßnahmen weiter zu verlängern und ihr Äußerstes zu tun, 
um im gesamten Süden des Landes für ein ruhiges Umfeld zu sorgen; 

 6. fordert die Parteien auf, sicherzustellen, dass die Truppe bei der Wahrnehmung 
ihres Mandats in ihrem gesamten Einsatzgebiet, wie im Bericht des Generalsekretärs aus-
geführt, volle Bewegungsfreiheit erhält; 

 7. fordert die Parteien erneut zur weiteren Einhaltung der von ihnen gegebenen 
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minenkapazität als auch die vordringlichen Minenräumtätigkeiten im Süden unterstützen, 
lobt die Geberländer für die Unterstützung dieser Anstrengungen durch Geld- und Sachbei-
träge und fordert zu weiteren internationalen Beiträgen auf, nimmt davon Kenntnis, dass 
der Regierung Libanons und der Truppe Karten und Informationen über die Lage von Mi-
nen zugeleitet wurden, und unterstreicht die Notwendigkeit, der Regierung Libanons und 
der Truppe zusätzliche Karten und Unterlagen über die Lage von Minen zur Verfügung zu 
stellen; 

 11. ersucht den Generalsekretär, mit der Regierung Libanons und anderen unmittel-
bar beteiligten Parteien auch weiterhin Konsultationen über die Durchführung dieser Reso-
lution zu führen und dem Rat vor Ablauf des derzeitigen Mandats darüber sowie über die 
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  "Im Zusammenhang mit der soeben verabschiedeten Resolution über die Ver-
längerung des Mandats der Beobachtertruppe der Vereinten Nationen für die Trup-
penentflechtung bin ich ermächtigt worden, im Namen des Sicherheitsrats die folgen-
de ergänzende Erklärung abzugeben: 

'Bekanntlich heißt es in Ziffer 12 des Berichts des Generalsekretärs über 
die Beobachtertruppe der Vereinten Nationen für die Truppenentflechtung274: 
"... die Situation im Nahen Osten ist sehr angespannt, woran sich voraussicht-
lich auch nichts ändern wird, solange keine umfassende, alle Aspekte des Nah-
ost-Problems einbeziehende Regelung erzielt werden kann." Diese Erklärung 
des Generalsekretärs gibt die Auffassung des Sicherheitsrats wieder.'" 

 Am 18. Juli 2003 richtete der Präsident des Sicherheitsrats das folgende Schreiben an 
den Generalsekretär276: 

  "Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, dass Ihr Schreiben vom 15. Juli 2003 
betreffend Ihre Absicht, Generalmajor Franciszek Gagor (Polen) zum Kommandeur 
der Beobachtertruppe der Vereinten Nationen für die Truppenentflechtung zu ernen-
nen277, den Mitgliedern des Sicherheitsrats zur Kenntnis gebracht worden ist. Sie 
nehmen von der in Ihrem Schreiben geäußerten Absicht Kenntnis." 

 Auf seiner 4802. Sitz
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lution zu führen und dem Rat vor Ablauf des derzeitigen Mandats darüber sowie über die 
Tätigkeit der Truppe und die gegenwärtig von der Organisation der Vereinten Nationen zur 
Überwachung des Waffenstillstands wahrgenommenen Aufgaben Bericht zu erstatten; 

 11. sieht der baldigen Erfüllung des Mandats der Truppe mit Erwartung entgegen; 

 12. betont, wie wichtig und notwendig die Herbeiführung eines umfassenden, ge-
rechten und dauerhaften Friedens im Nahen Osten auf der Grundlage aller seiner einschlä-
gigen Resolutionen ist, namentlich seiner Resolutionen 242 (1967) vom 22. November 
1967 und 338 (1973) vom 22. Oktober 1973. 

Auf der 4802. Sitzung einstimmig verabschiedet. 
 
 

 
 
 

UNTERRICHTUNGEN DURCH DIE VORSITZENDEN DES AUSSCHUSSES DES 
SICHERHEITSRATS NACH RESOLUTION 661 (1990) BETREFFEND DIE 



Resolutionen und Beschlüsse des Sicherheitsrats vom 1. August 2002 bis 31. Juli 2003 

 

 197

DIE SITUATION IN CÔTE D'IVOIRE 

Beschlüsse 

 Auf seiner 4680. Sitzung am 20. Dezember 2002 beschloss der Sicherheitsrat, die 
Vertreter Côte d'Ivoires und Senegals einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des 
Punktes "Die Situation in Côte d'Ivoire" teilzunehmen. 

 Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluss an Konsultationen unter den 
Mitgliedern des Sicherheitsrats im Namen des Rates die folgende Erklärung ab280: 

  "Der Sicherheitsrat bringt seine ernste Besorgnis über die Situation in Côte  
d'Ivoire und ihre schwerwiegenden Folgen für die Bevölkerung dieses Landes und 
der Region zum Ausdruck. Der Rat verurteilt mit Nachdruck alle Versuche, die politi-
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 unter Hinweis auf seine volle Unterstützung für die von der Wirtschaftsgemeinschaft 
der westafrikanischen Staaten unternommenen Anstrengungen, eine friedliche Regelung 
des Konflikts zu fördern, sowie in Anerkennung der von der Afrikanischen Union unter-
nommenen Anstrengungen zur Herbeiführung einer Regelung, 

 unter Begrüßung des auf Einladung Frankreichs vom 15. bis 23. Januar 2003 in Li-
nas-Marcoussis abgehaltenen Runden Tisches der ivorischen politischen Kräfte sowie der 
am 25. und 26. Januar 2003 in Paris abgehaltenen Konferenz der Staatschefs über Côte  
d'Ivoire, 

 sowie unter Begrüßung der Erklärung, die am 31. Januar 2003 im Anschluss an das 
sechsundzwanzigste ordentliche Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs der Wirt-
schaftsgemeinschaft der westafrikanischen Staaten in Dakar herausgegeben wurde282, so-
wie des Kommuniqués, das am 3. Februar 2003 im Anschluss an die siebente ordentliche 
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 7. verurteilt die Verstöße gegen die Menschenrechte und das humanitäre Völker-
recht, die sich seit dem 19. September 2002 in Côte d'Ivoire ereignet haben, betont, dass 
die dafür Verantwortlichen vor Gericht gestellt werden müssen, und fordert alle Parteien, 
namentlich die Regierung, nachdrücklich auf, alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, 
um weitere Verstöße gegen die Menschenrechte und das humanitäre Völkerrecht zu ver-
hindern, insbesondere sofern sie gegen Zivilpersonen, gleichviel welcher Herkunft, gerich-
tet sind; 

 8. begrüßt die Dislozierung der Truppen der Wirtschaftsgemeinschaft der westaf-
rikanischen Staaten und der französischen Truppen, die zur friedlichen Beilegung der Krise 
und insbesondere zur Durchführung des Abkommens von Linas-Marcoussis beitragen sol-
len; 

 9. tätig werdend nach Kapitel VII der Charta der Vereinten Nationen und im Ein-
klang mit dem Vorschlag in Ziffer 14 der Schlussfolgerungen der Konferenz der Staats-
chefs über Côte d'Ivoire285, ermächtigt die Mitgliedstaaten, die sich gemäß Kapitel VIII der 
Charta an den Truppen der Wirtschaftsgemeinschaft der westafrikanischen Staaten beteili-
gen, zusammen mit den sie unterstützenden französischen Truppen, die notwendigen Maß-
nahmen zu ergreifen, um die Sicherheit und Bewegungsfreiheit ihres Personals zu garan-
tieren sowie, unbeschadet der Verantwortlichkeiten der Regierung der nationalen Aussöh-
nung, innerhalb ihres Einsatzgebiets und unter Einsatz der ihnen zur Verfügung stehenden 
Mittel den Schutz der Zivilpersonen, die unmittelbar von physischer Gewalt bedroht sind, 
zu gewährleisten, und zwar für einen Zeitraum von sechs Monaten, nach dessen Ablauf der 
Rat die Situation auf der Grundlage der in Ziffer 10 genannten Berichte bewerten und ent-
scheiden wird, ob diese Ermächtigung zu verlängern ist; 

 10. ersucht die Wirtschaftsgemeinschaft der westafrikanischen Staaten, über die 
Führung ihrer Truppe, und Frankreich, dem Rat über den Generalsekretär in regelmäßigen 
Abständen über alle Aspekte der Durchführung ihres jeweiligen Mandats Bericht zu erstat-
ten; 

 11. fordert alle Nachbarstaaten Côte d'Ivoires auf, den Friedensprozess zu unterstüt-
zen, indem sie alle Handlungen verhindern, die die Sicherheit und territoriale Unversehrt-
heit Côte d'Ivoires untergraben könnten, insbesondere die Bewegung von bewaffneten 
Gruppen und Söldnern über ihre Grenzen hinweg sowie den illegalen Handel mit Waffen, 
einschließlich Kleinwaffen und leichten Waffen, sowie ihre unerlaubte Verbreitung in der 
Region; 

 12. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befasst zu bleiben. 

Auf der 4700. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

Beschlüsse 

 Am 12. Februar 2003 richtete der Präsident des Sicherheitsrats das folgende Schrei-
ben an den Generalsekretär286: 

 "Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, dass Ihr Schreiben vom 7. Februar 2003 
betreffend Ihre Entscheidung, Herrn Albert Tevoedjre zu Ihrem Sonderbeauftragten 
für Côte d'Ivoire zu ernennen287, den Mitgliedern des Sicherheitsrats zur Kenntnis 
gebracht worden ist. Sie nehmen von der in Ihrem Schreiben enthaltenen Entschei-
dung Kenntnis." 

 Auf seiner 4746. Sitzung am 29. April 2003 beschloss der Rat, den Außenminister 
Ghanas, den Staatsminister und Außenminister Côte d'Ivoires, den Staatsminister für aus-

_______________ 
285 Ebd., Anlage II. 
286 S/2003/169. 
287 S/2003/168. 
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wärtige Angelegenheiten Nigerias und den Vertreter Senegals einzuladen, während der Er-
örterung des Punktes "Die Situation in Côte d'Ivoire" am Ratstisch Platz zu nehmen. 

 Auf derselben Sitzung beschloss der Rat außerdem auf Grund des an den Präsidenten 
des Sicherheitsrats gerichteten Antrags des Ständigen Vertreters Ghanas bei den Vereinten 
Nationen, datiert vom 25. April 2003288, Herrn Mohamed Ibn Chambas, den Exekutivsek-
retär der Wirtschaftsgemeinschaft der westafrikanischen Staaten, gemäß Regel 39 seiner 
vorläufigen Geschäftsordnung zur Teilnahme einzuladen. 

 Auf seiner nichtöffentlichen 4747. Sitzung am 29. April 2003 beschloss der Rat, sei-
nen Präsidenten zu ermächtigen, gemäß Regel 55 der vorläufigen Geschäftsordnung des 
Rates über den Generalsekretär das folgende Kommuniqué herauszugeben: 

 "Auf seiner nichtöffentlichen 4747. Sitzung am 29. April 2003 behandelte der 
Sicherheitsrat den Punkt 'Die Situation in Côte d'Ivoire'. 

  Die Ratsmitglieder, der Außenminister Ghanas und derzeitige Vorsitzende der 
Wirtschaftsgemeinschaft der westafrikanischen Staaten, der Staatsminister und Au-
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 unter Hinweis auf die Wichtigkeit der Grundsätze der guten Nachbarschaft, der 
Nichteinmischung und der regionalen Zusammenarbeit, 

 unter Hinweis auf seine volle Unterstützung für die von der Wirtschaftsgemeinschaft 
der westafrikanischen Staaten und von Frankreich unternommenen Anstrengungen, eine 
friedliche Regelung des Konflikts zu fördern, und die von der Afrikanischen Union unter-
nommenen Anstrengungen zur Herbeiführung einer Regelung erneut würdigend, 

 in Bekräftigung seiner Unterstützung des am 23. Januar 2003 von den ivorischen po-
litischen Kräften in Linas-Marcoussis (Frankreich) unterzeichneten Abkommens ("Ab-
kommen von Linas-Marcoussis")284, das von der Konferenz der Staatschefs über Côte  
d'Ivoire am 25. und 26. Januar in Paris gebilligt wurde, 

 mit Befriedigung Kenntnis nehmend von den Schlussfolgerungen der Tagung, die 
vom 6. bis 8. März 2003 in Accra unter dem Vorsitz des Präsidenten Ghanas, das derzeit 
die Präsidentschaft der Wirtschaftsgemeinschaft der westafrikanischen Staaten innehat, ab-
gehalten wurde, 

 sowie mit Befriedigung Kenntnis nehmend von der Einsetzung der Regierung der na-
tionalen Aussöhnung und der am 3. April 2003 in Anwesenheit der Präsidenten Ghanas, 
Nigerias und Togos abgehaltenen Kabinettssitzung, an der alle konstituierenden politischen 
Gruppen teilnahmen, 

 unter Begrüßung des Berichts des Generalsekretärs vom 26. März 2003290 und der 
darin enthaltenen Empfehlungen, 

 in Anbetracht der bestehenden Herausforderungen für die Stabilität Côte d'Ivoires 
und feststellend, dass die Situation in Côte d'Ivoire eine Bedrohung des Weltfriedens und 
der internationalen Sicherheit in der Region darstellt, 

 1. bekräftigt seine nachdrückliche Unterstützung für den Sonderbeauftragten des 
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 d) außerdem Verbindung mit den Nationalen Streitkräften Côte d'Ivoires und den 
Neuen Kräften (Forces nouvelles) herzustellen, um ein Vertrauensklima zwischen den be-
waffneten Gruppen zu schaffen, in Zusammenarbeit mit den französischen Truppen und 
den Truppen der Wirtschaftsgemeinschaft der westafrikanischen Staaten, insbesondere was 
Hubschrauber und Kampfflugzeuge betrifft; 

 e) zur Vorausplanung für Truppenentflechtung, Entwaffnung und Demobilisierung 
beizutragen und die künftigen Aufgaben zu benennen, um die Regierung Côte d'Ivoires zu 
beraten und die französischen Truppen und die Truppen der Wirtschaftsgemeinschaft der 
westafrikanischen Staaten zu unterstützen; 

 f) dem Sonderbeauftragten über die genannten Fragen Bericht zu erstatten; 

 4. hebt hervor, dass die militärische Verbindungsgruppe anfänglich aus sechsund-
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 12. begrüßt die am 3. Mai 2003 erreichte vollständige Waffenruhe zwischen den 
Nationalen Streitkräften Côte d'Ivoires und den Forces nouvelles für das gesamte Hoheits-
gebiet Côte d'Ivoires, insbesondere den Westen, und begrüßt die Absicht der Truppen der 
Wirtschaftsgemeinschaft der westafrikanischen Staaten und der französischen Truppen, die 
Umsetzung dieser Waffenruhe voll zu unterstützen; 

 13. appelliert erneut an alle Staaten in der Region, den Friedensprozess zu unter-
stützen, indem sie alle Handlungen unterlassen, welche die Sicherheit und die territoriale 
Unversehrtheit Côte d'Ivoires untergraben könnten, insbesondere die Bewegung von be-
waffneten Gruppen und Söldnern über ihre Grenzen hinweg sowie den illegalen Handel 
mit Waffen, besonders Kleinwaffen und leichten Waffen, und ihre unerlaubte Verbreitung 
in der Region; 

 14. fordert alle ivorischen Parteien nachdrücklich auf, jede Anwerbung und jeden 
Einsatz von Söldnern oder ausländischen Militäreinheiten zu unterlassen, und bekundet 
seine Absicht, mögliche Maßnahmen zur Auseinandersetzung mit dieser Frage zu prüfen; 

 15. verlangt, dass im Einklang mit seiner Resolution 1460 (2003) alle Konfliktpar-
teien, die unter Verstoß gegen ihre völkerrechtlichen Verpflichtungen Kinder einziehen  
oder einsetzen, diese Praxis sofort beenden; 

 16. betont erneut die dringende Notwendigkeit, den Truppen der Wirtschaftsge-
meinschaft der westafrikanischen Staaten logistische und finanzielle Unterstützung zu ge-
währen, namentlich über einen von der Wirtschaftsgemeinschaft der westafrikanischen 
Staaten zu diesem Zweck eingerichteten angemessenen Treuhandfonds, und fordert die 
Mitgliedstaaten auf, maßgebliche internationale Hilfe zur Deckung des dringenden Bedarfs 
an humanitärer Hilfe und zur Ermöglichung des Wiederaufbaus des Landes zu gewähren, 
und betont in diesem Zusammenhang, dass die Rückkehr der Binnenvertriebenen, insbe-
sondere in den Norden des Landes, für den Prozess des Wiederaufbaus wichtig wäre; 

 17. hebt die Bedeutung hervor, die der regionalen Dimension des Konflikts und ih-
ren Folgen für die Nachbarstaaten zukommt, und bittet die Gebergemeinschaft, den Nach-
barstaaten bei der Bewältigung der humanitären und wirtschaftlichen Folgen der Krise zu 
helfen; 

 18. ersucht den Generalsekretär, dem Rat alle drei Monate über die Durchführung 
dieser Resolution Bericht zu erstatten und ihm monatliche Aktualisierungen vorzulegen; 

 19. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befasst zu bleiben. 

Auf der 4754. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

Beschlüsse 

 Am 3. Juni 2003 richtete der Präsident des Sicherheitsrats das folgende Schreiben an 
den Generalsekretär293: 

  "Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr Schreiben vom 29. Mai 2003 
betreffend Ihre Absicht, Brigadegeneral Abdul Hafiz (Bangladesch) zum Leitenden 
Verbindungsoffizier der Mission der Vereinten Nationen in Côte d'Ivoire zu ernen-
nen294, den Mitgliedern des Sicherheitsrats zur Kenntnis gebracht worden ist. Sie 
nehmen von der in Ihrem Schreiben geäußerten Absicht Kenntnis." 

 Auf seiner 4793. Sitzung am 25. Juli 2003 beschloss der Rat, den Vertreter Côte  
d'Ivoires einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des Punktes "Die Situation in  
Côte d'Ivoire" teilzunehmen. 

_______________ 
293 S/2003/607. 
294 S/2003/606. 
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 Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluss an Konsultationen unter den 
Mitgliedern des Sicherheitsrats im Namen des Rates die folgende Erklärung ab295: 

  "Der Sicherheitsrat erklärt erneut, dass die ivorischen politischen Kräfte im 
Hinblick auf die Abhaltung offener, freier und transparenter Wahlen im Jahr 2005 alle 
Bestimmungen des Abkommens von Linas-Marcoussis284 sowie des am 8. März 2003 
in Accra unterzeichneten Übereinkommens ("Accra II") vollinhaltlich und unverzüg-
lich durchführen müssen. Der Rat nimmt mit Befriedigung Kenntnis von der Bildung 
einer Regierung der nationalen Aussöhnung sowie von den erzielten Fortschritten, 
insbesondere bei der Identifizierung von Kantonierungszonen und der Delegation von 
Machtbefugnissen an den Premierminister, und sieht weiteren Fortschritten im Ein-
klang mit dem Abkommen von Linas-Marcoussis mit Interesse entgegen. Der Rat be-
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  Der Rat bringt seine Besorgnis über die nach wie vor bestehenden regionalen 
Instabilitätsfaktoren zum Ausdruck, insbesondere den Einsatz von Söldnern und Kin-
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Resolution 1460 (2003) 
vom 30. Januar 2003 

 Der Sicherheitsrat, 

 in Bekräftigung seiner Resolutionen 1261 (1999) vom 25. August 1999, 1314 (2000) 
vom 11. August 2000 und 1379 (2001) vom 20. November 2001, die einen umfassenden 
Rahmen für den Schutz von Kindern, die von bewaffneten Konflikten betroffen sind, dar-
stellen, 

 unter Hinweis auf seine Resolutionen 1265 (1999) vom 17. September 1999, 1296 
(2000) vom 19. April 2000, 1306 (2000) vom 5. Juli 2000, 1308 (2000) vom 17. Juli 2000 
und 1325 (2000) vom 31. Oktober 2000 sowie auf alle Erklärungen seines Präsidenten ü-
ber Kinder und bewaffnete Konflikte und Kenntnis nehmend von dem Bericht des Gene-
ralsekretärs vom 16. Oktober 2002 über Frauen, Frieden und Sicherheit300, 

 unter erneutem Hinweis auf seine Hauptverantwortung für die Wahrung des Weltfrie-
dens und der internationalen Sicherheit und in diesem Zusammenhang auf seine Entschlos-
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 3. fordert alle Parteien bewaffneter Konflikte, die unter Verstoß gegen ihre völker-
rechtlichen Verpflichtungen Kinder einziehen oder einsetzen, auf, diese Praxis sofort zu 
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 11. ersucht die Organisationen, Fonds und Programme der Vereinten Nationen, mit 
Unterstützung der truppenstellenden Länder HIV/Aids-Aufklärungsprogramme durchzu-
führen und HIV-Tests und entsprechende Beratungsdienste für alle Friedenssicherungskräf-
te, Polizisten und humanitären Mitarbeiter der Vereinten Nationen anzubieten; 

 12. fordert alle beteiligten Parteien auf, sicherzustellen, dass dem Schutz, den Rech-
ten und dem Wohlergehen von Kindern in Friedensprozessen, Friedensabkommen sowie in 
den Phasen der Wiederherstellung und des Wiederaufbaus nach einem Konflikt Rechnung 
getragen wird; 

 13. fordert die Mitgliedstaaten und die internationalen Organisationen auf, sicherzu-
stellen, dass Kinder, die von bewaffneten Konflikten betroffen sind, an allen Entwaff-
nungs-, Demobilisierungs- und Wiedereingliederungsprozessen beteiligt werden, unter Be-
rücksichtigung der besonderen Bedürfnisse und Fähigkeiten von Mädchen, und dass die 
Dauer dieser Prozesse für den erfolgreichen Übergang in ein normales Leben ausreicht, mit 
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Resolution 1462 (2003) 
vom 30. Januar 2003 

 Der Sicherheitsrat, 

 unter Hinweis auf alle seine einschlägigen Resolutionen, insbesondere die Resolution 
1427 (2002) vom 29. Juli 2002, 
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tes Georgien zu erleichtern und dass sie keinen Versuch darstellen, den Parteien eine be-
stimmte Lösung aufzuzwingen oder zu diktieren; 

 6. unterstreicht ferner, dass es notwendig sein wird, dass beide Seiten Zugeständ-
nisse machen, wenn der Verhandlungsprozess zu einer für beide Seiten annehmbaren dau-
erhaften politischen Regelung führen soll; 

 7. bedauert insbesondere zutiefst die wiederholte Weigerung der abchasischen Sei-
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Binnenvertriebenen, in Sicherheit und Würde in ihre Heimat zurückzukehren, im Einklang 
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 sowie erfreut über die wichtigen Beiträge, die die Mission und die gemeinsame Frie-
denstruppe der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten zur Stabilisierung der Lage in der 
Konfliktzone geleistet haben, und betonend, wie sehr ihm an der engen Zusammenarbeit 
zwischen ihnen bei der Wahrnehmung ihres jeweiligen Mandats gelegen ist, 

 1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs vom 21. Juli 2003320; 

 2. bekräftigt das Bekenntnis aller Mitgliedstaaten zur Souveränität, Unabhängig-
keit und territorialen Unversehrtheit Georgiens innerhalb seiner international anerkannten 
Grenzen sowie die Notwendigkeit, den Status Abchasiens innerhalb des Staates Georgien 
in strenger Übereinstimmung mit diesen Grundsätzen festzulegen; 

 3. würdigt und unterstützt mit Nachdruck die nachhaltigen Anstrengungen, die der 
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cherheitsfragen regelmäßig und auf strukturierte Weise fortzusetzen, sowie ihre Zustim-
mung zu einer weiteren Zusammenkunft mit der Gruppe der Freunde des Generalsekretärs 
gegen Ende des Jahres, um eine Bilanz der Fortschritte zu ziehen und künftige Schritte zu 
prüfen, und ermutigt sie, dieser Selbstverpflichtung nachzukommen; 

 11. fordert die Parteien auf, keine Mühe zu scheuen, um ihr fortbestehendes gegen-
seitiges Misstrauen zu überwinden; 

 12. fordert die Parteien erneut auf, die notwendige Wiederbelebung des Friedens-
prozesses unter allen seinen hauptsächlichen Aspekten sicherzustellen, einschließlich ihrer 
Arbeit im Koordinierungsrat und seinen einschlägigen Mechanismen, auf den Ergebnissen 
des am 15. und 16. März 2001 in Jalta (Ukraine) abgehaltenen Treffens über vertrauensbil-
dende Maßnahmen zwischen der georgischen und der abchasischen Seite317 aufzubauen, 
die bei diesem Anlass vereinbarten Vorschläge zielstrebig und kooperativ umzusetzen und 
die Abhaltung einer vierten Konferenz über vertrauensbildende Maßnahmen zu erwägen; 

 13. erinnert alle Beteiligten daran, dass sie alles unterlassen sollen, was den Frie-
densprozess behindern könnte; 

 14. betont, dass in der Frage der Flüchtlinge und Binnenvertriebenen dringend Fort-
schritte erzielt werden müssen, fordert beide Seiten auf, zu zeigen, dass sie wirklich ent-
schlossen sind, deren Rückkehr besondere Aufmerksamkeit zu widmen und diese Aufgabe 
in enger Abstimmung mit der Beobachtermission der Vereinten Nationen in Georgien und 
im Benehmen mit dem Amt des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen und 
der Gruppe der Freunde des Generalsekretärs wahrzunehmen, und erinnert an die in So- 
tschi zwischen Georgien und der Russischen Förderation getroffene Vereinbarung, dass die 
Wiedereröffnung der Bahnverbindung zwischen Sotschi und Tiflis parallel zur Rückkehr 
der Flüchtlinge und Vertriebenen erfolgen wird, beginnend mit dem Distrikt Gali, bekräf-
tigt, dass die aus dem Konflikt hervorgegangenen demografischen Veränderungen unan-
nehmbar sind, bekräftigt außerdem das unveräußerliche Recht aller durch den Konflikt be-
troffenen Flüchtlinge und Binnenvertriebenen, in Sicherheit und Würde in ihre Heimat zu-
rückzukehren, im Einklang mit dem Völkerrecht und gemäß dem Vierparteienüberein-
kommen vom 4. April 1994 über die freiwillige Rückkehr der Flüchtlinge und Vertriebe-
nen318 und der Erklärung von Jalta317; 

 15. erinnert daran, dass die abchasische Seite eine besondere Verantwortung für den 
Schutz der Rückkehrer und die Erleichterung der Rückkehr der restlichen vertriebenen Be-
völkerungsgruppen trägt, und ersucht darum, dass unter anderem das Entwicklungspro-
gramm der Vereinten Nationen, das Amt des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten 
Nationen und das Sekretariats-Amt für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten 
weitere Maßnahmen ergreifen, um Bedingungen zu schaffen, die der Rückkehr der Flücht-
linge und Binnenvertriebenen förderlich sind, namentlich durch Projekte mit rascher Wir-
kung, damit sie ihre Qualifikationen verbessern und ihre Eigenständigkeit erhöhen können, 
unter voller Achtung ihres unveräußerlichen Rechts auf Rückkehr in ihre Heimat in Si-
cherheit und Würde; 

 16. begrüßt es, dass die Parteien die Empfehlungen der im Distrikt Gali durchge-
führten gemeinsamen Bewertungsmission319 positiv aufgenommen haben, legt ihnen erneut 
eindringlich nahe, diese Empfehlungen umzusetzen und fordert insbesondere die abchasi-
sche Seite auf, der möglichst baldigen Eröffnung einer in Gali angesiedelten Außenstelle 
des Menschenrechtsbüros in Suchumi zuzustimmen und entsprechende Sicherheitsbedin-
gungen zu schaffen, damit sie ungehindert arbeiten kann; 

 17. billigt die Empfehlungen des Generalsekretärs in seinem Bericht vom 21. Juli 
2003, die Mission durch einen zwanzig Personen starken Zivilpolizeianteil zu ergänzen, 
um sie verstärkt dazu zu befähigen, ihr Mandat wahrzunehmen und insbesondere zur 
Schaffung von Bedingungen beizutragen, die der Rückkehr der Binnenvertriebenen und 
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Flüchtlinge in Sicherheit und Würde förderlich sind321, und begrüßt die Selbstverpflichtung 
der Parteien, die Empfehlungen umzusetzen, die von der von Oktober bis Dezember 2002 
durchgeführten Mission zur Bewertung der Sicherheitslage abgegeben wurden; 

 18. fordert insbesondere die abchasische Seite auf, die Anwendung der Gesetze un-
ter Einbeziehung der örtlichen Bevölkerung zu verbessern und dem Umstand abzuhelfen, 
dass die Angehörigen der georgischen Volksgruppe keinen Unterricht in ihrer Mutterspra-
che erhalten; 

 19. verurteilt alle Verstöße gegen die Bestimmungen des am 14. Mai 1994 in Mos-
kau unterzeichneten Übereinkommens über eine Waffenruhe und die Truppenentflech-
tung316; 

 20. fordert beide Parteien auf, sich öffentlich von militanter Rhetorik und von Un-
terstützungsbekundungen für militärische Optionen und für die Aktivitäten illegaler be-
waffneter Gruppen zu distanzieren, und legt insbesondere der georgischen Seite nahe, sich 
weiterhin darum zu bemühen, den Aktivitäten illegaler bewaffneter Gruppen ein Ende zu 
bereiten; 

 21. begrüßt die relative Ruhe im Kodori-Tal und die von den Parteien bekräftigte 
Absicht, die Situation friedlich beizulegen, erinnert daran, dass er das von den beiden Sei-
ten am 2. April 2002 unterzeichnete Protokoll betreffend die Situation im Kodori-Tal 
nachdrücklich unterstützt, fordert beide Seiten, insbesondere die georgische, auf, dieses 
Protokoll auch weiterhin vollinhaltlich durchzuführen, und erkennt die legitimen Sicher-
heitsanliegen der Zivilbevölkerung in dem Gebiet an, fordert die politischen Führer in Tif-
lis und Suchumi auf, die Sicherheitsvereinbarungen einzuhalten, und fordert beide Seiten 
auf, keine Mühe zu scheuen, um sich auf eine allseits annehmbare Regelung für die Si-
cherheit der Bevölkerung im Kodori-Tal und in dessen Umgebung zu einigen; 

 22. verurteilt jedoch mit Nachdruck die Entführung von vier Mitarbeitern der Mis-
sion am 5. Juni 2003, die sechste Geiselnahme seit Einsetzung der Mission, missbilligt ent-
schieden, dass keiner der Täter je ermittelt und vor Gericht gestellt wurde, und unterstützt 
die Forderung des Generalsekretärs, dass dieser Straflosigkeit ein Ende gesetzt werden 
muss; 

 23. begrüßt 
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Schreiben des Generalsekretärs an den Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert 
vom 19. März 2003 (S/2003/341)". 

Resolution 1469 (2003) 
vom 25. März 2003 

 Der Sicherheitsrat, 

unter Hinweis auf alle seine früheren Resolutionen über Westsahara, insbesondere die 
Resolution 1429 (2002) vom 30. Juli 2002, 

 1. beschließt, das Mandat der Mission der Vereinten Nationen für das Referendum 
in Westsahara bis zum 31. Mai 2003 zu verlängern; 

 2. ersucht den Generalsekretär, bis zum 19. Mai 2003 einen Bericht über die Situa-
tion vorzulegen, wie vom Generalsekretär in seinem Schreiben vom 19. März 2003 an den 
Präsidenten des Sicherheitsrats325 vorgeschlagen; 

 3. beschließt, mit der Angelegenheit befasst zu bleiben. 

Auf der 4725. Sitzung einstimmig verabschiedet. 
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Bericht des Generalsekretärs über die Situation betreffend Westsahara 
(S/2003/565 und Corr.1)". 

Resolution 1495 (2003) 
vom 31. Juli 2003 

 Der Sicherheitsrat, 

 unter Hinweis auf alle seine Resolutionen zur Westsahara-Frage und insbesondere in 
Bekräftigung der Resolution 1429 (2002k9.5( )]TJ
i022i0.6 
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VERBREITUNG VON KLEINWAFFEN UND LEICHTEN WAFFEN SOWIE 
SÖLDNERAKTIVITÄTEN: BEDROHUNGEN DES FRIEDENS UND DER 
SICHERHEIT IN WESTAFRIKA 

Beschlüsse 

 Auf seiner 4720. Sitzung am 18. März 2003 beschloss der Sicherheitsrat, die Vertreter 
Benins, Burkina Fasos, Gambias, Liberias, Malis, Nigers, Nigerias, Senegals, Sierra Leo-
nes und Togos einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des Punktes "Verbreitung 
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biens einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des Punktes "Die Rolle des Sicher-
heitsrats bei der friedlichen Beilegung von Streitigkeiten" teilzunehmen. 
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  "Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, dass Ihr Schreiben vom 8. Mai 2003 
betreffend Ihre Absicht, die Aktivitäten des Büros der Vereinten Nationen für die 
Friedenskonsolidierung in Tadschikistan für einen weiteren Zeitraum von einem Jahr 
bis zum 1. Juni 2004 fortzusetzen337, den Mitgliedern des Sicherheitsrats zur Kennt-
nis gebracht worden ist. Sie nehmen von der darin enthaltenen Information und Ihrer 
Absicht mit Anerkennung Kenntnis." 

 
 

 
 
 

FRIEDENSSICHERUNG DURCH DIE VEREINTEN NATIONEN338 

Beschluss 

 Auf seiner 4772. Sitzung am 12. Juni 2003 beschloss der Sicherheitsrat, die Vertreter 
Argentiniens, Brasiliens, der Demokratischen Republik Kongo, Griechenlands, der Islami-
schen Republik Iran, Jordaniens, Kanadas, Kubas, Liechtensteins, Malawis, Neuseelands, 
der Niederlande, Nigerias, Perus, der Schweiz, Südafrikas, Trinidad und Tobagos und Uru-
guays einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des folgenden Punktes teilzuneh-
men: 

"Friedenssicherung durch die Vereinten Nationen 

Schreiben der Ständigen Vertreter Jordaniens, Kanadas, Liechtensteins, Neusee-
lands und der Schweiz bei den Vereinten Nationen an den Präsidenten des Si-
cherheitsrats, datiert vom 6. Juni 2003 (S/2003/620)". 

Resolution 1487 (2003) 
vom 12. Juni 2003 

 Der Sicherheitsrat, 

 davon Kenntnis nehmend, dass das am 17. Juli 1998 in Rom verabschiedete Römi-
sche Statut des Internationalen Strafgerichtshofs ("das Römische Statut")339 am 1. Juli 2002 
in Kraft getreten ist, 

 betonend, wie wichtig die Einsätze der Vereinten Nationen für den Weltfrieden und 
die internationale Sicherheit sind, 

 in Anbetracht dessen, dass nicht alle Staaten Vertragsparteien des Römischen Statuts 
sind, 

 sowie in Anbetracht dessen, dass die Vertragsstaaten des Römischen Statuts sich da-
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 sowie feststellend, dass es im Interesse des Weltfriedens und der internationalen Si-
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"Mission des Sicherheitsrats 

Bericht der Mission des Sicherheitsrats vom 26. Juni bis 5. Juli 2003 nach West-
afrika (S/2003/688)". 

 Auf derselben Sitzung beschloss der Rat, wie zuvor in Konsultationen vereinbart, Sir 
Jeremy Greenstock, den Leiter der Mission des Sicherheitsrats nach Westafrika, und Herrn 
Adolfo Aguilar Zinser, den Leiter der Mission des Sicherheitsrats nach Guinea-Bissau und 
Vorsitzenden des Ausschusses des Sicherheitsrats nach Resolution 1132 (1997) betreffend 
Sierra Leone, gemäß Regel 39 seiner vorläufigen Geschäftsordnung zur Teilnahme einzu-
laden. 

 Auf seiner 4794. Sitz
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  Der Rat erkennt an, dass zur Umsetzung seiner Empfehlungen möglicherweise 
Ressourcen notwendig sein werden. Er wird daher diejenigen Geberländer, die dazu 
in der Lage sind, weiterhin auffordern, diese Anstrengungen zu unterstützen und den 
regionalen und subregionalen Organisationen entsprechend behilflich zu sein. 

  Der Rat beabsichtigt, im Dezember 2003 die bei der Umsetzung der Empfeh-
lungen erzielten Fortschritte zu überprüfen." 
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nationalen Strafgerichtshofs für Ruanda sowie für die rechtzeitige Bereitstellung von Per-
sonal und Einrichtungen für den Gerichtshof, insbesondere für die Ad-litem-Richter und 
die damit verbundenen Büros der Anklagebehörde, zu treffen, und ersucht ihn ferner, den 
Sicherheitsrat über die dabei erzielten Fortschritte laufend unterrichtet zu halten; 

 3. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, mit dem Internationalen Strafgerichtshof 
für Ruanda und seinen Organen im Einklang mit ihren Verpflichtungen nach Resolution 
955 (1994) und dem Statut des Gerichtshofs voll zusammenzuarbeiten; 

 4. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befasst zu bleiben. 

Auf der 4601. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

Anlage I 

Änderungen des Statuts des Internationalen Strafgerichtshofs für Ruanda 

Die Artikel 11, 12 und 13 sind durch den folgenden Wortlaut zu ersetzen: 

Artikel 11 
Zusammensetzung der Kammern 

1. Die Kammern setzen sich aus sechzehn ständigen unabhängigen Richtern, von denen 
nicht mehr als einer Angehöriger desselben Staates sein darf, sowie zu jedem Zeitpunkt 
höchstens vier im Einklang mit Artikel 12 ter Absatz 2 ernannten unabhängigen Ad-litem-
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tionen auf, ständige Richter für den Internationalen Strafgerichtshof für Ruanda zu benen-
nen; 

 b) innerhalb von sechzig Tagen nach der Aufforderung durch den Generalsekretär 
kann jeder Staat bis zu zwei Kandidaten benennen, welche die in Artikel 12 genannten 
Voraussetzungen erfüllen, nicht dieselbe Staatsangehörigkeit haben und von denen keiner 
dieselbe Staatsangehörigkeit hat wie ein Richter, der ein Mitglied der Berufungskammer ist 
und der im Einklang mit Artikel 13 bis des Statuts des Internationalen Strafgerichtshofs zur 
Verfolgung der Verantwortlichen für die seit 1991 im Hoheitsgebiet des ehemaligen Jugo- 
slawien begangenen schweren Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht (im Folgenden 
als "der Internationale Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien" bezeichnet) zu ei-
nem ständigen Richter des genannten Gerichtshofs gewählt oder ernannt wurde; 

 c) der Generalsekretär leitet die eingegangenen Benennungen an den Sicherheitsrat 
weiter. Auf Grund der eingegangenen Benennungen stellt der Sicherheitsrat eine Liste von 
mindestens zweiundzwanzig und höchstens dreiunddreißig Kandidaten auf, wobei die an-
gemessene Vertretung der hauptsächlichen Rechtssysteme der Welt im Internationalen 
Strafgerichtshof für Ruanda gebührend zu berücksichtigen ist; 

 d) der Präsident des Sicherheitsrats übermittelt die Liste der Kandidaten an den 
Präsidenten der Generalversammlung. Auf Grund dieser Liste wählt die Generalversamm-
lung elf ständige Richter des Internationalen Strafgerichtshofs für Ruanda. Diejenigen 
Kandidaten, welche die absolute Mehrheit der Stimmen der Mitgliedstaaten der Vereinten 
Nationen und der Nichtmitgliedstaaten mit ständigen Beobachtermissionen am Amtssitz 
der Vereinten Nationen erhalten, sind gewählt. Erhalten zwei Kandidaten mit derselben 
Staatsangehörigkeit die erforderliche Stimmenmehrheit, so gilt der Kandidat mit der höhe-
ren Stimmenzahl als gewählt. 
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gemessenen Vertretung der hauptsächlichen Rechtssysteme der Welt und eingedenk der 
Wichtigkeit einer ausgewogenen geografischen Verteilung; 

 d) der Präsident des Sicherheitsrats übermittelt die Liste der Kandidaten an den 
Präsidenten der Generalversammlung. Auf Grund dieser Liste wählt die Generalversamm-
lung die achtzehn Ad-litem-Richter des Internationalen Strafgerichtshofs für Ruanda. Die-
jenigen Kandidaten, welche die absolute Mehrheit der Stimmen der Mitgliedstaaten der 
Vereinten Nationen und der Nichtmitgliedstaaten mit ständigen Beobachtermissionen am 
Amtssitz der Vereinten Nationen erhalten, sind gewählt; 

 e) die Ad-litem-Richter werden für eine Amtszeit von vier Jahren gewählt. Wie-
derwahl ist nicht zulässig. 

2. Während ihrer Amtszeit werden die Ad-litem-Richter vom Generalsekretär auf Ersu-
chen des Präsidenten des Internationalen Strafgerichtshofs für Ruanda dazu ernannt, für 
einen Gesamtzeitraum von insgesamt weniger als drei Jahren in einem oder mehreren Ver-
fahren in den Strafkammern tätig zu werden. Wenn der Präsident des Gerichtshofs um die 
Ernennung eines bestimmten Ad-litem-Richters ersucht, berücksichtigt er die in Artikel 12 
festgelegten Kriterien betreffend die Zusammensetzung der Kammern und der Sektionen 
der Strafkammern, die Erwägungen in Ziffer 1 Buchstaben b und c sowie die Anzahl der 
Stimmen, die der Ad-litem-Richter in der Generalversammlung erhalten hat. 

Artikel 12 quater 
Status der Ad-litem-Richter 

1. Während des Zeitraums, in dem die Ad-litem-Richter für die Tätigkeit beim Interna-
tionalen Strafgerichtshof für Ruanda ernannt werden, 

 a) entspricht ihr Dienstverhältnis mutatis mutandis dem der ständigen Richter des 
Gerichtshofs; 

 b) verfügen sie vorbehaltlich des Absatzes 2 über die gleichen Befugnisse wie die 
ständigen Richter des Gerichtshofs; 

 c) genießen sie die Vorrechte und Immunitäten, Befreiungen und Erleichterungen 
eines Richters des Gerichtshofs. 

2. Während des Zeitraums, in dem die Ad-litem-Richter für die Tätigkeit beim Interna-
tionalen Strafgerichtshof für Ruanda ernannt werden, 

 a) können sie nicht zum Präsidenten des Gerichtshofs oder zum Vorsitzenden einer 
Strafkammer nach Artikel 13 gewählt werden und nicht an den Wahlen zu diesen Ämtern 
teilnehmen; 

 b) sind sie nicht dazu ermächtigt, 

i) die Verfahrensordnung und die Beweisregeln nach Artikel 14 anzunehmen. Sie 
werden jedoch vor deren Annahme konsultiert; 

 ii) eine Anklageschrift nach Artikel 18 zu prüfen; 

iii) mit dem Präsidenten des Gerichtshofs im Zusammenhang mit der Zuteilung von 
Richtern nach Artikel 13 oder im Zusammenhang mit einer Begnadigung oder 
Strafumwandlung nach Artikel 27 Konsultationen zu führen; 

 iv) in Vorverfahren zu entscheiden. 

Artikel 13 
Amtsträger und Mitglieder der Kammern 

1. Die ständigen Richter des Internationalen Strafgerichtshofs für Ruanda wählen aus 
ihren eigenen Reihen einen Präsidenten. 
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lute Mehrheit der Stimmen der Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen und der Nichtmit-
gliedstaaten mit ständigen Beobachtermissionen am Amtssitz der Vereinten Nationen er-
halten, sind gewählt. Erhalten zwei Kandidaten mit derselben Staatsangehörigkeit die er-
forderliche Stimmenmehrheit, so gilt der Kandidat mit der höheren Stimmenzahl als ge-
wählt. 

2. Wird in den Kammern ein Sitz unter den ständigen Richtern, die im Einklang mit die-
sem Artikel gewählt oder ernannt wurden, frei, ernennt der Generalsekretär nach Abspra-
che mit dem Präsidenten des Sicherheitsrats und dem Präsidenten der Generalversamm-
lung für die restliche Amtszeit eine Person, welche die Voraussetzungen nach Artikel 13 er-
füllt. 

3. Die im Einklang mit diesem Artikel gewählten ständigen Richter werden für eine 
Amtszeit von vier Jahren gewählt. Ihr Dienstverhältnis entspricht dem der Richter des In-
ternationalen Gerichtshofs. Wiederwahl ist zulässig. 

Artikel 14 
Amtsträger und Mitglieder der Kammern 

1. Die ständigen Richter des Gerichtshofs wählen aus ihren eigenen Reihen einen Präsi-
denten. 
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 Im Anschluss an den auf der 4621. Sitzung gefassten Beschluss richtete der Präsident 
des Sicherheitsrats das folgende Schreiben an den Generalsekretär348: 

  "Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, dass Ihr Schreiben vom 26. September 
2002, mit dem Sie dem Sicherheitsrat die siebzehn Benennungen für das Amt eines 
ständigen Richters beim Internationalen Strafgerichtshof zur Verfolgung der Perso-
nen, die für Völkermord und andere schwere Verstöße gegen das humanitäre Völker-
recht im Hoheitsgebiet Ruandas zwischen dem 1. Januar 1994 und dem 31. Dezem-
ber 1994 verantwortlich sind, sowie ruandischer Staatsangehöriger, die für während 
desselben Zeitraums im Hoheitsgebiet von Nachbarstaaten begangenen Völkermord 
und andere derartige Verstöße verantwortlich sind, zugeleitet haben, die während des 
in Artikel 12 bis Absatz 1 Buchstabe b des Statuts des Gerichtshofs festgelegten Zeit-
raums von Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen sowie von Nichtmitgliedstaaten 
mit ständigen Beobachtervertretungen am Amtssitz der Vereinten Nationen eingegan-
gen waren349
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 Herr Pavel Dolenc (Slowenien) 
 Herr Sergei Alekseevich Egorov (Russische Föderation) 
 Herr Robert Fremr (Tschechische Republik) 
 Herr Asoka de Zoysa Gunawardana (Sri Lanka) 
 Herr Mehmet Güney (Türkei) 
 Herr Michel Mahouve (Kamerun) 
 Herr Winston Churchill Matanzima Maqutu (Lesotho) 
 Herr Erik Møse (Norwegen) 
 Frau Arlette Ramaroson (Madagaskar) 
 Herr Jai Ram Reddy (Fidschi) 
 Herr William Hussein Sekule (Vereinigte Republik Tansania) 
 Herr Emile Francis Short (Ghana) 
 Herr Francis M. Ssekandi (Uganda) 
 Herr Cheick Traoré (Mali) 
 Herr Xenofon Ulianovschi (Republik Moldau) 
 Frau Andresia Vaz (Senegal) 
 Frau Inés Mónica Weinberg de Roca (Argentinien) 
 Herr Mohammed Ibrahim Werfalli (Libysch-Arabische Dschamahirija) 
 Herr Lloyd George Williams (St. Kitts und Nevis) 

Auf der 4666. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

Beschlüsse 

 Auf seiner 4731. Sitzung am 28. März 2003 behandelte der Sicherheitsrat den Punkt 

"Internationaler Strafgerichtshof zur Verfolgung der Personen, die für Völkermord 
und andere schwere Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht im Hoheitsgebiet 
Ruandas zwischen dem 1. Januar 1994 und dem 31. Dezember 1994 verantwortlich 
sind, sowie ruandischer Staatsangehöriger, die für während desselben Zeitraums im 
Hoheitsgebiet von Nachbarstaaten begangenen Völkermord und andere derartige Ver-
stöße verantwortlich sind 

Schreiben des Generalsekretärs an den Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert 
vom 6. März 2003 (S/2003/290)". 

 Im Anschluss an den auf der 4731. Sitz
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 Frau Tatiana Răducanu (Republik Moldau) 
 Herr Mparany Mamy Richard Rajohnson (Madagaskar) 
 Herr Edward Mukandara K. Rutakangwa (Vereinigte Republik Tansania) 
 Herr Emile Francis Short (Ghana) 
 Herr Albertus Henricus Joannes Swart (Niederlande) 
 Herr Xenofon Ulianovschi (Republik Moldau) 
 Frau Aura Emérita Guerra de Villalaz (Panama) 

Auf der 4745. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

Beschlüsse 

 Am 30. April 2003 richtete der Präsident des Sicherheitsrats das folgende Schreiben 
an den Generalsekretär352: 

  "Ich beehre mich, auf Ihr Schreiben vom 16. April 2003353 Bezug zu nehmen, 
dem Sie zur Behandlung durch die Mitglieder des Sicherheitsrats ein Schreiben der 
Präsidentin des Internationalen Strafgerichtshofs für Ruanda, Richterin Navanethem 
Pillay, vom 26. März 2003 beigefügt hatten. Präsidentin Pillay ersucht in ihrem 
Schreiben um die Verlängerung der Amtszeit von vier nicht gewählten ständigen 
Richtern des Gerichtshofs, um ihnen die Abwicklung einiger laufender Fälle zu ge-
statten. 

  Die Ratsmitglieder haben das Schreiben sorgfältig geprüft. Daraufhin wurde ich 
gebeten, Richterin Pillay über Sie die Auffassungen der Ratsmitglieder zu den in ih-
rem Schreiben enthaltenen Vorschlägen zu übermitteln. 

  Die Ratsmitglieder teilten zwar die Auffassung, dass das Statut des Gerichtshofs 
sowie Präzedenzfälle im Sicherheitsrat die Genehmigung der beantragten Verlänge-
rung der Amtszeit der Richter grundsätzlich zulassen, um ihnen die Erledigung aller 
von ihnen begonnenen Fälle zu gestatten, doch waren sie auch der Auffassung, dass 
jeder Antrag unterschiedliche rechtliche und praktische Fragen aufwirft. 
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Verlängerung einer Amtszeit um mehr als ein Jahr rechtfertigten. Daher waren die 
Ratsmitglieder nicht geneigt, diesem Antrag stattzugeben. In diesem Zusammenhang 
hätten die Ratsmitglieder gerne von Richterin Pillay bestätigt, dass eine Neuaufnah-
me des Falles Butare tatsächlich notwendig ist, und wären ihr in diesem Fall dankbar 
für eine Bewertung der finanziellen und praktischen Auswirkungen der Übertragung 
des Falles Butare an eine anders zusammengesetzte Strafkammer, einschließlich der 
Auswirkungen für die Abschlussstrategie des Gerichtshofs. 

  Bezüglich des Antrags von Richterin Pillay, ihre Amtszeit bis zum Abschluss 
des Falles Media zu verlängern, kamen die Ratsmitglieder zu dem Schluss, dass da-
durch andere Fragen aufgeworfen würden, die der weiteren Klärung bedürften, bevor 
der Rat ihrem Antrag stattgeben könnte. Die Ratsmitglieder waren sich bewusst, dass 
sie am 4. Februar 2003 von der Versammlung der Vertragsstaaten des Römischen Sta-
tuts des Internationalen Strafgerichtshofs zur Richterin beim Internationalen Strafge-
richtshof gewählt wurde und dass ihre Amtszeit am 11. März 2003 begann. Die 
Ratsmitglieder waren der Ansicht, dass sie vor der Behandlung der besonderen Situa-
tion von Richterin Pillay durch den Rat von ihr gerne die schriftliche Zusicherung 
hätten, dass sie dem Internationalen Strafgerichtshof für Ruanda voll als Richterin zur 
Verfügung steht und während des für den Abschluss des Falles Media erforderlichen 
Zeitraums keinerlei Sachaufgaben als Richterin beim Internationalen Strafgerichtshof 
wahrnimmt. 

  Zusätzlich möchte ich Sie davon unterrichten, dass mich die Ratsmitglieder ge-
beten haben, die Auffassung und den Rat des Präsidenten des Internationalen Strafge-
richtshofs zu dieser konkreten Frage einzuholen. 

  Bevor der Rat im Hinblick auf die in Ihrem Schreiben vom 16. April 2003 ent-
haltenen Anträge auf Verlängerung der Amtszeit der vier nicht gewählten ständigen 
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  Die Ratsmitglieder haben diese Schreiben sorgfältig geprüft. Der Rat hat be-
schlossen, den Anträgen von Präsidentin Pillay in ihrem Schreiben vom 26. März 
2003 mit einer Ausnahme stattzugeben. Der Beschluss des Rates findet sich in seiner 
Resolution 1482 (2003) vom 19. Mai 2003. 

  Wie aus dem Wortlaut der genannten Resolution hevorgeht, hat der Rat be-
schlossen, dem Antrag von Präsidentin Pillay nicht stattzugeben, Richter Maqutu 
nach seiner Ablösung als Mitglied des Gerichtshofs die Erledigung des Falles Butare, 
mit dem er vor Ablauf seiner Amtszeit begonnen hatte, zu gestatten. 

  In diesem Zusammenhang wurde ich gebeten, Präsidentin Pillay über Sie die 
Anregung für den Gerichtshof zu übermitteln, insbesondere die Regel 15 bis C der 
Verfahrens- und Beweisordnung des Gerichtshofs im Hinblick auf eine Änderung zu 
überprüfen, um Situationen zu vermeiden, in denen sich der Präsident des Gerichts-
hofs verpflichtet sehen könnte, die Verlängerung der Amtszeit eines ständigen Rich-
ters zu beantragen, damit dieser einen oder mehrere laufende Fälle erledigen kann." 

 Am 2. Juli 2003 richtete der Präsident des Sicherheitsrats das folgende Schreiben an 
den Generalsekretär358: 

  "Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, dass Ihr Schreiben vom 27. Juni 2003 
betreffend die Zusammensetzung des Internationalen Strafgerichtshofs zur Verfol-
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 a) die Länder, die Truppen, Militärbeobachter oder Zivilpolizeikräfte für 
Friedenssicherungseinsätze stellen; 

 b) vom Generalsekretär benannte potenzielle truppenstellende Länder; 

 c) zuständige Organe und Organisationen der Vereinten Nationen, wenn sie 
zu dem zur Erörterung stehenden Gegenstand einen konkreten Beitrag leisten 
können; 

 d) gegebenenfalls andere Organe und Organisationen als Beobachter; 

 e) gegebenenfalls Länder, die besondere Beiträge leisten, wie sonstiges Zi-
vilpersonal, Beiträge zu Treuhandfonds, Logistik, Ausrüstung und Einrichtun-
gen sowie andere Beiträge; 

 f) gegebenenfalls das Gastland/die Gastländer als Beobachter; 

 g) gegebenenfalls der Vertreter einer truppenstellenden regionalen oder sub-
regionalen Organisation oder Abmachung; 

 h) gegebenenfalls regionale Organisationen als Beobachter, wenn sie keine 
Truppen stellen.' 
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 Am 7. Januar 2003 gab der Präsident des Sicherheitsrats die folgende Mitteilung her-
aus363: 

  "1. Gemäß Ziffer 4 b) der Mitteilung des Präsidenten des Sicherheitsrats vom 
30. Oktober 1998364 und im Anschluss an Konsultationen unter den Ratsmitgliedern 
wurde vereinbart, für den Zeitraum bis zum 31. Dezember 2003 die Vorsitzenden und 
Stellvertretenden Vorsitzenden der folgenden Sanktionsausschüsse zu wählen: 

Ausschuss des Sicherheitsrats nach Resolution 661 (1990) betreffend die Situation 
zwischen Irak und Kuwait 

Vorsitzender: Herr Gunter Pleuger (Deutschland) 
Stellvertretende Vorsitzende: Bulgarien und Pakistan 

Ausschuss des Sicherheitsrats nach Resolution 748 (1992) betreffend die Libysch-
Arabische Dschamahirija 

Vorsitzender: Herr Mamady Traoré (Guinea) 
Stellvertretende Vorsitzende: Bulgarien und Deutschland 
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nach der Mitteilung des Präsidenten des Sicherheitsrats vom 1. März 2002
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  "Gemäß Ziffer 4 b) der Mitteilung des Präsidenten des Sicherheitsrats vom 
30. Oktober 1998
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kerrecht und beim Internationalen Strafgerichtshof zur Verfolgung der Personen, die 
für Völkermord und andere schwere Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht im 
Hoheitsgebiet Ruandas zwischen dem 1. Januar 1994 und dem 31. Dezember 1994 
verantwortlich sind, sowie ruandischer Staatsangehöriger, die für während desselben 
Zeitraums im Hoheitsgebiet von Nachbarstaaten begangenen Völkermord und andere 
derartige Verstöße verantwortlich sind, gemäß Regel 39 der vorläufigen Geschäfts-
ordnung des Rates zur Teilnahme ein. 

  Die Ratsmitglieder erhielten eine informative Unterrichtung durch Richter Jor-
da, Richterin Pillay und Anklägerin Del Ponte. 

  Die Ratsmitglieder, die gemäß Regel 37 der vorläufigen Geschäftsordnung des 
Rates eingeladenen Vertreter, Richter Jorda, Richterin Pillay und Anklägerin Del Pon-
te führten konstruktive Gespräche." 

 Auf seiner 4674. Sitzung am 18. Dezember 2002 behandelte der Rat den P
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  Der Rat bekräftigt seine Unterstützung für den Internationalen Strafgerichtshof 
für Ruanda und den Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien 
(die Gerichtshöfe), die als unparteiische und unabhängige Institutionen zur Wahrung 
des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit und zur Herbeiführung von Ge-
rechtigkeit und Aussöhnung für die Völker der betroffenen Länder beitragen. 

  Der Rat erinnert daran, dass alle Staaten, einschließlich der Regierungen Jugo- 
slawiens und Ruandas, nach den Resolutionen 955 (1994) vom 8. November 1994 
und 827 (1993) vom 25. Mai 1993 sowie den Statuten der Gerichtshöfe verpflichtet 
sind, mit den Gerichtshöfen und ihren Organen voll zusammenzuarbeiten, wozu auch 
die Verpflichtung gehört, den Ersuchen der Gerichtshöfe um die Festnahme oder In-
haftnahme von Angeklagten sowie um ihre Überstellung oder Übergabe an die Ge-
richtshöfe stattzugeben, den Gerichtshöfen Zeugen zur Verfügung zu stellen und bei 
den laufenden Untersuchungen der Gerichtshöfe behilflich zu sein. 

  Der Rat unterstreicht, welche Bedeutung er der vollen Zusammenarbeit aller 
Staaten, insbesondere der unmittelbar betroffenen, mit den Gerichtshöfen beimisst. 

  Der Rat unterstreicht außerdem, wie wichtig es ist, dass die Gerichtshöfe und 
die betroffenen Regierungen einen konstruktiven Dialog führen, um alle offenen Fra-
gen zu klären, die im Laufe ihrer Zusammenarbeit entstehen und sich auf die Tätig-
keit der Gerichtshöfe auswirken, besteht jedoch darauf, dass die Staaten einen sol-
chen Dialog oder das Ausbleiben eines solchen Dialogs nicht als Vorwand dafür be-
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 Auf seiner 4766. Sitzung am 30. Mai 2003 beschloss der Rat, die Vertreter Ägyptens, 
Brasiliens, Burundis, der Demokratischen Republik Kongo, Griechenlands, Japans, Kon-
gos, Malaysias, Mauritius', der Philippinen, Ruandas, Südafrikas, Tunesiens, Uruguays und 
der Vereinigten Republik Tansania einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des fol-
genden Punktes teilzunehmen: 
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 in der Überzeugung, dass es ratsam ist, die Befugnisse der Ad-litem-Richter beim In-
ternationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien dahin gehend auszuweiten, 
dass sie während des Zeitraums ihrer Ernennung für ein Verfahren auch in Vorverfahren in 
anderen Fällen entscheiden können, falls dies erforderlich sein sollte und sie dazu in der 
Lage sind,  

 tätig werdend nach Kapitel VII der Charta der Vereinten Nationen, 

 1. beschließt, Artikel 13 quater des Statuts des Internationalen Strafgerichtshofs für 
das ehemalige Jugoslawien zu ändern und diesen Artikel durch die in der Anlage zu dieser 
Resolution enthaltenen Bestimmungen zu ersetzen385; 

 2. beschließt, mit der Angelegenheit befasst zu bleiben. 

Auf der 4759. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

Anlage 

Ä
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iii) mit dem Präsidenten im Zusammenhang mit der Zuteilung von Richtern nach 
Artikel 14 oder im Zusammenhang mit einer Begnadigung oder Strafumwand-
lung nach Artikel 28 Konsultationen zu führen. 
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